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1 Die Beschäftigungsförderung Jugendlicher im 
Wandel des Wohlfahrtsstaates 

1.1 Herausforderungen am Übergang von der Schule zur 
Ausbildung 

Die Jugend gilt als Phase des Übergangs von der Kindheit zum Erwachsen-
werden und als eine wichtige Entwicklungsphase, die besonders vulnerabel ist. 
Während die Idee der Jugend mit dem Ausprobieren verschiedener Lebens- 
und Handlungsweisen verbunden ist, so stellt sie gleichzeitig und zunehmend 
eine Phase dar, in der Bildungsprozesse eine zentrale Rolle spielen und durch 
Bildungsentscheidungen Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen 
werden (Reinders 2016; Reinders/Wild 2003). Die Anforderungen, sich im for-
malen Bildungssystem zu bewegen und formale Bildungsabschlüsse zu er-
reichen, können Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeitserfahrungen mit 
sich bringen, aber auch Druck erzeugen und verunsichern. Dabei haben Ent-
scheidungen zugunsten einer bestimmten Schul- oder Ausbildungslaufbahn 
weitreichenden Einfluss auf den weiteren Lebenslauf. Während Jugendliche, 
die höhere Schulen besuchen, eher durch die formalen Lernanforderungen ge-
fordert sind, wird von Jugendlichen, die eine Lehre im dualen System der Be-
rufsausbildung beginnen, verlangt, dass sie sich schnell in die Arbeitswelt in-
tegrieren (Sting/Knecht 2022). In besonderem Maße sind jene Jugendlichen 
belastet und herausgefordert, bei denen „Probleme“ beim Übergang von der 
Schule in die Ausbildung und den Beruf wahrgenommen werden. 

Im Rahmen internationaler Vergleiche wird dem im deutschsprachigen 
Raum üblichen System der dualen Berufsausbildung eine hohe Integrations-
kraft zugeschrieben, da es einem Großteil der Jugendlichen, die keine schu-
lische bzw. akademische Ausbildung verfolgen wollen oder können, eine Qua-
lifizierung ermögliche (vgl. AMS Österreich 2016: 18; Knecht/Atzmüller 
2017: 239). Jedoch steht das Ausbildungssystem, vor allem durch ein immer 
geringeres Lehrstellenangebot, selbst unter Druck und durchläuft starke Ver-
änderungen (Knecht/Atzmüller 2019: 216). So ist in Österreich die Zahl an 
Lehrstellen von 124.000 im Jahre 2000 auf 101.700 im Vor-Corona-Jahr 2019 
zurückgegangen.1 Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der ausbildenden Be-

 
1  Die Anzahl der zustande kommenden Lehrverhältnisse ergibt sich aus dem Ange-

bot von und der Nachfrage nach Lehrstellen. Die Nachfrage nach Lehrstellen ist 
u.a. abhängig von der Anzahl der Jugendlichen, die eine Ausbildung anstreben, 
also von den Bildungsaspirationen, wie auch von der Stärke der Kohorte. Betrach-
tet man die Entwicklung der Kohorte der 15-Jährigen in Österreich, so hat sich 
deren Anzahl zwischen 2008 und 2018 von fast 100.000 auf 86.000 zurückent-
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triebe von 39.300 auf 27.800 gesunken (Dornmayr/Löffler 2020: 67). Die Si-
tuation in Österreich stellt sich dennoch im europäischen Vergleich, wo die 
Arbeitslosenquoten von Jugendlichen teilweise mehr als 40–50% betragen, mit 
einer Arbeitslosenquote der 15- bis 19-Jährigen im Jahr 2019 von 10,9% (wie 
auch in Deutschland und der Schweiz, den beiden Ländern, die ein ähnliches 
Ausbildungssystem haben) als weniger problematisch dar. Die Quoten der Ar-
beitslosigkeit der 20- bis 24-Jährigen (siehe Tab. 1) zeigen, dass einem Groß-
teil der jungen Erwachsenen die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt, dass 
jedoch auch viele junge Erwachsenen von Arbeitslosigkeit und Prekarisierung 
betroffen sind. 

Trotz großer Anstrengungen und einem hohen finanziellen Aufwand sinkt 
die Jugendarbeitslosenquote nicht (Tab. 1). Insbesondere während Krisen, wie 
der Immobilien- und Wirtschaftskrise 2002, der Banken- und Finanzkrise 
2008ff. sowie der Corona-Krise 2020/2021 steigt sie immer wieder an; Unter-
nehmen bieten in diesen Zeiten weniger Lehrstellen an. Obwohl die konjunk-
turelle Abhängigkeit von (Jugend-)Arbeitslosigkeit evident ist, wird diese im 
öffentlichen Diskurs in erster Linie als Problem von defizitären Jugendlichen 
und von fehlender Ausbildungsreife interpretiert. Die häufig diskutierte These, 
dass die Jugend zunehmend defizitär wäre und es vermehrt Probleme gäbe, 
Lehrstellen mit geeigneten Bewerber*innen zu besetzen, ist jedoch vor dem 
Hintergrund eines permanent zunehmenden formalen Bildungsniveaus von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und eines langfristigen Trends zu im-
mer höheren Schulabschlüssen paradox. So sind die Quoten der frühen Schul-
abgänger*innen zwischen 2010 und 2019 in Österreich von 10,2% auf 7,8% 
gefallen (siehe Tab. 1 und Statistik Austria 2021a). Gleichzeitig gab und gibt 
es einen starken Trend zu höheren Ausbildungen, z.B. an Universitäten, 
Fachhochschulen und Colleges, der zu einer permanenten Zunahme von Ab-
schlüssen auf der Sekundarstufe II und im tertiären Bereich führt (siehe Tab. 
2). Der Anteil der Jugendlichen eines Jahrgangs, die eine Lehre beginnen, blieb 
dabei relativ konstant; er liegt in Österreich bei ca. 40% (Dornmayr/ Nowak 
2019: 23). 

Trotz der hohen Bildungsaspirationen wird häufig das Bild einer weniger 
interessierten und weniger gebildeten Jugend gezeichnet oder vermutet, dass 
zumindest die wenig Gebildeteren zunehmend Defizite aufweisen würden2, 

 
wickelt; bis 2025 wird mit einer konstanten Zahl von ca. 87.000 pro Jahr gerechnet 
(Dornmayr/Nowak 2019: 50). Ist die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen höher 
als das Angebot, bereitet das Jugendlichen Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu fin-
den.   

2  So wies uns in einem Interview des Society-Projektes ein Ministerialbeamte darauf 
hin, dass „genetisch die Verteilung eher sozusagen – ich will jetzt nicht wertend 
sein – runtergeht ...“ (Zitat des Society-Projekts, in engl. Übersetzung in Atzmül-
ler/Knecht 2017b: 123), weil bessere Schüler*innen verstärkt höhere Bildungslauf-
bahnen wählen würden und Schulabgänger*innen, die unter früheren Bedingungen 
Hilfsarbeiter geworden wären, nun eine Lehre anstreben würden. 
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und so Arbeitslosigkeit verursacht würde. In der Diskussion wird jedoch weder 
erwähnt, dass der Trend des steigenden Bildungsniveaus junger Erwachsener 
während der letzten Jahrzehnte nicht zur Abnahme der Arbeitslosenzahlen ge-
führt hat, noch dass hohe Quoten höherer Bildungsabschlüsse zu ihrer Ent-
wertung führen und daher mit einer „Intensivierung des Konkurrenzkampfes 
am Arbeitsmarkt“ (Fasching 2019: 854) einhergehen. 

Die tendenzielle Unausgeglichenheit des Lehrstellenmarktes, ein sich ver-
änderndes Verständnis von Sozialpolitik wie auch die Abfolge unterschied-
licher politischer Koalitionen führen zu einem anhaltenden Engagement der 
Regierung („Governance“), das im Bereich der Beschäftigungsförderung be-
nachteiligter Jugendlicher in Österreich – insbesondere bei dem Auftreten von 
Krisen (Atzmüller/Décieux/Knecht 2019) – permanente (sozial-)politische In-
terventionen und Veränderungen mit sich bringt.  

1.2 Wandel des Sozialstaats und zunehmende sozialpolitische 
Bedeutung von Bildung  

Noch in den 70er und 80er Jahren wurde der Wohlfahrtsstaat als Institution 
gedacht, der Legitimation dadurch herstellt, dass er die Kräfte des Kapitalis-
mus in die Schranken weist und seine negativen Auswüchse begrenzt (z. B. 
Esping-Andersen 1990). In der Nachkriegszeit hatte Thomas H. Marshall so-
gar die Entwicklung des Bürger*innenstatus im (Wohlfahrts-)Staat als Abfolge 
von Schritten in Richtung zunehmender bürgerlicher, politischer und sozialer 
Rechte modelliert (Im Überblick: Marshall 1992). Kaufmann (2005) be-
schreibt in diesem Sinne das Wesen des Wohlfahrstaats durch Interventionen, 
die die rechtliche Lage, die monetäre Lage, die Bildung und das sozial-öko-
logische Umfeld der Bürger*innen verbessern. 

Spätestens seit den 1990er Jahren wurde die bis dahin vorherrschende 
Sicht auf die Funktionsweise des Sozialstaats in praktisch allen Ländern Eu-
ropas im Rahmen neoliberaler Argumentationen in Frage gestellt und heraus-
gefordert. Im fordistisch-keynesianischen Modell der Nachkriegszeit hatte der 
Sozialstaat auch die Aufgabe, Massenkonsum zu ermöglichen, um den Wider-
spruch zwischen den „Interessen des Kapitals“ – also von Investor*innen und 
Unternehmer*innen –, und den Interessen der unselbständig Arbeitenden zu 
moderieren, wie auch die Aufgabe, Nachfrageausfälle durch staatliche Aus-
gaben (Investitionen und Sozialausgaben) zu überbrücken, um Vertiefungen 
von Krisen entgegenzuwirken (Böhnisch et al. 2012). Im Rahmen neoliberaler 
Projekte wurden jedoch eher unvollkommene Märkte sowie die angeblich feh-
lende Flexibilität des „Faktors Arbeit“ in den Vordergrund gestellt; dem-
entsprechend wurde die rechtliche Absicherung von Arbeitsverhältnissen ge-
schwächt, Transferleistungen gekürzt und so Arbeit rekommodifiziert (Atz-
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müller/Décieux/Knecht 2019: 111). Die Transformation des Sozialstaates3 ab 
den 1990er Jahren führte in vielen Ländern nur begrenzt zu dem erwarteten 
Abbau sozialstaatlicher Leistungen, sondern vor allem zu einem Umbau. Was 
die Sozial- und Bildungspolitik in Bezug auf Kinder und Jugendliche betrifft, 
brachten die Strategien der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und der Arbeits-
allokation in den Unternehmen auch neue Wege zur Anpassung, Neuzusam-
mensetzung und Transformation des Arbeitsvermögens zukünftiger Arbeit-
nehmer*innen mit sich (ebd.). In diesem Rahmen wurde Bildung mehr und 
mehr zu einem Teil von Sozialpolitik (Opielka 2005a; Kohlrausch 2014). Im 
wissenschaftlichen Kontext wurde dies u.a. mit der besonderen Rolle von Bil-
dung im Prozess der Reproduktion sozialer Ungleichheit begründet (z.B. 
Fischer 2020: 373). So wurden mit dem Ausbau von Kindertagesstätten, Ganz-
tagsschulen und einem erweiterten Management des Übergangs Hoffnungen 
auf einen Angleich von Löhnen bzw. Einkommen verbunden (Esping-Ander-
sen et al. 2002; Esping-Andersen 2003). 

Als theoretisches Sozialstaatsmodell wurde nun häufig der Sozialinvesti-
tionsansatz angeführt, der teilweise als Gegenmodell zum Neoliberalismus in 
Position gebracht wurde (Giddens 2000; kritisch: Atzmüller/Knecht 2017a). 
Rentable Investitionen in Bürger*innen, besonders im Bereich der Bildung, 
dienen in diesem Ansatz als neue Legitimation sozialstaatlicher Tätigkeit 
(Schröder/Blair 1999). Bildungsangebote sollen den Weg ebnen für ein eigen-
verantwortliches Leben, das durch die Verwertung der eigenen Bildungs-
ressourcen ökonomisch abgesichert wird. Kindertagesstätten, Krippen und 
Kindergärten wurden als Bildungsanstalten entdeckt, die durch die Betreuung 
der Kinder gleichzeitig eine bessere Verwertung der elterlichen Bildungs-
ressourcen gestatten (Esping-Andersen 2002). Allerdings wird die Ressource 
Bildung in diesem Zusammenhang vor allem als Humankapital gedacht, das in 
erster Linie dazu dient, Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, 
zu verbessern und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen (Knecht/Atzmüller 
2017: 245).  

Mit diesen Verschiebungen gingen auch Veränderungen der öffentlichen 
Diskurse einher: Der Lebensführung der Individuen wurde nun eine gesteigerte 
Bedeutung zugeschrieben. Während die Verantwortung für die Bildungs- und 
Berufskarriere in die eigenen Hände gelegt wird, wird auch das Scheitern auf 
den Ausbildungs- und Berufsmärkten stärker individualisiert und tendenziell 
als ein Nicht-Wollen statt eines Nicht-Könnens interpretiert und dement-
sprechend sanktioniert (Atzmüller/Décieux/Knecht 2019: 112f.) ohne Barrie-
ren und ungünstigen Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen. In diesem 
Kontext wird der Sozialstaat disziplinierender und punitiver (siehe unten). Die 
Frage, wer welche Hilfe verdient bzw. nicht verdient, wurde auf neue Wiese 
gestellt und die als überwunden geglaubten Diskurse, die zwischen würdigen 

 
3  Siehe für einen Überblick zur Transformation z.B. Götsch/Kessl 2017; siehe auch 

Betzelt/Fehmel 2022; Kessl 2013; Nullmeier/Rüb 1993. 
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und unwürdigen Leistungsempfänger*innen unterscheiden, wiederbelebt 
(Knecht 2010: 162f.). 

Auch in Österreich hat sich die Sozialpolitik hin zu einem sozialinvestiven 
und aktivierenden Sozialstaat entwickelt, wenn auch der Begriff der Sozial-
investitionen selten im öffentlichen Diskurs auftaucht (siehe jedoch Buxbaum 
2014) und die meisten Entwicklungen gegenüber anderen europäischen Län-
dern mit zeitlicher Verzögerung umgesetzt wurden.4 Beispielsweise gab es 
eine der Hartz-IV-Reform ähnliche Umgestaltung des Mindestsicherungs-
systems in Österreich erst 2018.5  

Im Rahmen der Etablierung einer sozialinvestiven Politik hat auch die Be-
deutung der Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher zugenom-
men. Gerade die Berufsbildung verspricht die Beschäftigungsfähigkeit von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen zu erhöhen. Die Beschäftigungsförde-
rung ist einerseits ein zukunftsorientierter Teil der Arbeitsmarktpolitik, zum 
anderen ist sie ein Bereich pädagogischer Intervention, wie auch der in 
Deutschland gebräuchliche Begriff Jugendberufshilfe verdeutlicht (vgl. Eng-
gruber/Fehlau 2021, 2018). In Österreich weist die Einführung einer Ausbil-
dungsgarantie im Jahre 2008 und einer Ausbildungsverpflichtung im Jahre 
2018 (siehe unten) auf die wachsende bildungs- und sozialpolitische Bedeu-
tung dieses Bereichs hin, aber auch auf neue Werte und Normierungen, die 
Teil des in Österreich stattfindenden Wandels der Sozialen Arbeit sind (Bakic/ 
Diebäcker/Hammer 2008; Diebäcker et al. 2009a; Diebäcker/Hammer 2009; 
Diebäcker et al. 2009b).  

 
4  Im Vergleich zur Einführung von Hartz IV scheint Österreich in Bestätigung des 

Karl Kraus zugeschriebenen Bonmots „Wenn die Welt untergeht, dann gehe ich 
nach Wien. Dort passiert alles zehn Jahre später.“ hinterherzuhinken. Jedoch erge-
ben sich bezüglich anderer Themen auch andere zeitlichen Abfolgen, z.B. was die 
Entwicklung des Privatkonkurses betrifft, der in Österreich früher eingeführt wur-
de als in Deutschland oder auch die weitergehende Verpflichtung im Bereich des 
Kindergartens. Während der Kindergarten- und Krippenbesuch in Deutschland als 
Garantie ausformuliert wurde, wurde in Österreich der Besuch des letzten Kinder-
gartenjahres verpflichtend und die Einführung eines weiteren verpflichtenden Jah-
res immer wieder diskutiert (Atzmüller/Décieux/Knecht 2019). 

5  Eine Zusammenlegung des Arbeitslosengelds und der (der deutschen Arbeitslo-
senhilfe entsprechenden) Notstandshilfe wurde bisher nicht realisiert, obwohl dies 
von der letzten Regierungskoalition von ÖVP und FPÖ (2017–2019, siehe Kap. 
4.3) diskutiert wurde. Auch wurde bisher keine den Ein-Euro-Jobs vergleichbare 
Work-first-Policy mit Anteilen von Zwangsarbeit etabliert. 
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1.3 Wandel der Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit 

Mit dem oben benannten Wandel des Sozialstaats haben sich einige Rahmen-
bedingungen und Zielsetzungen der Sozialen Arbeit wie auch die Soziale Ar-
beit selbst verändert. Kritische Positionen diskutieren als Gründe dafür v.a. die 
Ökonomisierung im Rahmen der Verbreitung des Neuen Steuerungsmodells 
(Eichinger 2009: S. 58f; Leibetseder 2016: 56) sowie die Durchsetzung des 
Aktivierungsparadigmas.  

Mit Ökonomisierung des Wohlfahrtssektors wird dabei die Einführung 
marktförmiger oder marktähnlicher Steuerungsmechanismen in den Bereich 
der sozialen Dienste beschrieben (siehe z.B. Hammerschmidt 2014). Als Teil 
der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit gilt das neue Steuerungsmodell, das 
mit seinen Features Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwor-
tung, Kontrakte und Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung so-
wie zwischen den Verwaltungseinheiten, Kosten- und Leistungsrechnungen 
sowie Controlling mit Output- und Outcomeorientierung die kommunale Ver-
waltung reformiert hat (Kessl/Otto 2002: 446; Hammerschmidt 2014). Die 
Ökonomisierung und das neue Steuerungsmodell stellen die Basis eines auf 
betriebswirtschaftliche Kategorien fokussierten Denkens dar, das von vielen 
(sozial-)pädagogischen, sozialarbeiterischen und psychologischen Aspekten 
abstrahiert beziehungsweise sie negiert. Leistungsvereinbarungen fordern bei-
spielweise von den Einrichtungen das Erreichen von im Vorhinein vereinbar-
ten formalen Zielen. Dies kann für die Soziale Arbeit problematisch sein kann, 
wenn Wirkungen in Veränderungen von Personen bestehen, die erst langfristig 
sichtbar werden und daher nicht als kurzfristige Zielerreichung dargestellt 
werden können. Zusätzlich führen auf einer ganz praktischen Ebene Leistungs-
vereinbarungen und Output-Steuerung, z.B. für die Mitarbeiter*innen zu kurz-
fristigen Verträgen in Projekten und höherem wirtschaftlichen Druck – was 
einerseits der längerfristigen Professionalisierung entgegensteht und anderer-
seits problematisch ist, wenn der Druck an die Klient*innen weitergegeben 
wird. Das im Hintergrund der Ökonomisierung stehende neoliberale Wirt-
schaftsverständnis (siehe unten) und die „neosoziale Neuprogrammierung des 
Sozialen“ (Kessl/Otto 2002) stellt die Ökonomisierung allerdings in eine Ver-
bindung zu weitergehenden Veränderungen des Sozialstaats, wie der Aus-
richtung von Bildungs-, Sozial und Gesellschaftspolitik auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft, der Erwartung, dass geringe Sozialleistungen Moti-
vation erzeugen, der Moralisierung von gesellschaftlichem und finanziellem 
Erfolg und Misserfolg, der Zuschreibung erhöhter Verantwortung an Bür-
ger*innen und Klient*innen, der Aktivierung sowie der zunehmenden Kon-
trolle und Bestrafung (Kessl 2018; Forster 2010; s.a. Büschken 2017; Ham-
merschmidt 2014). 
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Ausgangspunkt der Aktivierung ist eine Neuinterpretation des Verhältnis-
ses von Bürger*innen zum Staat, eine „Verlagerung der Problemursachen so-
wie eine Bearbeitungsverantwortung an die Betroffenen [...] – als individuelles 
Versagen, mangelnde Disziplin, Selbstkontrolle bzw. Aktivität“ (Lutz 2013: 
26; s.a. Kessl/Otto 2002; Kessl 2013; Büschken 2017). Das Verantwortlich-
Machen von Betroffenen („Responsibilisierung“) negiert dabei die Bedeutung 
von unglücklichen Zufällen, von Schicksalsschlägen und von den gesellschaft-
lichen Barrieren und Rahmenbedingungen, die soziale Ungleichheiten 
reproduzieren. Kinder und Jugendliche wachsen von einem Zustand, in dem 
ihnen ob des Alters keine Verantwortung für ihre Situation zugeschrieben 
wird, nach und nach in eine Situation hinein, in der ihnen die Verantwortung 
zugeschrieben wird – ohne tatsächlich (immer) die Kontrolle über ihren Le-
bensverlauf zu haben. 

Zunehmende Kontrolle, Disziplinierung und Sanktionierung als Teil der 
Aktivierung, spielen für die Soziale Arbeit eine besondere Rolle. Dazu muss 
zum einen angemerkt werden, dass das Ausüben von Kontrolle als eine Seite 
der Medaille der Sozialen Arbeit – neben der Hilfe als andere Seite – immer 
schon präsent war (Lutz 2013) und seit der Formulierung des doppelten Man-
dates (Böhnisch/Lösch 1973) auch ein stets präsentes Thema von Theoretisie-
rung war (s.a. Knecht/Preite 2022: 126). Zum anderen haben Hilfe und Kon-
trolle in verschiedenen Handlungsfeldern und Arbeitsbereichen der Sozialen 
Arbeit unterschiedliche Bedeutung. Während z.B. die offene Jugendarbeit häu-
fig für sich in Anspruch nimmt im Rahmen einer emanzipatorischen Jugend-
arbeit parteilich für die Jugendlichen da zu sein (Hartwig 2000), ihre Eigen-
ständigkeit und Eigenverantwortung zu fördern sowie die Jugendlichen darin 
zu unterstützen in Identitätsprozessen „sich selbst zu finden“ (Knecht 2014: 
222) – und dabei dennoch eine vergesellschaftende und kontrollierende Funk-
tion erfüllt –, stehen die Kontrollaspekte beispielsweise in der aktivierenden 
Arbeitsvermittlung deutlicher im Vordergrund. 

Kessl (2013) zeigt auf, dass im Rahmen des doppelten Mandats die beiden 
Aspekte Hilfe und Kontrolle unauflöslich miteinander verbunden sind. Ein 
professioneller Umgang bestünde gerade darin, diese Konstellation zu berück-
sichtigen: Die „Entdeckung“ von Hilfe und Kontrolle als Grundproblem der 
Sozialen Arbeit Anfang der 70er Jahre „markierte das vorläufige Ende der Pu-
nitivitätsprogrammatik in der sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Fach-
diskussion“ (Kessl 2013: 116). Auch das Bestrafen als Erziehungsmaßnahme 
wurde bis in die 80er Jahre zunehmend kritisch gesehen (ebd.). Seit den 90ern 
verbreitet sich allerdings – ausgehende von einer neuen Weise des Regierens 
insbesondere einer neu entdeckten Unterschicht – eine neue Kontroll- und auch 
Strafbereitschaft (Wacquant 2009), die nicht nur die Rahmenbedingungen der 
Sozialen Arbeit betrifft (Kessl/Reutlinger/Ziegler 2007), sondern auch das 
Handeln der Sozialpädagogen/-arbeiter*innen bzw. das (sozial)pädagogische 
und sozialarbeiterische Vorgehen in den Einrichtungen (Kessl 2013). Kessl 
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sieht allerdings mit Lutz eine Veränderung der Gesamtkonstellation, in der die 
„Auseinandersetzung um Hilfe und Kontrolle nun durch den ‚Konflikt um die 
Legitimität der Mittel, also die Frage, wie viel Zwang in der Hilfe sein darf‘“ 
(ebd.: 118, teilw. zit.n. Lutz 2010: 271), abgelöst wird.  

Lutz weist noch auf einen Unterschied hin, der besteht zwischen einer Un-
terstützung, in der Hilfe und Kontrolle untrennbar miteinander verwoben sind, 
einerseits – und Sozialen Dienstleistungen, die aufgespalten sind in Hilfe für 
die Integrierten und Kontrolle für die Ausgeschlossenen, andererseits (Lutz 
2013: 25). Tatsächlich gab und gibt es im Rahmen der aktivierenden Arbeits-
marktpolitik in Deutschland, die als „fördern und fordern“ angepriesen wurde, 
unterschiedliche Handlungsprogramme, die darauf ausgelegt waren, entweder 
zu „fördern“ oder aber zu „fordern“ – wobei Letzteres mit „sanktionieren“ 
übersetzt werden muss (vgl. Klevenow/Knecht 2013). Letztendlich könne das 
– so Lutz – für die Soziale Arbeit bedeuten, Interventionen in folgender Weise 
zu unterscheiden: „a. freiwillige Angebote für die Aktiven, die fähig und 
willens sind, sich den Anforderungen zu stellen, [...]; b. diejenigen, die als 
aktivierbar gelten, mit Integrationshilfen, Druck und disziplinierender wie nor-
malisierender Kontrolle zu bearbeiten; c. diejenigen kontrollierend zu verwal-
ten, die dazu nicht fähig sind; und d. diejenigen zu disziplinieren bzw. auszu-
schließen, die als ‚gefährlich’ etikettiert werden“ (Lutz 2010: 206). Ökono-
misierung, Aktivierung und Disziplinierung stellen also verschiedene Teile des 
Wandels der Sozialen Arbeit da, die sich auch aus einem veränderten Ver-
ständnis von Sozialpolitik ergeben. In der vorliegenden Schrift wird mit Bezug 
auf diese Zusammenhänge untersucht, inwieweit Veränderungen in dem spe-
ziellen Bereich der Beschäftigungsförderung für Jugendliche in Österreich im 
Rahmen geänderter sozialpolitischer Sichtweisen entstehen, wie nun genauer 
ausgeführt wird.  

1.4 Aufbau der Arbeit 

Vor dem Hintergrund neoliberaler und sozialinvestiver Strömungen der So-
zialpolitik und den Veränderungen im Bereich der Sozialen Arbeit führt diese 
Schrift meine Forschung der letzten Jahre zu der Frage zusammen, wie sich in 
Österreich in den Jahren 2000 bis 2020 die Beschäftigungsförderung benach-
teiligter Jugendlicher als Teil der Sozialpolitik gewandelt hat und welche Aus-
wirkungen dieser Wandel auf die Rahmenbedingungen der in diesem Bereich 
tätigen Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen und weiteren Fachkräfte 
sowie auf die Jugendlichen hatte. 

Den theoretischen Rahmen dieser Schrift stellt die Ressourcentheorie dar 
(Knecht 2010, 2012c, 2012b, 2012a, 2011; 2016; Knecht/Schubert 2012, 2020; 
Knecht et al. 2014; Schubert/Knecht 2015). Die Ressourcentheorie fokussiert 
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als sozialpolitische Theorie auf die Frage, durch welche gesellschaftlichen 
Vorgänge ein breites Spektrum von Ressourcen wie Bildung, Einkommen, so-
ziale Ressourcen, Gesundheit, psychische Ressourcen etc. den Individuen zu-
geteilt werden. Die häufig diskutierte distributive Funktion von Sozialpolitik – 
und im konkreten Falle: die Beschäftigungsförderung Jugendlicher – kann so 
umfassend betrachtet werden. Die Ressourcentheorie wird im 3. Kapitel im 
Überblick dargestellt. Im Rahmen dieser Theorie werden zum einen Diskurse 
in den Blick genommen, in denen die Zuteilung (und ggf. das Vorenthalten) 
von Ressourcen diskutiert und legitimiert wird und durch die die (sozial-) 
politische Verteilung der Ressourcen vorbereitet wird. Zum anderen werden 
staatliche bzw. staatlich organisierte Institutionen betrachtet, die die Zuteilung 
bzw. Verteilung von Ressourcen durchführt (siehe Kap. 2.5). 

Die Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher, die in Deutsch-
land auch unter dem Begriff Jugendberufshilfe behandelt wird (siehe z.B. 
Enggruber/Fehlau 2018; Wustmann 2003), stellt einen besonderen Bereich der 
Jugendpolitik und Förderung von Jugendlichen dar: Hier treffen ju-
gendpolitische, allgemeine sozialpolitische und spezielle arbeitsmarktpoli-
tische sowie wirtschaftspolitische Interessen aufeinandertreffen und müssen 
vermittelt werden. Die Frage, nach welchen Gesichtspunkten Ressourcen zu-
geteilt werden, unterliegt dementsprechend einer besonderen Konstellation 
von Einflüssen, die die Analysen in diesem Bereich besonders spannend ma-
chen.  

Die empirischen Analysen der vorliegenden Arbeit stellen, methodisch be-
trachtet, interpretative Policyanalysen im Rahmen von Politikfeldanalysen dar 
(siehe unten). Sie basieren auf verschiedenen Projekten und Untersuchungen, 
nämlich  

 den v.a. österreichbezogenen Ergebnissen des EU-7-Rahmen-Forschungs-
projekts SocIEtY. Im Rahmen einer Politikfeldanalyse wurde eine Doku-
mentenanalyse6 und eine inhaltsanalytische Auswertung von 19 Expert* 
innen-Interviews durchgeführt (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014; Atzmül-
ler/Knecht 2016a, 2017b; Acconcia et al. 2017; Atzmüller/Décieux/ 
Knecht 2019),7 

 
6  Dokumentenanalyse von offiziellen Berichten von Ministerien und Verwaltungs-

einrichtungen, von Evaluierungsberichten sowie von Beschreibungen von Maß-
nahmen und Programmen, die von Akteuren aus dem Bereich der Jugendpolitik 
veröffentlicht wurden (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014: 495). 

7  Berichte: Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014, Reprint in: Haidinger et al. 2016; 
Haidinger/Knecht 2015. Das Projekt SocIEtY („Social Innovation – Empowering 
the Young for the Common Good“) wurde im 7. Forschungsrahmenprogramm der 
EU durchgeführt (SSH.2012.2.1-1: Social innovation against inequalities, Ver-
tragsnr.: 320136, Laufzeit: 2013–2015) und von der Universität Bielefeld koordi-
niert. Das Konsortium bestand aus 13 Partnerinstituten in elf Ländern. 
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 einer explorativen Lehrforschung, in der Interviews mit Jugendcoaches 
sowie (Gruppen-)Interviews mit Jugendlichen durchgeführt wurden 
(Knecht/Atzmüller 2019),8 

 Analysen im Rahmen einer kritischen Diskursanalyse, zur Mindestsicher-
ungs- und Beschäftigungspolitik der Regierungsperiode 2017–2019 (Atz-
müller/Knecht/Bodenstein 2020),9 

 einer ergänzenden Dokumentenanalyse von Nationalrats-Dokumenten10 
und offiziellen Berichten zur Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche zwi-
schen den Jahren 2000 und 2020 (siehe Kap. 0). 

Der Untersuchungszeitraum 2000 bis 2020 war einerseits geprägt durch die 
beiden schwarz-blauen Regierungsperioden von ÖVP und FPÖ/BZÖ (2000–
2007 und 2017–2019), andererseits durch die Regierungsperiode der rot-
schwarzen Regierung von SPÖ und ÖVP (2007–2017). Während sich die Be-
schäftigungsförderung Jugendlicher in den schwarz-blauen Regierungsperi-
oden stärker um die Förderung der ausbildenden Unternehmen drehte, war der 
Anfang der rot-schwarzen Regierungsperiode gekennzeichnet durch die 
schnelle Einführung der Ausbildungsgarantie (2008) sowie ihr Ende durch die 
von langer Hand geplanten Einführung der Ausbildungspflicht (Ausbildungs-
pflichtgesetz – APflG) (siehe unten). 

Das dritte Kapitel ist der Betrachtung des Wandels von sozialpolitischen 
Diskursen mit dem Schwerpunkt Beschäftigungsförderung Jugendlicher ge-
widmet; das vierte Kapitel untersucht die institutionellen Änderungen in die-
sem Bereich. Diese beiden Kapitel entsprechen den beiden Analyseschwer-
punkten Diskursanalyse und institutioneller Analyse. Im fünften Kapitel wer-
den die Ergebnisse der wohlfahrtsstaatlichen Analysen vertieft. Das sechste 
Kapitel betrachtet die Veränderungen der Rahmenbedingungen der Sozialen 
Arbeit und die Folgen für die Jugendlichen. Im siebten Kapitel werden die Er-
gebnisse zusammengefasst.  

 
8  Siehe auch AG Jugendforschung 2018. Nutzung der Daten soweit die Studierenden 

der Nutzung zugestimmt haben. 
9  Diese Analyse basierte auf einer umfangreichen Recherche zu relevanten Politik-

dokumenten (z.B. Regierungsprogramme, Gesetzestexte) sowie zu den öffentli-
chen und wissenschaftlichen Debatten über die geplanten und umgesetzten Refor-
men. Für die Analyse der von der Regierung mobilisierten ideologischen Artiku-
lationen und Bilder haben wir alle Presseerklärungen der Koalitionsparteien (ÖVP: 
N=48; FPÖ: N=49 von insgesamt N=312) bei APA-OTS (einer Website der Öster-
reichischen Presseagentur, die Presseerklärungen veröffentlicht) zwischen dem 
1.1.2018 und 30.4.2019 gesammelt, die sich mit der ‚Bedarfsorientierten Min-
destsicherung‘ (BMS) befassten. 

10  In der Mediathek (= elektronisches Archiv) des Nationalrates (= österreichisches 
Parlament) wurden im Bereich „Parlament aktiv“/„alle Verhandlungsgegenstän-
de“ mit dem Schlagwort „Arbeitsmarkt“ und dem Suchbegriff „Jugend“ 59 Doku-
mente (v.a. Entwürfe, Beschlüsse, stenographische Protokolle) bestimmt und z.B. 
durch Parlamentskorrespondenzen (Pressemitteilungen) und ähnlichem ergänzt.  
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2 Die Ressourcentheorie (IMTM) als Rahmen  

2.1 Die Ressourcentheorie im Überblick 

Mit der Ressourcentheorie (IMTM), die im Folgenden vorgestellt wird, werden 
Handlungsmöglichkeiten von Individuen betrachtet, die sich durch die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen ergeben. Der Ansatz betrachtet dafür Res-
sourcen wie Einkommen (Geld), Bildung, Gesundheit, psychische und soziale 
Ressourcen etc. Mit ungleichen Ressourcenausstattungen sind ungleiche 
Handlungsmöglichkeiten und ungleiche soziale Positionen verbunden, wes-
halb mit dieser Ressourcentheorie soziale Ungleichheit im Sinne der Ungleich-
heitssoziologie (multidimensional) beschrieben werden kann. Als soziologi-
sche Theorie der Ungleichheit trägt die dargestellte Ressourcentheorie zur Er-
klärung der Entstehung, Aufrechterhaltung (Persistenz) und Reproduktion so-
zialer Ungleichheit bei. Sie geht aber über Ungleichheitstheorien hinaus und 
stellt auch eine sozialpolitische Theorie dar. Als sozialpolitische Theorie fo-
kussiert sie darauf, wie sozialpolitische Interventionen auf die individuelle 
Ausstattung mit Ressourcen einwirken und gemäß welcher „Mechanismen“ 
die Verteilung/Zuteilung von Ressourcen (sozial-)politisch organisiert ist. 

Die hier vorgestellte Ressourcentheorie ist interdisziplinär, multidimen-
sional, transformations- und mehrebenenbezogen konzipiert und wird in Kurz-
form als Ressourcentheorie (IMTM) bezeichnet, um sie von anderen Ansätzen, 
wie z.B. gerechtigkeitstheoretischen, volkswirtschaftlichen oder psychischen 
Ressourcentheorien, zu unterscheiden. Sie wurde in der Dissertation Lebens-
qualität produzieren. Eine Ressourcentheorie und Machtanalyse des Wohl-
fahrtsstaats (Knecht 2010) in ersten Schritten skizziert, in einigen kleineren 
Schriften11 umrissen und anschließend ausgearbeitet – insbesondere durch ge-
meinsame Herausgeberschaft12 und Autorenschaft13– mit Franz-Christian 
Schubert14 wie auch mit anderen Kolleg*innen (Knecht et al. 2014) sowie in 
mehreren Einzelbeiträgen.15 Dabei wurde die Ressourcentheorie (IMTM) in 
den Kontext Sozialer Arbeit wie auch der Armutsforschung (Knecht/Schenk 
2023) gestellt. Die Ressourcentheorie wurde mit Bezug auf die Diskussion von 
Ressourcen in verschiedenen Disziplinen konzipiert. In der Überwindung ei-
nes reduzierten volkswirtschaftlichen Ressourcenbegriffs16 bezieht sie sich 

 
11  Knecht/Buttner 2008; Buttner/Knecht 2009 
12  Knecht/Schubert 2012; Schubert/Knecht 2012a, 2016. 
13  Schubert/Knecht 2012b, 2015.  
14  Prof. Dr. Franz-Christian Schubert ist Psychologe der Hochschule Niederrhein. 
15  Knecht 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2016. 
16  siehe Schubert/Knecht 2012b; Hanesch 2012; Sen 1992, 1985; Dworkin 2011. 
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auch auf soziologische Theorien, auf den capability approach von Amartya 
Sen sowie auf psychologische, sozialarbeiterische (siehe unten sowie Knecht/ 
Schubert 2020) und politische Theorien. Insofern stellt diese Ressourcentheo-
rie eine interdisziplinäre Theorie dar (auch wenn sie durch ihr Erklärungs-
potential und ihre Funktionalität als spezifische Theorie der Soziologie Sozia-
ler Ungleichheit und der Sozialpolitik gesehen werden kann (siehe Kap 2.2 und 
2.3)). Sie stellt des Weiteren eine multidimensionale Theorie dar, da sie – wie 
andere Ansätze der Armutsforschung17 – soziale Ungleichheit (und ggf. auch 
Armut) durch die Einbeziehung von verschiedenen Ressourcen multidimen-
sional darstellt. Die verschiedenen Dimensionen werden nicht als unabhängig 
voneinander betrachtet, sondern in ihrer Wechselwirkung, also in der Weise, 
wie Ressourcen in andersartige Ressourcen transformiert werden (das ist v.a. 
wichtig zur Beschreibung der Persistenz und Reproduktion von Ungleichheit). 
Die Ressourcentheorie ist daher auch transformationsbezogen. Nicht zuletzt 
betrachtet sie das Zustandekommen der individuellen Ressourcenausstattung 
im (sozial-)politischen Mehrebenenprozess. Daher wird die vorgestellte Res-
sourcentheorie gemäß ihren Merkmalen als interdisziplinäre, multidimensio-
nale, transformations- und mehrebenenbezogene Ressourcentheorie – oder 
kurz als Ressourcentheorie (IMTM) – bezeichnet (s.a. Knecht/ Schenk 2023). 
Ihrer Funktionen entsprechend kann sie auch als Ressourcentheorie der sozia-
len Ungleichheit und der Sozialpolitik bezeichnet werden und auch darüber 
hinaus als Dachtheorie für die Soziale Arbeit dienen. Im Folgenden wird der 
Einfachheit halber nur von Ressourcentheorie gesprochen soweit keine Ver-
wechselungsgefahr mit anderen Ressourcenansätzen oder -theorien besteht. Im 
Kapitel 2.2 wird die Ressourcentheorie als multidimensionale Ungleichheits-
theorie vorgestellt; in den Kapiteln 2.3 und 2.4 wird ihre Zweckdienlichkeit als 
sozialpolitische Theorie bzw. als (Ressourcen-)Theorie der Sozialen Arbeit 
fokussiert. 

2.2 Die Ressourcentheorie als multidimensionale 
Ungleichheitstheorie 

Allgemein werden unter Ressourcen Mittel, Gegebenheiten, Merkmale oder 
Eigenschaften verstanden, die dazu dienen, Ziele zu verfolgen, Anforderungen 
zu bewältigen, spezifische Handlungen auszuführen oder einen Vorgang ziel-

 
17  Neben dem im deutschsprachigen Raum verbreiteten Lebenslagenansatz, dessen 

Spektrum an verwendeten Dimensionen jedoch nicht theoretisch fundiert ist, hat 
sich international eine breite Diskussion zur multidimensionalen Armutsfor-
schung, etabliert, v.a. mit Blick auf die multidimensionale Beschreibung von Ar-
mut (multidimensional poverty measurement) (siehe z.B. Alkire et al. 2015). 
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gerecht zu vollziehen (Knecht/Schubert 2020). Ressourcen eröffnen individu-
elle Handlungsspielräume; daher kann die Ausstattung mit Ressourcen als In-
dikator für Handlungsfähigkeit betrachtet werden. Mein Versuch der Entwick-
lung und Ausarbeitung einer sozialwissenschaftlichen Ressourcentheorie, die 
sowohl ungleichheitstheoretisch als auch sozialpolitisch fundiert ist, zielt da-
rauf ab, auf individueller Ebene multidimensional die Ausstattung von Ak-
teur*innen mit Ressourcen zu untersuchen. Dazu zählen u.a. Einkommen/ 
Geld, Bildung, soziale Ressourcen, Gesundheit und psychische Ressourcen. Je 
nach Fokus der Betrachtung können unterschiedliche Ressourcen im Vorder-
grund stehen. Beispielsweise können auch Raum und (die Verfügung über) 
Zeit als Ressourcen verstanden werden.18 Bei der Ressource Zeit sind nicht 
alleine absolute Dauern wichtig, z.B. von Arbeitszeiten, sondern auch Tempo, 
Planbarkeit, Synchronisierung und Zeitsouveränität (Jorck et al. 2019). Res-
sourcen können inkorporiert sein, einer Person zugeschrieben sein (z.B. Eigen-
tum) oder in der (weiteren) Umwelt einer Person liegen (Knecht/ Schubert 
2020: 314). Während die Betrachtung der erstgenannten Ressourcen einen fes-
ten Platz in der Soziologie sozialer Ungleichheit hat, werden Betrachtungen 
über ungleiche Gesundheit eher im Rahmen eines sozialepidemiologischen 
Spezialdiskurses (politikfern) angestellt; eine Diskussion ungleicher Ausstat-
tung mit psychischen Ressourcen ist im Rahmen der Ungleichheitssoziologie 
(wie auch der Psychologie) kaum existent. 

In der Ressourcentheorie (IMTM) wird demgegenüber die Verfügung über 
psychische Ressourcen mit Bezug auf psychologische Ressourcenansätze als 
wesentlicher Handlungsfaktor beschrieben (ebd.; Schubert/Knecht 2020; 
Knecht 2016; Schubert 2016; Knecht/Schubert 2012; Schubert/Knecht 2012b; 
Schubert 2012). Ich beziehe mich damit auf verschiedene psychologische Res-
sourcentheorien, die seit den 1970er Jahren entstanden sind. So haben Foa und 
Foa im Rahmen der Ressourcenaustauschtheorie den Austausch von Ressour-
cen, z.B. von Paaren, betrachtet (Foa/Foa 1976; Törnblom/Kazemi 2012). An-
dere frühe Ansätze, die psychische Ressourcen thematisieren, beschäftigten 
sich meist mit der Bewältigung von Stress unter psychischen Anforderungen 
und stellten damit auch Verbindungen zu psycho-sozialen Gesundheitskonzep-
ten her (Lazarus/Folkman 1984; Schubert/Knecht 2015). Auch die Resilienz-
theorien (z.B. Werner 1977; vgl. auch Rönnau-Böse/Fröhlich-Gildhoff 2020; 
Schubert 2012) sowie das Salutogenesemodell (Antonovsky 1997) fragen nach 
Ressourcen als Mittel der Lebensbewältigung. So betrachtet Antonovsky 
(1997) den Kohärenzsinn als „Scharnier-Ressource“ für die Fähigkeit der Ver-
arbeitung von Stress und für die Herstellung bzw. Bewahrung von psychischer 
und physischer Gesundheit. Hobfolls Theorie der Ressourcenerhaltung (Hob-
foll 1988; 1989) untersucht die Auswirkung belastender, stresserzeugender Le-
benssituationen auf die Ressourcenlage von Individuen. In seiner Theorie der 

 
18  Knecht/Schubert 2020; siehe zur Ressource Zeit auch Klammer 2012 und Mucken-

huber 2014. 
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Ressourcenerhaltung stellt er die Perspektive der längerfristigen „Bewirtschaf-
tung“ von Ressourcen in den Vordergrund. Er thematisiert auch materielle 
Ressourcen, verweist aber auch auf die individuell unterschiedliche Wahrneh-
mung und kognitive Verarbeitung von Belastungen sowie auf die individuellen 
Wirksamkeitserfahrungen. Als wesentlich thematisiert er mit seinen Kol-
leg*innen die Möglichkeit, Stress auf einer gesellschaftlichen Ebene vorzu-
beugen, u.a. durch gemeinschaftliches (gemeindeorientiertes) Coping, denn 
die Bedeutung der individuellen Ressourcenausstattung ergibt sich erst durch 
den gesellschaftlich-kulturellen Kontext (Buchwald/Schwarzer/Hobfoll 2004; 
Hobfoll/Jackson 1991).  

Die Ressourcentheorie (IMTM) stützt sich auch auf das Konzept der Ka-
pitalarten von Bourdieu (1992), der bekanntlich aufzeigt, wie individuelle Ak-
teur*innen neben finanziellem Kapital auch soziales Kapital und Bildungs-
kapital verwenden, um ihren sozialen Status und ihre Privilegien zu schützen 
bzw. zu sichern. Kapitalarten erzeugen wie Ressourcen Handlungsmöglich-
keiten (s.a. Meulemann 2004: 131f.). Mir scheint es für eine adäquate Entwick-
lung eines ressourcentheoretischen Ansatzes jedoch notwendig, das in den 
Kapitalien bzw. in den Ressourcen verborgene Handlungspotential in den 
Vordergrund zu rücken (s.a. Knecht/Schubert 2020), statt die kulturelle Ver-
ankerung der Ungleichheit durch den Habitus und „die feinen Unterschiede“ 
(Bourdieu 1982) und die Bedeutung ihrer strategischen Nutzung für den Erhalt 
des sozialen Status Quo zu betonen oder auf die dem Kapitalbegriff inhärente 
Idee der Hortbarkeit und Akkumulation abzuzielen. Die Ressourcentheorie 
vertieft daher das Argument der Transformierbarkeit der Kapitalarten/Res-
sourcen, denn eine gute Ausstattung mit Ressourcen führt häufig zur Ausstat-
tung mit weiteren bzw. anderen Ressourcen, was tendenziell zur Stabilität von 
Ungleichheitsstrukturen führt.  

Neben der Bedeutung jeder einzelnen Ressource nimmt die Ressourcen-
theorie insbesondere die Transformationen von Ressourcenarten in andere 
Ressourcenarten in den Blick, die auf sehr unterschiedlichen Ungleichheits-
mechanismen basieren (Knecht 2012c, 2011). So gehen statistisch gesehen mit 
höherer Bildung auch ein höheres Einkommen und bessere Gesundheit einher 
(siehe zu diesen Mechanismen im Rahmen der Ressourcentheorie Knecht 
2012c: 53f., 2011: 591). Umgekehrt führt eine schlechte Gesundheit zu gerin-
gerem Einkommen (ebd.). Der Zusammenhang von psychischen Ressourcen 
und Gesundheit wird u.a. im Rahmen des Salutogenese-Ansatzes diskutiert 
(Knecht 2012c: 58). Der Ansatz des sozialen Copings zeigt wiederum, wie 
soziale Ressourcen auf die Gesundheit wirken (siehe zur Transformation 
Knecht/Schubert 2020: 314; Knecht 2012c: 165f., 2011: 591, 2010).  

Da Ressourcen und die durch sie eröffneten Handlungsspielräume sozial 
ungleich verteilt sind, fungiert die Ressourcentheorie als eine Theorie sozialer 
Ungleichheit (Knecht 2010, 2011; Knecht/Schubert 2020) und schließt damit 
an weitere soziologische Theorien an: Giddens (1995) verwendet in der Struk-
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turationstheorie den Ressourcenbegriff und unterscheidet dabei zwischen allo-
kativen Ressourcen, die den Zugang, die Aneignung und die Nutzung von na-
türlichen Lebensgrundlagen und materiellen Objekten bezeichnen, und autori-
tativen Ressourcen, die die Kontrolle über andere Akteure beschreiben und da-
mit ein relationales Verhältnis betonen (s.a. Knecht/Schubert 2020: 310). Kre-
ckel verbindet in seiner „politischen Soziologie der sozialen Ungleichheit“ 
(2004) diese Unterscheidung von Giddens mit der Theorie der Kapitalarten 
von Bourdieu. Er führt einerseits zwei „Aggregatzustände“ von Ungleichheit 
an – ungleiche Verteilung von Gütern und asymmetrische Beziehungen (ebd.: 
19) – und entwickelt in Auseinandersetzung mit dem Klassenbegriff von Marx 
und Weber ein System von vier „strategischen Ressourcen“ (ebd., S. 20): ma-
terieller Reichtum, symbolisches Wissen, die Stellung in hierarchischen Or-
ganisationen und die Teilhabe bzw. Mitgliedschaft in einer „selektiven Asso-
ziation“. Nach Kreckel sind die beiden erstgenannten Ressourcen distributiv 
verteilt, während die beiden letzteren (sie stellen zwei Aspekte von Bourdieus 
sozialem Kapital dar) zu relationaler Ungleichheit führen, also nicht als ‚mehr‘ 
oder ‚weniger‘, sondern als ‚oben‘ und ‚unten‘ zu verstehen sind. Therborn 
(2013) formuliert drei verschiedene Ungleichheiten: Ressourcenungleichheit 
(Einkommen und Bildung), vitale (gesundheitliche) Ungleichheit sowie eine 
dritte Art der Ungleichheit, die existentielle Ungleichheit. Letztere behandelt 
die „unequal allocation of personhood, i.e., of autonomy, dignity, degrees of 
freedom, and of right to respect and self-development“ (Therborn 2013: 49). 
Die verschiedenen Autoren zielen mit ihren Konzeptionen auf die Potenzialität 
von Ressourcen und ihre Bedeutung für die Strukturierung der sozialen 
Ungleichheit in der Gesellschaft ab. Die Verfügung über diese Ressourcen 
schafft sozial ungleich verteilte Möglichkeiten. Gleichzeitig machen die Au-
toren durch ihre Unterscheidungen deutlich, dass neben der Ungleichheit der 
(absoluten) Ausstattung mit Ressourcen Fragen der (relativen) Hierarchisie-
rung, Machtverteilung und ungleichen Anerkennung nicht aus dem Auge 
verloren werden dürfen (s.a. Knecht/Schubert 2020). 

Die von den verschiedenen Autoren analysierte Ungleichverteilung der 
Ressourcen bezieht sich einerseits auf jene Ressourcen, über die Individuen 
direkt verfügen bzw. die sie selbst erzeugt haben (durch Ressourcenausstattung 
und individuelle Transformation) und andererseits auf jene Ressourcen, die sie 
durch die Gesellschaft oder durch andere erhalten haben. Daher ist die Un-
gleichverteilung auch von den sozialpolitischen Strukturen abhängig. So wur-
de z.B. gezeigt, dass mehrgliedrige, segmentationsstarke Schulsysteme soziale 
Ungleichheiten nicht nur moderieren, sondern sie auch verstärken und produ-
zieren (siehe z. B. Becker/Lauterbach 2016). Ländervergleiche verdeutlichen, 
dass Länder, die sich stärker um soziale Gleichheit bemühen– wie z.B. die 
nordischen Länder –, schwächere Schüler*innen eher fördern, wohingegen 
jene Länder, die Ungleichheiten in den Schulleistungen hervorheben – z.B. 
durch die Art der Benotung, durch Selektion bei den Übergängen zu weiter-
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führenden Schulen und durch Separierung von „Eliten“ – Ungleichheit ver-
stetigen und verstärken (vgl. z.B. Solga 2014; Allmendinger/Leibfried 2003; 
siehe zur Diskussion im Rahmen des Ressourcenansatzes: Knecht 2016: 849; 
Knecht/Schubert 2020: 317). Im ressourcentheoretischen Ansatz versuche ich 
daher ungleichheitstheoretische und sozialpolitische Fragestellungen konzep-
tionell so zu fokussieren, dass sichtbar gemacht werden kann, auf welche 
Weisen es zu den verschiedenen Ressourcenausstattungen kommt. Durch den 
Mehrebenenansatz wird insbesondere untersucht, wie die verschiedenen Arten 
von Ressourcen durch Prozesse auf struktureller Ebene (Makro-Ebene) und 
institutioneller Ebene (Meso-Ebene) zugeteilt werden und wie sie auf indivi-
dueller Ebene (Mikro-Ebene) entwickelt und verteilt sind. 

Somit lassen sich mit Hilfe der hier dargestellten Ressourcentheorie auch 
Gerechtigkeitsfragen auf neue Weise diskutieren (Knecht 2012b). Im philo-
sophischen Gerechtigkeitsdiskurs werden auch heute noch Gerechtigkeits-
fragen im Anschluss an Aristoteles in Kategorien der Tauschgerechtigkeit und 
der austeilenden Gerechtigkeit diskutiert. Aus Sicht der Ressourcentheorie 
stellen sich m. E. andere Fragen: Wie steht es um die Bildungsgerechtigkeit, 
wenn Bildung gerade denen zukommt, die bereits über viele Ressourcen ver-
fügen? Wie steht es um die Gesundheitsgerechtigkeit, wenn Menschen mit 
niedrigem Einkommen eine um bis zu zehn Jahre kürzere Lebenserwartung 
haben? Wie steht es um die Gerechtigkeit, wenn das Wohnen in benachteilig-
ten Wohnvierteln mit gesundheitsschädigenden Umweltbelastungen wie er-
höhter Feinstaub- und Lärmbelastung oder mit anderen, komplexeren sozial-
ökologischen Beeinträchtigungen einhergeht? Wie steht es um die Sozialkapi-
tal-Gerechtigkeit, für den Fall, dass das mehrgliedrige Schulwesen seinen 
Anteil dazu beisteuert, die Gesellschaft aufzuspalten in Menschen mit vielen 
Chancen und Ressourcen und Menschen mit wenig Chancen und Ressourcen, 
die kaum noch im Austausch miteinander stehen? Ein Beitrag der Ressourcen-
theorie zur Gerechtigkeitsphilosophie bzw. Sozialethik könnte also in einer 
Kritik von Gerechtigkeitstheorien bestehen. So fokussiert die Vorstellung ei-
ner gerechten Mindestausstattung von Rawls (1979) stark die Bedeutung mo-
netärer Ressourcen für die Herstellung von Gerechtigkeit. Die Vorstellung 
Walzers von getrennten Gerechtigkeitssphären (Walzer 1998: 49) muss in Hin-
blick auf die starken Korrelationen zwischen den verschiedenen Ressourcen 
neu durchdacht werden (s.a. Knecht 2012b). 

2.3 Die Ressourcentheorie als sozialpolitische Theorie 

Mit den diskutierten Zusammenhängen verweist die Ressourcentheorie 
(IMTM) als sozialpolitische Theorie auf die (sozial)politischen Prozesse, die 
das Zustandekommen von Ressourcenverteilung bestimmen (ebd.; Knecht/ 
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Schenk 2023). Im Mehrebenenansatz werden die politischen Prozesse be-
schrieben, die das Zustandekommen der Verteilung von Ressourcen beeinflus-
sen (siehe zu Mehrebenenmodellen auch: Finis Siegler 2018; Boeckh et al. 
2015b; Knecht/Schubert 2020; Knecht 2010). In politischen Prozessen auf der 
Makro-Ebene (politics) werden z.B. Gerechtigkeits- und Legitimationsvorstel-
lungen durch Gesetze und Erlasse „in Form gegossen“, die die institutionelle 
Ausgestaltung bzw. die Fortentwicklung von Institutionen bestimmen. Sozial-
politische Maßnahmen werden dann im Rahmen institutioneller Regelungen 
auf der Meso-Ebene umgesetzt (policy), also z.B. als Dienstleistungserbrin-
gung konkretisiert – womit Ressourcen zugeteilt bzw. die Ausstattung mit Res-
sourcen festgelegt wird. In Abbildung 1 werden allerdings auch andere gesell-
schaftliche Bereiche angeführt, die bei der Ressourcenverteilung bzw. -zutei-
lung maßgeblich beteiligt sind, zum einen Märkte bzw. Unternehmen, die z.B. 
durch das Arbeits(schutz)recht geregelt werden, und zum anderen Familien, 
die in vielfältiger Weise selbst Ressourcen verteilen, aber auch selbst einer 
Vielzahl von rechtlichen Regelungen unterliegen (Knecht 2010: 220f.). 

Die Ressourcentheorie stellt u.a. wegen des erweiterten Spektrums an be-
rücksichtigten Ressourcen eine Erweiterung der Theorie der Kapitalarten von 
Bourdieu dar (vgl. Schubert/Knecht 2012b; Knecht 2010) wie auch eine Er-
weiterung des Capability-Ansatzes von Amartya Sen (Knecht 2012a, 2010), 
bei dem Einkommen, Bildung und Lebenserwartung (als Indikator für Gesund-
heit) als Ungleichheits-Indikatoren im Vordergrund stehen. Sens capabilities 
(und functionings) beschreiben die möglichen Verwendungen bzw. Transfor-
mationen (materieller) Ressourcen in Handlungsspielräume, wobei function-
ings einzelne mögliche Verwendungen beschreiben und capabilities Bündel 
solcher functionings sind, die – bildlich gesprochen – erreichbare (Spiel-)Räu-
me bzw. – mathematisch gesprochen – Matrizen darstellen (Knecht 2010, 
2012a: 62f.). Individuen können mit den Ressourcen ihr Leben so gestalten, 
wie sie es für wertvoll halten (Sen 2000: 63; Acconcia et al. 2017: 252). Da-
gegen stellen die (external) conversion factors u.a. strukturelle/gesellschafts-
abhängige Hintergrundvariablen dar, die die Bedeutung und Verwendung indi-
vidueller Ressourcen beeinflussen (Knecht 2012a: 67). 

Zwar ist der Capability-Ansatz auf einer abstrakten Ebene fruchtbar, da er 
eine Abkehr von der in der Gerechtigkeitsphilosophie vorherrschenden Dis-
kussion von Umverteilung materieller Güter hin zu der Frage nach den gesell-
schaftlichen Handlungsbedingungen darstellt sowie den Stellenwert von Bil- 
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Abb. 1: Das Mehrebenenmodell der Ressourcentheorie 

 
Quellen: Eigene Darstellung auf Grundlage von Knecht 2010: 218. 
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-dung und Bildungsungleichheit in der Gerechtigkeitsdiskussion betont, je-
doch hat sich die Operationalisierung von functionings, capabilities und con-
version factors als problematisch erwiesen: Während Sen in verschiedenen 
Texten einzelne functionings und capabilities darstellt, erweist sich eine voll-
ständige Beschreibung von Handlungsmöglichkeiten als nahezu unmöglich. 
Darüber hinaus beschreibt Sen auf einer Makro-Ebene verschiedene Freiheiten 
bzw. Bedingungen von Freiheiten19, die allerdings nicht in eine konkrete Be-
ziehung zu den individuellen capabilities gesetzt werden (Knecht 2012a, 
2012c). Seine Forderung, dass in demokratischen Prozessen festgelegt werden 
soll, welche functionings (und Ressourcen) in gesellschaftlichen und politi-
schen Zusammenhängen betrachtet werden sollen (Sen 2000: 95; vgl. auch 
Robeyns 2005: 106), ist für die praktische Anwendung wichtig und nachvoll-
ziehbar, sie sollte aber für die wissenschaftliche Anwendung kein Denkverbot 
in dem Sinne darstellen, dass Ansätze, die aus wissenschaftlicher Warte nach-
vollziehbar sind, aber evtl. gesellschaftlich (noch) nicht diskutiert werden, a 
priori ausgeschlossen werden (vgl. Knecht 2012a). Wenn die partizipative Ein-
beziehung der Betroffenen eine sinnvolle Strategie darstellen kann – z.B. auch 
in der partizipativen Forschung und der Aktionsforschung –, so sollte Sozial-
forschung auch Fragestellungen z.B. aus der Forschung selbst heraus ent-
wickeln können. Die Ressourcentheorie (IMTM) stellt somit durch 1.) eine 
interdisziplinäre, multidimensionale Betrachtung von Ressourcen, 2.) eine 
Fokussierung auf die Transformation von Ressourcen zur Untersuchung un-
gleichheitsgenerierender und -erhaltender Mechanismen sowie durch 3.) eine 
Mehrebenen-Betrachtung zur Verbindung von (sozial-)politischen Prozessen 
und ihren konkreten Auswirkungen eine notwendige Konkretisierung und 
Weiterentwicklung des Capability-Ansatzes dar (ebd.; Knecht 2012c, 2011). 

Aspekte der hier vorgestellten Ressourcentheorie wurden bereits in unter-
schiedlichen empirischen Zusammenhängen rezipiert und angewandt: Metz 
(2016) bedient sich des Ressourcenansatzes, um die Folgen von Migration aus 
Russland in einer soziologischen Analyse zu untersuchen. Finis Siegler (2018) 
verwendet den Mehrebenenansatz zur Diskussion des Erbringungskontextes 
der Sozialwirtschaft. Rose (2018) diskutiert damit die Bedeutung des Re-
produktionsregimes. Röh (2013: 231f.) verwendet Aspekte der Theorie, insbe-
sondere die Idee der Ressourcentransformation, für die Entwicklung eines Ge-
rechtigkeitsansatzes der Sozialen Arbeit und nimmt damit das Anliegen auf, 
sozialarbeiterisches Handeln im Rahmen der Ressourcentheorie zu beschrei-
ben (Knecht/Schubert 2012; Schubert/Knecht 2012a). 

 
19  Sen führt die Meinungsfreiheit, ökonomische Freiheiten wie den freien Zugang zu 

Märkten sowie den Zugang zu Bildung, Gesundheit und sozialer Grundsicherung 
als „Freiheiten“ an (Knecht 2011: 589, 2010: 53).  
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2.4 Die Ressourcentheorie in der Sozialen Arbeit 

Die hier entwickelte Ressourcentheorie zeigt sich anschlussfähig an die Res-
sourcenorientierung, die als wesentliches konzeptionelles Leitprinzip der So-
zialen Arbeit gilt (siehe Knecht/Schubert 2012). So nimmt Dieter Röh in sei-
nen Ausführungen zum Ressourcenbegriff in der Sozialen Arbeit (2012) drei 
Theorien in den Blick: die Lebensweltorientierung nach Thiersch (Thiersch/ 
Grunwald/Köngeter 2012), die emergente Systemtheorie (z.B. Staub-Ber-
nasconi 2018) und die sozialökologische Theorie (Germain/Gitterman 1999). 
Röh (2012) zeigt auf, dass die Theoretisierung der Sozialen Arbeit bereits in 
ihrer Geschichte zum einen stark auf die Bedürfnisse der Klient*innen hin 
orientiert war, was eine Form der Ressourcenorientierung darstelle, und dass 
eine solche Sichtweise zum anderen einen Kontrapunkt in einer Sozialen Ar-
beit fände, der es eher um die Anpassung ihres Klientels an gesellschaftliche 
Vorgaben gehe. Im Konzept der Lebensweltorientierung werden in den Hand-
lungssicherheiten, Beziehungen und Routinen der alltäglichen Lebenswelten, 
aber auch in den antagonistischen Belastungen zentrale Ressourcen für die 
Lebensführung erkannt (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2012; Thiersch 
2014), jedoch mit der Kritik eines technokratischen „Ressourcenmanage-
ments“ verbunden, ohne dass ein Ressourcenbegriff detailliert ausformuliert 
wird (vgl. Röh 2012). Staub-Bernasconi konzipiert Soziale Arbeit von sozialen 
Problemen her und begreift die „Ressourcenerschließung“ als ihre „älteste Ar-
beitsweise“ (Staub-Bernasconi 2018: 316), die auf Probleme „der körperlichen 
Ausstattung (Krankheit, Epidemien, Behinderungen, Magersucht wie Fett-
leibigkeit ...), der sozioökonomischen Ausstattung (Bildungsnöte/Arbeitsleid, 
die Probleme der ‚arbeitenden Armen‘ ...)“ und „der sozialökologischen Aus-
stattung (menschenverschleißende Arbeitsplatzverhältnisse, fehlende oder un-
zumutbare wie unzureichende sozialräumliche Infrastruktur im Bereich Ge-
sundheit, Arbeit, physische und psychische Sicherheit ...)“ (ebd.: 273) reagiert. 
Staub-Bernasconi verweist auf die zu breite Verwendung des Ressourcen-
begriffs, ohne jedoch selbst seine Verwendung einzuschränken (ebd., S. 317). 
So bleibt der Begriff in ihren Arbeiten schillernd zwischen einer ökono-
mischen Definition und einem breiteren Verständnis. In der Weiterentwick-
lung des Ansatzes von Geiser (2015) wird der Ressourcenbegriff stärker an 
Antonovsky angelehnt. 

Die als „Life-Model“ formulierte sozialökologische Theorie von Germain/ 
Gitterman (1999) basiert im Wesentlichen auf der Stressforschung von Laza-
rus/Folkman (1984) und der sozialökologischen Forschung von Bronfenbren-
ner (1981). Lebensführung wird als sozialökologische Wechselwirkung zwi-
schen Anforderungen und Ressourcen von Individuum und Umwelt verstan-
den, wobei Anforderungen und Ressourcen in einem komplementären Ver-
hältnis stehen. Lebensführung, Entwicklungsübergänge und Befriedigung von 
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Bedürfnissen sind somit als fortwährender Bewältigungsprozess zu verstehen, 
für den der Mensch individuelle und umweltliche Ressourcen benötigt. Auch 
hier besteht ein breiter Anschluss an psychologische Ressourcentheorien. Al-
lerdings geht in diesem Ansatz „der politische Impetus einer Ressourcenorien-
tierung [...] tendenziell unter“ (Röh 2012: 197). Wendt (2010) führt das sozial-
ökologische Ressourcenkonzept weiter. In seiner öko-sozialen Theorie sind 
Ressourcen „Vermögen“ oder „Aktiva“, die sowohl vom Individuum wie auch 
vom Gemeinwesen für das menschliche Wohlergehen eingesetzt und auch 
gepflegt werden sollten (im Überblick: Schubert 2013). Dies geschieht in der 
Sozialen Arbeit „sowohl als individuell wirkende Ressourcenarbeit als auch 
durch überindividuell wirkendes Ressourcenmanagement“ (Röh 2012: 198). 
Das transaktionale Ressourcenkonzept von Schubert (2016) nimmt diese 
sozialökologischen Ansätze auf und formuliert sie anhand eines Belastungs-
Bewältigungs-Modells der Interdependenz von Lebensführung und Ressour-
ceneinsatz. 

Während Ressourcenorientierung eine grundsätzliche Haltung sozialarbei-
terischen Handelns beschreibt (Möbius/Friedrich 2010), stellen interventions-
bezogene Techniken wie Netzwerkarbeit (Straus 2012), ressourcenorientierte 
Beratung (Schubert/Rohr/Zwicker-Pelzer 2019) oder Ressourcenaktivierung 
(Schubert 2021a) Methoden dar, die auf einer komplexen Ressourcenperspek-
tive basieren und verschiedene Ressourcenarten sowie ihre Wechselwirkungen 
miteinbeziehen.20 Die Ressourcendiagnostik erfasst, welche Ressourcen bei ei-
nem Individuum und in seinem sozialen und materiellen/ökonomischen Um-
feld vorhanden sind (Schubert 2021b; Glemser/Gahleitner 2012; Buttner/ 
Knecht 2009).  

Die Reflektion der vorgestellten Konzepte legt nahe, die verschiedenen 
Ressourcenansätze disziplinübergreifend zusammenzuführen und die interdis-
ziplinäre, multidimensionale, transformations- und mehrebenenbezogene Res-
sourcentheorie bzw. die Ressourcentheorie (IMTM) als Dachkonzept des Res-
sourcenverständnisses in der Sozialen Arbeit nutzbar zu machen. Die Verwen-
dung des Ressourcenbegriffs und die bereits erfolgte breite Rezeption von ver-
schiedensten Ressourcenkonzepten und Bezügen weisen auch in der Sozialen 
Arbeit eine hohe Anschlussfähigkeit auf. Allerdings bleiben mancherorts die 
Bezüge zu den Konzepten wenig transparent und systematisch, teilweise 
werden sie gar nicht expliziert (vgl. Möbius/Friedrich 2010). Auch der Res-
sourcenbegriff selbst erscheint uneinheitlich und theoretisch wenig ausge-
arbeitet. Vor diesem Hintergrund lohnt eine Zusammenführung der verschie-
denen Theoriestränge.  

Mit einem elaborierten Ressourcenkonzept lässt sich auch das Tätigkeits-
feld der Sozialen Arbeit treffend beschreiben. Denn für Probleme, die mit dem 

 
20  Siehe speziell zu Ressourcenausstattung bei und Ressourcenarbeit mit Jugend-

lichen: Eberhard 2012; Sabatella/Wyl 2018; Dommermuth 2008; Düggeli 2009 
und Drilling 2004. 
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Einbruch oder Verlust von einzelnen, zumeist individuellen Ressourcen ge-
koppelt sind, stehen meist Hilfen von spezialisierten Berufsgruppen wie Ärzt* 
innen, Psychotherapeut*innen, Lehrer*innen oder Steuerberater*innen zur 
Verfügung, während die Zuständigkeit bei multidimensionalen Problemen, 
also dann, wenn Ressourcen aus mehreren relevanten Dimensionen betroffen 
sind, häufig bei der Sozialen Arbeit gesehen wird (Schubert/Knecht 2012a: 10; 
Knecht 2012b: 85; Knecht/Schubert 2020: 316). Soziale Arbeit ist v.a. dann 
gefragt, wenn die sozialpolitische Verteilung bzw. Zuteilung von Ressourcen 
nicht alleine durch Geldleistungen, sondern face-to-face als psychosozialer 
Prozess erbracht wird (Knecht 2012b: 85). Insofern ergibt sich ein interdiszi-
plinärer und multidimensionaler Ressourcenbezug der Sozialen Arbeit.  

Die Berücksichtigung der Transformabilität bedeutet für die Soziale Ar-
beit, dass das ganze Spektrum von Ressourcen inklusive ihrer Wechselwirkun-
gen in den Blick genommen werden muss (Knecht/Schubert 2020: 316). Eine 
sozialarbeiterische Beratung von Arbeitslosen darf zum Beispiel nicht darauf 
verzichten, neben den materiellen und sozialen Problematiken auch die psy-
chischen Probleme der Betroffenen einzubeziehen (vgl. Knecht 2016; Kleve-
now/Knecht 2013). Wenn ressourcenorientiertes Arbeiten gelingt, wird die 
Entfaltung und Wechselwirkung von personellen, externen sowie ökonomi-
schen Ressourcen nachhaltig in Gang gebracht (Knecht/Schubert 2020: 316). 
Ressourcen entstehen dabei häufig erst in der Interaktion: So kann ein stabiles 
Vertrauens- und Anerkennungsverhältnis eine notwendige Basis für den Auf-
bau von Selbstwirksamkeit und Motivation bei Klient*innen darstellen. In ei-
nem Assessment oder Profiling am Beginn eines Beratungsprozesses kann da-
her eine Ressourcenlage nur vorläufig festgelegt werden (ebd.). Die Berück-
sichtigung mehrerer Ebenen bedeutet für Analysen im Bereich der Sozialen 
Arbeit auch, zu fragen, wo strukturelle Ausgrenzung von Ressourcen, Ressour-
cennutzung und Ressourcentransfers stattfindet. Durch die Betrachtung von 
Ressourcen können Ungleichheit und Hierarchisierung in den Blick genom-
men werden: Dabei müssen neben materieller Armut z.B. auch problematische 
Anerkennungsverhältnisse und ihre Auswirkungen auf die psychischen Res-
sourcen (Fabris et al. 2018) berücksichtigt werden. Persönliche Problemlagen 
und unzureichend gelingende Lebensgestaltung dürfen nicht alleine als Aus-
wirkung persönlicher Defizite oder als abweichendes Verhalten der Person 
verstanden werden (s.a. Acconcia et al. 2017: 252; Schubert 2016). Bezüglich 
Interventionen bedeutet die Berücksichtigung mehrerer Ebenen, die Bedeu-
tung von Prozessen auf der politischen Ebene für die Klient*innen zu verstehen 
und gegebenenfalls auch auf dieser Ebene zu intervenieren. Konzepte wie das 
politische Empowerment (Herriger 2014), das Tripel-Mandat (Staub-Bernas-
coni 2018), die Diskussionen weiterer Mandate der Sozialen Arbeit (z. B. Röh 
2013) und die insbesondere in Deutschland verstärkte Rezeption von Konzep-
ten wie Policy Practice (s.a. Burzlaff/Eifler 2018; Rieger 2016) perpetuieren 
den politischen Anspruch, den die Soziale Arbeit immer schon begleitet, näm-
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lich die sozialen Verhältnisse und sozialpolitischen Gegebenheiten, die mit-
verantwortlich sind für die Probleme ihrer Klient*innen, verbessern zu wollen. 
Diese Arbeit bedarf jedoch nicht nur Sozialarbeiter*innen, die sich der Bedeu-
tung der Rahmenbedingungen des Lebens ihrer Klient*innen und ihres eigenen 
beruflichen Handelns bewusst sind (Staub-Bernasconi 2018), sondern auch 
entsprechender Organisationen, die solche Ansätze realisieren. Insofern kann 
auch – in Anlehnung an die resource dependence theory (z. B. Neumayr 2012) 
– nach den Ressourcen von (sozialen) Institutionen gefragt werden. Die Frage 
nach der Durchsetzbarkeit „schwacher Interessen“ verweist auch auf die Be-
deutung von Machtprozessen und entsprechende Machtressourcen (Ostheim/ 
Schmidt 2007). Das hier vorgelegte Ressourcenkonzept bildet dabei auch eine 
Brücke zwischen sozialarbeiterischen Ressourcenkonzepten und Machtres-
sourcentheorien der Interessensdurchsetzung (Knecht/Schubert 2020). 

2.5 Leitbild-geleitete Analysen von Diskursen und 
Institutionen als Verteilungsmechanismen 

Es wurde gezeigt, wie die Lebenssituation von Individuen unter Verwendung 
eines elaborierten Ressourcenkonzeptes, der Ressourcentheorie (IMTM), be-
schrieben bzw. bewertet werden kann. Die Ressourcenausstattung eines Indi-
viduums ist abhängig von der Zuteilung von Ressourcen durch die Personen 
und Organisationen in der Umwelt, die mittels verschiedener Arten und For-
men der Mensch-Umwelt-Interaktionen erfolgt. Von politischer Bedeutung ist 
die Frage, wie in politischen Prozessen die Verteilung, Umverteilung und Zu-
teilung von Ressourcen geschieht. Im Rahmen des Mehrebenenmodells be-
trachtet die hier entwickelte Ressourcentheorie an dieser Stelle zum einen ver-
teilungsrelevante (sozialpolitische) Diskurse; zum anderen untersucht sie die 
konkreten Institutionen und Mechanismen der Ver- und Zuteilung (Knecht 
2010: Kap. 3 und 4). Diskurse und Institutionen sind dabei nicht als zwei ver-
schiedene Wirklichkeiten zu verstehen, sondern verschiedene Teile der sozia-
len Realität, die in unterschiedlichen Analysestrategien in den Blick genom-
men werden können (Reckwitz 2016; Opielka 2005b). 

Mit Bezug auf Foucault wird unter Diskurs nicht die sprachliche Ab-
bildung von Wirklichkeit verstanden, sondern auf die eigene Wirklichkeit von 
Sprache und sprachliche Darstellung abgestellt (Hajer 2008: 212; Knecht 
2010: 157). „Es entsteht eine dialektische Beziehung zwischen Diskursen und 
der ihren Kontext bildenden Sozialstruktur: Beide wirken wechselseitig als Be-
dingungen und Effekte. Diskurse konstituieren Welt – und sie werden umge-
kehrt auch konstituiert; sie (re-)produzieren und transformieren Gesellschaft; 
sie leisten die Konstruktion sozialer Identitäten, die Herstellung sozialer Be-
ziehungen zwischen Personen und die Konstruktion von Wissens- und Glau-
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benssystemen“ (Keller 2004: 28; s.a. Diaz-Bone 2018). Diskurse bergen 
grundlegende Vorstellungen der Welt in sich. Etablierte Diskurse stellen Wis-
sens-Ordnungen (Keller 2006: 126) dar, die nur schwer zu hinterfragen sind. 

Im Rahmen der Ressourcentheorie wird die Frage fokussiert, welche Be-
deutung Diskurse bei der Verteilung von Ressourcen haben. Dabei kann ana-
lytisch nach Ebenen unterschiedenen werden. In Diskursen der Makro-Ebene, 
wie beispielsweise den Thematisierungen der Massenmedien und den parla-
mentarischen Debatten, finden grundsätzliche Weichenstellungen statt, durch 
die die sozialpolitische Verteilung mitbestimmt wird (Knecht 2010: 161). Un-
tersuchungen zu den Diskursen der Makro-Ebene beschäftigen sich beispiels-
weise auch mit Einstellungen politischer Eliten, mit Organisationskulturen 
oder mit sozialpolitischer Implementationsforschung (vgl. unten Kap. 3.2). 
Auf der Meso-Ebene werden z.B. beschlossene Gesetze, Verordnungen, Er-
lässe etc. – sie alle sind in der Form der Sprache gefasst! – umgesetzt, wobei 
die Organisationen über Handlungsspielräume („discretion“ der street-level 
bureaucracy; Lipksy 1980) verfügen. Die wissenschaftlichen und berufspoli-
tischen Fachdiskurse, die von den Fachkräften rezipiert und teilweise produ-
ziert werden, sind wesentlicher Teil der Diskurse der Meso-Ebene (vgl. unten 
Kap. 3.3). Die Meso-Ebene wirkt durch die Definition und Beschreibung von 
Problemen auch auf die Makro-Ebene. Auf der Mikro-Ebene spielen Diskurse 
z.B. in der Kommunikation zwischen Klient*innen und Angestellten in sozia-
len Einrichtungen bzw. auf Ämtern eine Rolle. Hier kann gefragt werden, wel-
che Vorstellungen Fachkräfte von den Lebensrealitäten der Klient*innen ha-
ben oder auch, wie die Betroffenen sich wahrgenommen fühlen (vgl. unten 
Kap. 3.4).  

Für die Entwicklung einer Ressourcentheorie, die sozialpolitische Prozes-
se in den Blick nimmt, ist die Rekonstruktion von Diskursen wichtig, weil über 
die (sozialpolitischen) Diskurse nicht nur bestimmt wird, welche Ressourcen 
wem zustehen und wie sie verteilt werden sollen, sondern weil Diskurse auch 
festlegen, welche Ressourcen welche Wichtigkeit haben und welche Aspekte 
von Ressourcen als besonders wichtig erscheinen. So hat sich beispielsweise 
die Bedeutung von Bildung in den letzten 20 Jahren stark gewandelt. Studien 
wie die PISA-Studie können als Indikator dafür gesehen werden, dass Bildung 
und Bildungspolitik zunehmend als Teil von Sozialpolitik gesehen werden 
(Opielka 2005a; Finkeldey 2007). Ungleiche Bildung wird als zentraler Me-
chanismus der Reproduktion sozialer Ungleichheit gesehen und gleiche Bil-
dungschancen als Weg, die zunehmende Einkommens- und Vermögensun-
gleichheit einzudämmen. Daher werden Sozialpolitik und Bildungsaktivitäten 
zunehmend auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen der frühen 
Kindheit ausgerichtet, um die künftigen Beschäftigungsperspektiven zu ver-
bessern und die nachhaltige Integration junger Menschen in die Erwerbstätig-
keit zu sichern (Atzmüller/Décieux/Knecht 2019: 108). Im Rahmen dieses 
Wandels ändert sich auch das Verständnis von Bildung, denn die Aktivitäten 
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sind geprägt von den Konzepten der Kompetenzbildung, Beschäftigungsfähig-
keit und Humankapitalbildung, die als Mittel gesehen werden, um Produkti-
vität und Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer Integration in Einklang zu bringen 
(ebd.). 

Abb. 2: Übersicht über Leitbilder 

                      Erscheinungsform 
 
 
Handlungswirksamkeit 

Mentale Leitbilder  
(Vorstellungsmuster) 

Manifeste Leitbilder 
(verbalisiert) 

Propagierte 
Leitbilder 
(erstrebens-
wert, poten-
tiell) 

selbst- 
getragen 

Ideen mit Leitbild-Potenzial 
(z.B. Politics-/Diskurs-
analyse zu gewollter Politik) 

Explizite Leitbilder  
(z.B. Parteiprogramme) 

fremd-
gesetzt 

oktroyierte Leitbilder 

Praktizierte 
Leitbilder 
(verinnerlicht, 
handlungs-
leitend) 

 
Implizite Leitbilder  
(z.B. Policy-Analyse zu 
realisierter Politik) 

Explizierte Leitbilder  
(z.B. Policy-Analyse der 
durch die Gesetzgebung 
formulierten Politik) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Giesel 2007: 39. 
 

Im Rahmen der vorliegenden Schrift werden die in den (sozial)politischen Dis-
kursen relevanten Ansätze wie z.B. Sozialinvestitionsansatz, Aktivierungs-
politik und Neoliberalismus als Leitbilder in den Blick genommen und im Rah-
men einer ressourcentheoretischen Zuteilungspolitik analysiert. Leitbilder stel-
len Typen von Einstellungen, Werthaltungen und damit verbundenen poli-
tischen Maßnahmen dar (Giesel 2007). Sie fokussieren bestimmte Gerech-
tigkeitsprinzipien (wie Verteilungs-, Bedarfs-, Leistungsgerechtigkeit, produk-
tivistische Gerechtigkeit, ausschließende Gerechtigkeit (Ebert 2015) und be-
gründen Positionierungen zu sozialpolitischen Bereichen bzw. Leitbild-The-
men (Familialismus, Umfang von Fürsorge und Versicherungsleistungen, 
Gleichstellungspolitik, Treffsicherheit, Aktivierung, Verpflichtung, Konditio-
nalisierung (Junktimierung), Diskriminierung, Partizipation, Ökonomisierung, 
Dualisierung/Hierarchisierung, Privatisierung) (vgl. Boeckh et al. 2015a). 
Leitbilder können verschiedene Aspekte von politischen Prozessen darstellen. 
So können mentale Leitbilder (als Vorstellungsmuster) von manifesten (verba-
lisierten) Leitbildern unterschieden werden wie auch abstrakte, propagierte 
und ideen-dominierte Leitbilder von praktizierten Leitbildern (siehe Abb. 2.). 

Policy-Analysen verwenden Leitbilder häufig, um praktizierte Politiken 
zu typisieren. So teilen verschiedene Autor*innen sozialpolitische Ansätze in 
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unterschiedliche Leitbilder auf. Beispielsweise unterteilen Morel et al. (2012) 
sowie Leibetseder (2016) die Politikansätze in „keynesianische Sozialpolitik“, 
„neoliberale Sozialpolitik“ und „Sozialinvestition“. Boeck et al. (2015a) un-
terscheiden wirtschaftsliberale, kompensatorische und aktivierende Sozial-
staaten; Laruffa (2018) unterscheidet neoliberale Sozialpolitik von dem Sozial-
investitionsansatz und dem Capability Approach. Begriffe wie Neoliberalis-
mus werden allerdings auch in der Politik selbst verwendet. Deshalb muss be-
achtet werden, dass wissenschaftlich rekonstruierte Leitbilder zwar in einer 
Beziehung zu den Leitbildern der politischen Diskurse stehen, aber nicht 
deckungsgleich sind (siehe Abb. 2). Der Blick auf die Differenz zwischen 
diskursiv verbreiteten Leitbildern (z.B. in Wahlprogrammen und öffentlichen 
Stellungnahmen) und den aus der Beobachtung der politischen Praxis rekon-
struierten Leitbildern kann dabei auf typische Umsetzungsmuster und -proble-
me hinweisen wie auch auf aktiv oder offensiv verwendete Strategien der Ver-
schleierung.  

Gegenüber einer Klassifizierung mit Hilfe von Wohlfahrtsregimen sind 
Analysen von Leitbildern stärker auf die politischen Diskurse bzw. die Bezieh-
ungen von politischen Diskursen zu institutionellen Änderungen gerichtet. 
Damit eignen sie sich besser für die Beobachtung und Erklärung kurzfristiger 
Veränderungen. Im Folgenden werden vier zentrale wissenschaftliche Leitbil-
der aktueller Politikanalysen vorgestellt: (1) Neoliberalismus, (2) social invest-
ment, (3) der Capability Approach (CA) und (4) das rechtspopulistische/ex-
trem rechte sozialpolitische Leitbild als zentrale wissenschaftliche Leitbilder 
aktueller Politikanalysen kurz vorgestellt. Die verschiedenen Leitbilder stellen 
unterschiedliche Ressourcen in den Vordergrund ihrer Betrachtungen und fo-
kussieren unterschiedliche Mechanismen der Zuteilung von Ressourcen. 

(1) Neoliberalismus. Der Begriff Neoliberalismus steht für eine „seit den 
30er Jahren entstandene Lehre, die den Markt als Regulierungsmechanismus 
gesellschaftlicher Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse verabsolutiert“ 
(Butterwegge/Lösch/Ptak 2008: 9). In der Politikforschung spielen der Begriff 
und das Konzept des Neoliberalismus allerdings erst seit Mitte der 90er Jahre 
eine größere Rolle. Auch in der Forschung gibt es nicht den einen neoliberalen 
Ansatz, sondern eine Vielzahl von Denker*innen, deren Ideen und Haltungen 
sich überlappen. Dabei ist die Politik des Neoliberalismus durch Liberalisie-
rung von markteinhegenden Regelungen, Privatisierung, Globalisierung der 
Märkte, BWL-isierung der Verwaltung und Kritik an sozialstaatlicher Siche-
rung gekennzeichnet. Anders als die „alten“ liberalen Politiken des 19. Jahr-
hunderts besteht „neo“-liberale Politik nicht in einem Rückzug vom Markt und 
in einem Abbau von Staatlichkeit, sondern darin, dass die Marktlogik auf alle 
Sphären der Gesellschaft ausgedehnt wird und den Rahmen für das Handeln 
der Menschen darstellen soll (siehe dazu Fischer 2020: 380; s.a. Foucault 2004; 
Hammerschmidt 2014). Dementsprechend hatten, wie oben bereits erwähnt, 
neoliberale Reformprojekte, wie z.B. in Großbritannien unter Margaret That-
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cher oder in Deutschland unter Gerhard Schröder (Hartz IV), nicht so sehr ei-
nen Rückbau des Sozialstaates, sondern eher eine Veränderung der Lohnver-
hältnisse und die Re-Kommodifizierung von Arbeitskraft durch eine weitrei-
chende „neosoziale“ (siehe oben) Transformation der Individuen und ihrer Ar-
beitsfähigkeit im Blick (Atzmüller 2014; Jessop 2018; Bröckling 2007). 

Aus ressourcentheoretischer Perspektive ist die Engführung des neolibe-
ralen Menschenbildes auf den vermeintlich berechnenden und eigennützigen 
Charakter des Menschen – im Sinne des „homo oeconomicus“ – zentral (Ptak 
2008). Gemäß dieser Vorstellung lässt sich der Mensch vor allem durch finan-
zielle Anreizmechanismen steuern. Daher stehen die Verteilungsmechanismen 
von materiellen Ressourcen (und insbesondere die Ausgestaltung finanzieller 
Anreize) im Vordergrund neoliberaler Politik. In Selbstbeschreibungen des 
Neoliberalismus steht die angebliche Effizienz von finanziellen Anreizmecha-
nismen, die in immer mehr markt-gleich organisierten, gesellschaftlichen Teil-
bereichen eingesetzt sollen und damit Effizienzproblematiken jeglicher Art lö-
sen würden, im Vordergrund. Wie bereits erwähnt, wird dem Markt dabei eine 
quasi-pädagogische Funktion zugesprochen. Daher werden Menschen, von de-
nen angenommen wird, dass sie sich nicht ausreichend vom Markt steuern las-
sen, aktiviert und diszipliniert. So wird Arbeitslosen – unter der Annahme, dass 
es ausreichend Arbeitsplätze geben müsse, seien die Löhne nur flexibel genug 
– eine zu hohe Anspruchshaltung und Untätigkeit vorgeworfen.  

Maßnahmen wie Kürzungen von Transferleistungen, ein verschärftes 
Sanktionsregime und eine am work-first-Prinzip orientierte aktivierende Ar-
beitsvermittlung zielen darauf ab, die Arbeitsmoral der Arbeitslosen zu sichern 
und sie besser in die flexiblen und prekären Segmente der Arbeitsmärkte zu 
(re)integrieren (Atzmüller/Décieux/Knecht 2019: 111; Stelzer-Orthofer/Wei-
denholzer 2011). Gerade in der europäischen Variante des Neoliberalismus 
werden insbesondere die Arbeitnehmer*innen in erhöhtem Maße Märkten oder 
Quasi-Märkten ausgesetzt („Kommodifizierung“), während Unternehmen 
durch positive Anreize wie Subventionen Standortvorteile gewährt werden. 

Eine ressourcentheoretische Sichtweise auf den Neoliberalismus themati-
siert auch die distributiven Folgen neoliberaler/neosozialer Politiken sowie die 
psychischen Belastungen und Auswirkungen auf die psychischen Ressourcen. 
So müssen z.B. auch die gesellschaftlichen und emotionalen Folgen der Ver-
marktlichung der Gesellschaft und der als Aktivierung verstandenen Droh- und 
Sanktionsmaßnahmen einer neoliberalen Politik im Blick behalten werden und 
es muss gefragt werden, ob sie – umfassend betrachtet – nicht selbst zu sub-
optimalen Ergebnissen (selbst im Sinne neoliberaler Ziele) führen. 

(2) Das Sozialinvestitionskonzept („social investment“) wurde in Reaktion 
auf die Etablierung des neoliberalen Denkens und seine Durchdringung der 
politischen und öffentlichen Diskurse zuerst durch die britannische Labour-
Partei und dann durch andere v.a. sozialdemokratische Parteien in Europa pro-
pagiert; zentral war dabei Giddens Werk „The Third Way“ (dt. „Der dritte 
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Weg“; Giddens 2000). Das Konzept fand schnell seinen Weg ins restliche 
Europa (Leibetseder 2016), unter anderem durch das im Juni 1999 von den 
beiden Kanzlern Tony Blair und Gerhard Schröder veröffentlichte Grund-
lagenpapier, das sogenannte Schröder-Blair-Paper (Schröder/Blair 1999). So-
zialinvestitionspolitiken (Kohlrausch 2014; Solga 2012) zielen darauf ab, So-
zialpolitik effektiver zu gestalten: durch Maßnahmen wie die Verbesserung des 
„Humankapitals“ mittels Ausbildung und Qualifizierung, durch die Förderung 
von Forschung und Entwicklung wie auch durch den Ausbau der Kinder-
betreuung (Esping-Andersen et al. 2002; Hemerijck 2013; s.a. Knecht 2011). 
Vertreter*innen des Sozialinvestitionskonzepts behaupten, (angenommene) 
ökonomische Erfordernisse (z.B. Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit) und 
soziale Bedürfnisse miteinander versöhnen zu können, sodass sie sich wech-
selseitig fördern. Der Ausbau der Kinderbetreuung soll auch, aber nicht nur, 
die Möglichkeiten von Frauen verbessern, am Erwerbsleben teilzunehmen. Die 
Maßnahmen werden allerdings insbesondere damit begründet, dass Kinder und 
Jugendliche aus sogenannten bildungs- und arbeitsmarktfernen Familien schon 
möglichst früh (Stichwort „Früh-Förderstaat“ (Knecht 2011)), aber auch über 
die gesamte Kindheit und Jugend hinweg (Knecht 2012c) gefördert werden 
sollen, da dies das beste Mittel sei, spätere Arbeitslosigkeit, Armut und Krimi-
nalität zu vermeiden (Esping-Andersen 2008).  

Tatsächlich setzte sich auch in Österreich zuletzt eine Politik durch, in der 
Ansprüche gekürzt und Transferzahlungen an Gegenleistungen von Erwerbs-
losen gekoppelt werden, um deren angeblich niedrige Bereitschaft zur Teil-
nahme am Erwerbsleben zu erhöhen (Atzmüller 2014; Atzmüller/Krenn/Pa-
pouschek 2012; Atzmüller 2009). Kritische Untersuchungen dieser Entwick-
lungen verweisen vor allem auf die repressiven Tendenzen aktivierender 
Transformationen und Rekonfigurationen der Sozialpolitik (Gray 2004; Wyss 
2010) identifizieren diese als eine Voraussetzung weitreichender Rekommodi-
fizierungsprozesse der Ware Arbeitskraft durch Flexibilisierung und Prekari-
sierung (Scherschel/Streckeisen/Krenn 2012; Pelizzari 2009), die mit Ver-
änderungen der Regierung der Subjekte (Lessenich 2012; Bröckling/Kras-
mann/Lemke 2000) verbunden sind. 

Aus ressourcentheoretischer Perspektive lässt sich die Sozialinvestitions-
politik als eine Politik verstehen, die insbesondere auf die Ressource Bildung 
fokussiert. Allerdings wird Bildung dabei auf ihre funktionale Bedeutung für 
die Einkommenserzielung („Beschäftigungsfähigkeit“ bzw. „employability“ 
(Kraus 2007)) reduziert. Was die Verteilung von Ressourcen und die Muster 
der Ungleichheit betrifft, werden mit dem Sozialinvestitionskonzept häufig 
Hoffnungen auf eine Verbesserung der Chancengleichheit durch höhere Bil-
dungsbeteiligung verbunden – der Logik des Investitionskalküls entspricht al-
lerdings eine Konzentration auf lohnende Investitionen. Es kann dabei zu einer 
stärkeren Fokussierung auf meritokratische Logiken zur Legitimierung von 
Ungleichheit und zu selektiven Zugängen zu unterschiedlichen Bildungs-
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gängen kommen (Müller 2015; Solga 2005). Gemäß dieser Logik ist allen In-
dividuen der Zugang zu Bildungsaktivitäten (formal) zu ermöglichen, gleich-
zeitig bleibt dieser selektiv und wird im Kontext verstärkter Humankapital-
orientierung vor allem auf Marktgängigkeit ausgerichtet (Atzmüller/Knecht 
2017a). Sozialinvestive Aktivitäten werden dann vor allem auf jene Personen-
gruppen ausgerichtet, die sich im Sinne der meritokratischen Logik bewähren 
und denen es gelingt, sich in mehr oder weniger stabile Lebens- und Erwerbs-
verläufe zu integrieren; anderen Gruppen wird gegebenenfalls auch die Unter-
stützung verwehrt (vgl. Büschken 2017). Insbesondere laufen die Empfänger* 
innen sogenannter „unproduktiver Maßnahmen“ (z.B. Pensionszahlungen, 
Altenpflege) Gefahr, mit gekürzten Leistungen zurechtkommen zu müssen.  

Obwohl das Leitbild des Sozialinvestitionsstaats immer wieder als Alter-
native zu neoliberaler Politik präsentiert wurde, zeigen sich dennoch Über-
schneidungen der beiden Leitbilder (vgl. Hemerijck 2013; Morel/Palier/Palme 
2012; kritisch: Cantillon 2011). Insbesondere zeigte sich, dass auch das Sozial-
investitionskonzept durch aktivierende Maßnahmen geprägt ist (Atzmüller/ 
Knecht 2017a; Peck 2001). Gerade in Deutschland wurde der Umbau des So-
zialstaates – zumindest vordergründig – unter dem Slogan „fordern und för-
dern“ vorangetrieben, der inhaltlich übersetzt werden kann als „Aktivierungs-
politik im Rahmen eines Sozialinvestitionsansatzes“.  

Analysen dieser Entwicklungen betonen, dass sich hierbei Vorstellungen 
individueller Eigenverantwortung, die am besten durch die Verfolgung der ei-
genen Interessen auf den (Arbeits-)Märkten zu verwirklichen sei, mit Vorstel-
lungen verknüpfen, nach denen das Arbeitsvermögen der Individuen ein Hu-
mankapital darstelle, dessen permanente Veränderung und Anpassung zur mo-
ralischen Anforderung im Kontext eigenverantwortlicher Subjektivität mu-
tiert. Diese auf erwachsene, ‚reife‘ Individuen fokussierte Subjektkonzeption 
ist von bestimmten Rationalitätserwartungen geprägt, die sich an Vorstel-
lungen des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007; Rose 2000) orientie-
ren, das quasi als aktualisierte Version des individuellen Nutzenmaximierers 
(Foucault 2004) eigenverantwortlich und frei am Markt zu agieren fähig sein 
soll (vgl. Atzmüller/Knecht 2017a). 

(3) Als drittes zentrales Leitbild kann der Capability Approach (CA) gelten, 
der auf den Philosophen Amartya Sen und die Philosophin Martha Nussbaum 
zurückgeht. Er wurde oben bereits als Ausgangsbasis des Ressourcenansatzes 
diskutiert; er kann allerdings auch als ein aus der Theorie entwickeltes 
sozialpolitisches Leitbild betrachtet werden, auf das sich häufig im wissen-
schaftlichen Diskurs der Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik und So-
zialarbeit bezogen wird (siehe Fn. 22). Mit Capabilities werden Mengen von 
Handlungsspielräume bezeichnet, die Menschen zur Verfügung stehen (im 
Überblick: Knecht 2010: Kap. 2.2, 2012a). Das Ausmaß von Handlungsspiel-
räumen wird als gleichermaßen abhängig von individuellen Merkmalen (z.B. 
Fähigkeiten und Kompetenzen, körperliche und monetäre Ausstattung) wie 
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auch von gesellschaftlichen Umständen beschrieben (Knecht 2011; Kuklys 
2005: 11). Mit Bezug auf entwicklungspolitische Überlegungen diskutiert Sen 
politische und ökonomische Freiheiten, „soziale Chancen“, wie sie das Bil-
dungs- und Gesundheitswesen bereitstellt, eine weitergehende Grundsiche-
rung u.a. durch Sozialversicherungen sowie Schutz vor Willkür und Korrup-
tion.21 Obwohl hiermit Elemente der Sozialpolitik als wesentlich für die indi-
viduellen Handlungsspielräume dargestellt werden, werden politische Maß-
nahmen zu ihrer Herstellung innerhalb des ursprünglichen Ansatzes von Sen 
und Nussbaum nicht ausreichend detailliert und konkret diskutiert. Während 
Martha Nussbaum eine Liste von wünschenswerten Grundfreiheiten vorlegte 
(Nussbaum 1999: 57), von denen allerdings nicht alle gesellschaftspolitisch 
zugänglich sind, wies Sen darauf hin, dass die Frage, auf welche Weise welche 
Capabilities durch die Gesellschaft verbessert werden sollen, innerhalb von de-
mokratischen Prozessen beantwortet werden soll (Sen 2000). Bereits in der 
Entstehungsphase des CA zeigte Sen auf, dass Gerechtigkeitsphilosophien auf 
die Grundlage ihrer „Informationsbasis von Gerechtigkeitsurteilen“ (engl: in-
formational basis of judgement of justice = IBJJ) zu befragen seien (Sen 1990; 
s.a. Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014; Atzmüller/Knecht 2017a; Sen 2000; Otto 
et al. 2017). Je nachdem, welcher Aspekt in den Vordergrund gerückt wird 
(wie z.B. Chancengleichheit, Verteilung, Capabilities, Nutzen, Ressourcen, 
Befriedigung von Grundbedürfnissen, subjektive Zufriedenheit, Verteilungs-
ergebnisse) kommen Gerechtigkeitsurteile zu verschiedenen Ergebnissen. 

Bevor der CA in den Erziehungswissenschaften und der sozialpädagogi-
schen Forschung rezipiert und weiterentwickelt wurde22, diente er als gerech-
tigkeitsphilosophischer und entwicklungspolitischer Ansatz (Robeyns 2005). 
Der CA öffnete durch seine Thematisierung der Bedeutung öffentlicher Insti-
tutionen für die Befähigung der Individuen (Sen, 1999) die sozialpolitische und 
gerechtigkeitsphilosophische Diskussion für die Frage, welche Bedeutung Po-
litikgestaltung und Jugendpolitik für die konkreten Chancen jedes einzelnen 
jungen Menschen haben (s.a. Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014). Gerade beim 
Übergang ins Erwachsenen- bzw. Berufsleben äußern sich die Ungleichheiten 
zwischen den jungen Menschen in einer Limitierung von Bildungsmöglich-
keiten, z.B. wegen fehlender Mittel und Angebote oder Diskriminierung (siehe 
unten). Soziale Krisen reduzieren die Auswahlmöglichkeiten und Chancen von 
benachteiligten Jugendlichen noch weiter (Sting 2011: 40). Dieser Zusammen-
hang lässt sich im Rahmen des Sen‘schen Fähigkeitsansatzes gut darstellen 
(siehe z. B. Knecht 2014; Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014). Darüber hinaus 
bietet der CA auch Anknüpfungspunkte zur Bedeutung von Demokratie, Parti-

 
21  Im Original: Sen 2000: 52f.; im Überblick und der Diskussion: Knecht 2010: 53f. 
22  Zur Entwicklung des Verhältnisses des CA zu den Erziehungswissenschaften: 

Walker 2005; Otto/Schrödter 2007; Otto/Ziegler 2010a; Otto/Ziegler 2010b; Röh 
2013; Clark/Ziegler 2016; Otto et al. 2017; Okkolin et al. 2018; Otto/Walker/ Zieg-
ler 2018. 
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zipation und Mitbestimmung, Empowerment (s.a. Knecht 2014) und Auto-
nomie (vgl. Bothfeld 2017; Betzelt/Bothfeld 2014).23 

(4) Das vierte Leitbild stellt das rechtspopulistische/extrem rechte Leitbild 
einer ausgrenzungsorientierten Sozialpolitik dar. Viele der europäischen 
rechtspopulistischen/extrem rechten Parteien vertraten ursprünglich autoritär-
neoliberale Positionen (Hall 1986; Bruff 2013) und so lassen sich auch die ak-
tuellen Politiken und Projekte einiger rechter Regierungen, z.B. in Ungarn, Po-
len, Tschechien oder Slowenien, kategorisieren (Atzmüller 2022, Lendvai‐
Bainton/Szelewa 2020; Stubbs/Lendvai‐Bainton 2020). Verschiedene Unter-
suchungen (Röth/Afonso/Spies 2018; Lefkofridi/Michel 2017) konnten zwar 
zeigen, dass Regierungen mit autoritär-populistischer Beteiligung (oder Dul-
dung) extrem Rechter das Ausgabenniveau für Sozialpolitik nicht oder kaum 
reduziert haben, jedoch hat sich die Qualität der sozialpolitischen Maßnahmen 
geändert. Seit Mitte der 1990er Jahre haben nämlich verschiedene autoritär-
populistische und extrem rechte Parteien begonnen, eigenständige sozialpoli-
tische Vorstellungen zur Erweiterung ihrer Wähler*innenbasis zu entwickeln 
(Swank/Betz 2019), die es rechtfertigen, von einem eigenen rechtspopulis-
tischen/extrem-rechten sozialpolitischen Leitbild zu sprechen. Die sozialpoli-
tischen Programmatiken werden in den sozialwissenschaftlichen Debatten 
häufig als Wohlfahrtschauvinismus bezeichnet (Ennser-Jedenastik 2018a, 
2016; Keskinen 2016). Darunter werden Politiken verstanden, die auf der 
Überzeugung basieren, dass wohlfahrtsstaatliche Leistungen in erster Linie auf 
die Gruppe der „Einheimischen“ gerichtet sein sollen, die durch Staatsbürger-
schaft, Ethnizität, Rasse oder Religion definiert wird. Im Gegensatz dazu soll-
ten die Mitglieder der nicht-einheimischen Out-Group, wenn überhaupt, nur 

 
23  Aus ressourcentheoretischer Sichtweise hat der Capability-Ansatz auch einige 

Schwachpunkte: Dass Capabilities gleichzeitig „Doings und Beings“ beschreiben, 
führt zu Unklarheiten darüber, ob damit der Einsatz von Ressourcen oder mögliche 
Endzustände von Handlungen beschrieben werden sollen (siehe zur Kritik auch 
Knecht 2010: 67). Zweitens besteht, wie bereits angesprochen, eine Lücke zwi-
schen seinen empirischen Untersuchungen mit hoch aggregierten Daten und den 
stark auf die einzelne Person zielenden theoretischen Argumentationen zur Bedeu-
tung der Ressourcen wie auch zur Bedeutung der Fähigkeit, Ressourcen zu nutzen. 
Dieser fehlende Link kann als Mikro-Makro-Lücke bezeichnet werden (Knecht 
2011: 592). Drittens ist zu kritisieren, dass er in seinen Beiträgen die Fähigkeit der 
Nutzung von Ressourcen, sehr stark betont, dabei aber die Bedeutung der Ressour-
cen an sich aus dem Blick gerät (ebd.). Dies entspricht, wie oben erwähnt, auch 
einer Schwachstelle verschiedener sozialpolitischer Argumentationen, die darauf 
setzen Ungleichheitsstrukturen alleine durch bildungspolitische Maßnahmen in 
Richtung größerer sozialer Gleichheit zu beeinflussen (Solga 2012, 2014; Kohl-
rausch 2014). Viertens vernachlässigt er die Diskussion von Machtstrukturen, die 
zu ungleichen Verteilungen führen. Sein Ansatz, dass mehr Ressourcen zu größe-
ren Handlungsspielräumen (und Freiheiten) führen, ist soziologisch uninformiert, 
weil er nicht berücksichtigt, dass mehr Ressourcen neue Verteilungskämpfe und 
neue Methoden der Distinktion implizieren (Knecht 2011: 592). Sen geht also nicht 
auf die relationale Bedeutung von Ungleichheit ein. 
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begrenzt soziale Unterstützung erhalten (s.a. Fischer 2020). Ennser-Jedenastik 
(2016, 2018a) betont mit Bezug auf Österreich in diesem Zusammenhang den 
Nativismus als wichtigstes Ordnungsprinzip extrem rechter Sozialpolitik. Um 
das aufzuzeigen, müssen die sozialpolitischen Veränderungen in einem breite-
ren Zusammenhang gesehen werden; es reicht nicht, die Änderungen einzelner 
Maßnahmen zu betrachten. So weisen Atzmüller/Knecht/Bodenstein (2020) 
darauf hin, dass wohlfahrtschauvinistische Politik häufig in ein umfassenderes 
autoritäres, rechts-elitäres Projekt eingebettet ist, das sich gegen Emanzipation 
und politische Beteiligung der Gesellschaft auflehnt sowie für Renationalisie-
rung steht und traditionelle Familienstrukturen, geschlechtliche Arbeitsteilung, 
pronatalistische Politiken sowie punitive, edukative und auch explizit ausgren-
zende/exkludierender Maßnahmen in einem breiten Bereich der Sozialpolitik 
forciert (s.a. Biskamp 2019).24 

Diese Art der Politikgestaltung kann sich mit der Zurückdrängung der de-
mokratischen Akteur*innen der Zivilgesellschaft, der Arbeiter*innenbewe-
gung und der Sozialpartner sowie der politischen und öffentlichen Kontroll-
instanzen (Medien, unabhängige Gerichte) verbinden (siehe für eine journalis-
tische Darstellung der österreichischen Innenperspektive auch Pilz 2021) bei 
gleichzeitiger Forcierung eines ökonomischen und nationalen Produktivismus, 
der Ungleichheiten vertieft und die nationalen Mittelklassen fördert (Atzmüller 
2022). Die Kritik an sozialstaatlichen Leistungen (und insbesondere solchen, 
die Nicht-Staatsbürger*innen zugutekommen) nutzen rechtspopulistische und 
extrem rechte Parteien in verschiedenen Ländern dafür, den Sozialstaat insge-
samt zu diskreditieren und auf diese Weise einen Sozialstaatsabbau bzw. -um-
bau zu legimitieren und durchzusetzen (Fischer 2020). Sozialpolitische Maß-
nahmen, die die Einschränkung von Freiheiten durch die Begrenzung indivi-
dueller Autonomiegewinne entlang nationaler, religiöser sowie klassen- und 
geschlechtsspezifischer Strukturen und die Zementierung bzw. Vertiefung 
sozialer Ungleichheiten zum Ziel haben, sind Teil dieser Strategie. Die sozial-
politischen Maßnahmen geben den sie begründenden konservativen bis extrem 
rechten Vorstellungen von geschlechter-, familien- und bevölkerungspoliti-
schen Absichten, die meist durch kulturalistisch-rassistische oder genetisch-
rassistische Argumentationen unterfüttert werden, Gestalt (Butterwegge 2018; 
Atzmüller 2022; Tálos 2006; Rosenberger/Schmid 2003). Es geht dabei – res-
sourcentheoretisch betrachtet – nicht nur um die Kürzung der Leistungen bzw. 

 
24  Für Lehner und Wodak (2020) umfasst Rechtspopulismus, erstens, Nationalis-

mus/Nativismus/Anti-Pluralismus, zweitens, Anti-Establishment/Anti-Elitismus, 
drittens, Autoritarismus/hierarchische Gesellschaft und, viertens, Konservativis-
mus/Geschichtsrevisionismus. Diese Position geht zurück auf die Diskussion der 
30er und 40er Jahre über den „autoritären Charakter“, der Teil eines starken, auto-
ritär geführten Kollektivs sein möchte, das allerdings nur durch Abgrenzung von 
einem imaginierten „Anderen“ hergestellt werden kann (Biskamp 2019: 97). Diese 
Haltung steht in einem Zusammenhang mit der Befürwortung punitiver und akti-
vierender Politik. 
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um die Zuteilung von Ressourcen, sondern explizit auch darum, mit Maßnah-
men (oder bewusster Untätigkeit) jenseits der Sozialpolitik zu verhindern, dass 
Menschen die Ressourcen, über die sie verfügen, auch einsetzen können. 

Häufig werden im Rahmen dieser reaktionären Politiken Maßnahmen 
durchgesetzt, die „darauf ausgerichtet sind, das Verhalten armer Menschen 
durch segregierte (und qualitativ minderwertige) Versorgungssysteme zu dis-
ziplinieren (oder bestenfalls Anreize dafür zu schaffen), und zwar häufig auf 
strafende Weise“ (Fischer 2020: 381, Übersetzung: A.K.).25 „Dies wird regel-
mäßig als Förderung der Rechte der Armen dargestellt, wobei dies häufig nicht 
der Funktion der tatsächlich durchgeführten Maßnahmen entspricht“ (ebd.; s.a. 
Biskamp 2019). Neben die Disziplinierung der einen Bevölkerungsgruppe 
(z.B. Arbeitslose oder von Armut Betroffene) treten Politiken, die Menschen 
nicht disziplinieren, sondern sie an die Ränder der Gesellschaft drängen (Atz-
müller 2022). Beispiele für diese Marginalisierung (Biskamp 2019: 100f.), die 
häufig mit einer räumlichen Abtrennung einhergeht, sind die Verbannung von 
Menschen in Lager wie z.B. Asyllager oder Abschiebezentren, aber auch die 
Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt, z.B. durch die Etablierung von Er-
satz- und Nebenarbeitsmärkten (z.B. spezielle Arbeitsmärkte für Saisonkräfte, 
befristete Arbeitserlaubnis, 24-Stunden-Pflege etc.), durch die Verdrängung 
Obdachloser und Bettler*innen aus den Innenstädten oder auch im Rahmen 
einer Frauen-an-den-Herd-Politik. Im Extremfall forcieren diese ausgrenzen-
den Politiken die Kriminalisierung besonders benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen (z.B. Obdachlose u.a. in Ungarn; s.a. Lindberg 2020). Dabei befinden 
sich die Gesetze, die im Rahmen dieser Politiken erlassen werden, auffällig oft 
selbst jenseits der Grenze des rechtlich Zulässigen.26 

Die Ansätze vergleichend kann also gesagt werden, dass der CA – ähnlich 
wie das neoliberale Leitbild – den Zugang zu Märkten als Erweiterung indivi-
dueller Chancen diskutiert, jedoch bezieht er in ganz anderer Weise die Bedeu-
tung von gesellschaftlichen und sozialpolitischen Umständen mit ein. Mit dem 
Sozialinvestitionsansatz teilt der CA die Betonung von Bildung für die Ent-
wicklung und das Fortkommen von Menschen. Allerdings wird im Sozial-
investitionsansatz die Bedeutung von Bildung weitestgehend auf ihre berufli-
che Verwertbarkeit beschränkt (Bonvin/Galster 2010), während der CA Bil-
dung in seiner funktionalen Bedeutung (für die Einkommenserzielung etc.) wie 
auch in seiner „intrinsischen“ Bedeutung, also als Wert für sich, diskutiert. Sen 
sieht den Sinn der Vergrößerung von Handlungsspielräumen darin, dass Men-
schen Ziele verfolgen können, „they have reason to value“ (Sen 1999: 63). 

 
25  „[S]olche interventionistischen und segregationistischen Impulse [...] passen gut 

zum ähnlich segregationsorientierten Impuls des illiberalen Rechtspopulismus. 
Während Letzterer seine Disziplin auf rassische oder andere Gruppen und nicht 
auf allgemeine Kategorien armer Menschen ausrichtet, ermöglicht die Tatsache, 
dass Armut oft rassifiziert wird, einen reibungslosen Übergang zwischen diesen 
beiden konzeptionellen Zielen“ (Fischer 2020, S. 382, Übersetzung: A.K.). 

26  Für Österreich: Sallmuter 2002; Verfassungsgerichtshof 2021, 2019. 
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Damit grenzt er sich klar von der Idee aktivierender Maßnahmen ab, die Teil 
von neoliberalen und sozialinvestiven Maßnahmen sind.  

Das rechtspopulistische/extrem rechte Leitbild hat teilweise Berührungs-
punkte mit dem neoliberalen Leitbild, unterscheidet sich aber stark in den Be-
deutung von Migrant*innen und Asylsuchenden, die im neoliberalen Weltbild 
eher als potentielle Arbeitskräfte gesehen werden und im rechtspopulistischen 
Leitbild als zu exkludierende Andere gesehen werden. Mude und Rovira Kalt-
wasser weisen jedoch darauf hin, dass Populismus allgemein bezüglich vieler 
Themen unbestimmt bleibt und sich daher teilweise mit anderen Ideologien 
verbindet (Mudde/Rovira Kaltwasser 2019). 

Für die kommenden Analyse stellt die Ressourcentheorie den Rahmen dar. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den zwei Bereichen: der Analyse von Diskur-
sen einerseits und den institutionellen Veränderungen andererseits. Die Leit-
bilder dienen dazu, die Zuteilungsweisen bzw. die Kombination von Politiken 
der Zuweisung von Ressourcen im Blick zu behalten. Sie stellen damit eine 
Verbindung von Diskursen und Institutionen her. Der Bereich der Beschäf-
tigungsförderung kann dabei als Geflecht der mehrdimensionalen Zuteilung 
von Bildungsressourcen, materiellen Ressourcen, psychischen Ressourcen (in-
terdisziplinär) analysiert werden. Institutionelle Veränderungen im Bereich der 
Beschäftigungsförderung führen dementsprechend auch zu veränderten indivi-
duellen Konstellationen der Ressourcenausstattung. Die Phase der Berufs-
findung und Einmündung in den Arbeitsmarkt kann auch als Konkretisierung 
der Idee einer Transformation von Bildungsressourcen in monetäre Ressour-
cen gesehen und analysiert werden. Die oben angeführten Leitbilder dienen 
dabei als Basis für die Analyse des Wandels der Diskurse sowie für die Ana-
lyse des Wandels der Institutionen im Bereich der Beschäftigungsförderung 
benachteiligter Jugendlicher. Der ideologische Gehalt und Sinn von Bruch-
stücken von Diskursen wie auch einzelne Maßnahmen und die Veränderung 
dieser Maßnahmen können in ihrem Gesamtzusammenhang durch die Zuord-
nung zu den Leitbildern verdeutlicht werden – und es können gegebenenfalls 
Brüche zwischen verbreiteten Diskursen und institutionellen Analysen in den 
Blick genommen werden.
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3 Wandel der Diskurse über die 
Beschäftigungsförderung Jugendlicher 

3.1 Hinweise zu Design und Methode 

Für die Beantwortung der Frage, wie sich in Österreich in den Jahren 2000 bis 
2020 die Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher als Teil der 
Sozialpolitik gewandelt hat und welche Auswirkungen dieser Wandel auf die 
Rahmenbedingungen der in diesem Bereich tätigen Sozialpädagog*innen, So-
zialarbeiter*innen und weiteren Fachkräfte sowie auf die Jugendlichen selbst 
hatte, wird im Folgenden – entlang der verschiedenen oben genannten, durch-
geführten empirischen Projekte – zum einen der Wandel relevanter Diskurse 
untersucht (dieses Kap. 3) – und zum anderen die institutionellen Veränderun-
gen dieses Zeitraums (Kap. 4). 

Die verschiedenen Projekte, auf denen diese Arbeit fußt, stellen, metho-
disch betrachtet, interpretative Policy-Analysen im Rahmen von Politikfeld-
analysen dar. Politikfeldanalysen rücken gegenüber den formalen Politikpro-
zessen die Inhalte der Praxis von Politik in den Mittelpunkt und beschäftigen 
sich damit, was politische Akteure tun, warum sie es tun und was sie bewirken 
(siehe z.B. Blum/Schubert 2018; Schubert/Bandelow 2014). Die interpretative 
Policy-Analyse betont als qualitative Methode der Policy-Forschung die 
„wirklichkeitskonstruierende Dimension von Ideen, Wissen, Deutungsmus-
tern, frames, Interpretationen, Argumenten oder Diskursen in politischen Pro-
zessen“ (Münch 2016: 2), und folgt, so Münch, den Grundgedanken: „Die so-
ziale und politische Wirklichkeit ist sozial und diskursiv konstruiert.“ sowie 
„Politik ist ein Kampf um Bedeutungen.“ (ebd.: 3). Obwohl z.B. Gesetzestexte, 
Verordnungen etc., die einen konstituierenden Teil der Institutionen darstellen, 
auch Texte sind, die diskursanalytisch interpretiert werden können, so können 
dennoch Diskurse von Institutionen unterschieden und getrennt analysiert wer-
den (siehe zur Unterscheidung auch Reckwitz 2016).  

In den o.g. verschiedenen Projekten, die die Grundlage dieser Schrift bil-
den, habe ich – in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und im Rahmen von kri-
tischen Diskursanalysen (Blommaert/Bulcaen 2000; Wodak 2007) – die Argu-
mentationen und argumentativen Muster der Diskurse analysiert sowie Ver-
schiebungen der Diskursordnung und die Durchsetzung hegemonialer Dis-
kurse beobachtet (Fairclough/Fairclough 2012). Sporadisch wurde die meta-
phorische Ebene der Sprache berücksichtigt. 

Wie oben ausgeführt, können Diskurse auf verschiedenen Ebenen unter-
sucht werden (siehe oben). In den Projekten wurden Diskurse auf drei ver-
schiedenen Ebenen analysiert; diese werden zuerst kurz eingeführt (siehe (1) 
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bis (3)) und dann in den kommenden drei Unterkapiteln vertieft behandelt. (1) 
Von allgemeiner Bedeutung sind die öffentlichen Diskurse der Regierung, wie 
sie vor und während umstrittener Gesetzgebungsprozesse oder auch bei öffent-
lichen Präsentationen neuer Maßnahmen stattfinden (hauptsächlich top-down). 
Diese Diskurse sind oft von einer die politischen Vorhaben und Handlungen 
legitimierenden Absicht geprägt und mit den öffentlichen Diskursen über 
Sozialpolitik verbunden, also z.B. mit den Diskursen über den Missbrauch 
wohlfahrtsstaatlicher Leistungen oder zur Bedeutung und Herstellung von 
Wirtschaftswachstum (siehe hierzu Kapitel 3.2). Sie legitimieren in der Öffent-
lichkeit bestimmte Weisen der Ressourcenzuteilung bzw. -verteilung. (2) Von 
besonderem Interesse in den Projekten – und insbesondere im SocIEtY-Projekt 
(s.o., Fn. 7) – waren die Diskurse der Expert*innen, die in der Verwaltung und 
in Ministerien beschäftigt sind (Kap. 3.3). Diese administrative-political dis-
courses (Blommaert/Bulcaen 2000: 451) spielen – bottom up (von sozialen 
Einrichtungen, Trägern etc. ausgehend bis hin zu Ministerien und Parlamen-
ten) – eine zentrale (auch legitimatorische) Rolle in Prozessen der Gesetz-
gebung, deren resultierenden Rechtsnormen die Grundlage des Handelns von 
Verwaltungen, sozialen Einrichtungen und auch Unternehmen darstellen. In 
diesen Diskursen spielen fachliche Argumentationen eine stärkere Rolle, je-
doch stehen v.a. die Ministerien vor der Aufgabe, Argumentationen und Ent-
scheidungen für den oben genannten öffentlichen Diskurs zu übersetzen. (3) 
In der Arbeit der Fachkräfte vor Ort sind (neben den öffentlichen, rechtlichen 
und durchführungsbezogenen Diskursen) v.a. Fachdiskurse – als institutional 
discourses (ebd.) – bedeutsam. Die Vorstellungen der Fachkräfte, beispiels-
wiese der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen, die „front-line“ im 
Rahmen der „street-level bureaucracy“ arbeiten, wirken auf die Maßnahmen, 
die Art der Dienstleistungserbringung und die Interaktionen vor Ort mit 
Klient*innen und haben dadurch einen direkten Einfluss auf die Ressourcen-
zuteilung (Kap 3.4). Im Rahmen der Analyse von Interaktionen zwischen 
Fachkräften und Klient*innen lässt sich auch fragen, in welcher Weise die 
Gestaltung der Leistungserbringung (z.B. als Angebot für als defizitär be-
schriebene Jugendliche) durch die Jugendlichen subjektiviert wird. Zum Bei-
spiel können Jugendliche in der Beratung oder in Maßnahmen die transportier-
ten bzw. auf sie projizierten Weltbilder subjektivieren (s.a. Kap. 3.4).  

Letztendlich wird mittels der Diskurse die Zuteilung von Ressourcen (im 
Sinne der Ressourcentheorie (IMTM) an die Jugendlichen durch verschiedene 
Institutionen legitimiert und teilweise auch organisiert. Im 4. Kapitel werden 
daher die institutionellen Entwicklungen – im Anschluss an die Analyse der 
Diskurse – nachgezeichnet. 
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3.2 Öffentliche Diskurse 

Häufig sind es Regierungen, die Sozialleistungen in der Öffentlichkeit und ins-
besondere in den Massenmedien zum Thema machen, sei es um eigene Leis-
tungen hervorzuheben, Versprechungen zu lancieren oder aber um sozialstaat-
liche Kürzungen legitimatorisch vorzubereiten (Wogawa 2000; Oschmiansky/ 
Schmid/Kull 2003; Uske 2000). Solche Diskurse sind teilweise an den ver-
schiedenen, oben vorgestellten sozialpolitischen Leitbildern orientiert, die 
gegeneinander bzw. gegen andere Argumentationen in Stellung gebracht wer-
den. Die Themen werden entweder von interessierten Parteien oder anlässlich 
besonderer Ereignisse angestoßen und dann in der Öffentlichkeit verhandelt. 
Neben eher argumentativen Auseinandersetzungen kommt es immer wieder zu 
Wellen einer stärker polemischen Thematisierung eines Leistungsmissbrauchs 
angeblich „unwürdiger“ Leistungsempfänger*innen bzw. Sozialschmarotzer*- 
innen (Lehnert 2009; Oschmiansky/Schmid/Kull 2003; Uske 2000, 1995). In 
diesen Thematisierungen wird häufig die Notwendigkeit betont, die Arbeits-
moral in der Gesellschaft „hochzuhalten“ (vgl. z.B. Lehnert 2009: 89), wäh-
rend sie gleichzeitig als gefährdet dargestellt wird. Häufig spielen Vorstellun-
gen eines weit verbreiteten Missbrauchs von Sozialleistungen eine große 
Rolle. Wogawa (2000) hat in einer umfangsreichen Studie aufgezeigt, wie der 
Diskurs über den Missbrauch von Sozialleistungen typischerweise abläuft: Die 
bestehenden Kontrollmechanismen zur Verhinderung des Missbrauchs werden 
ausgeblendet und es wird der Eindruck vermittelt, als ob ein Leben nahe am 
Existenzminimum und ohne Arbeit erstrebenswert wäre. Der Betrug der (Ar-
beits-)Verwaltung wird als niederschwellig und selbstverständlich dargestellt. 
Oft werden Kontrollmechanismen gefordert, sogar solche, die bereits existie-
ren (ebd.). In den polemischen Diskursen wird auf Bilder zurückgegriffen, die 
sich in den Köpfen festsetzen können: „Drückeberger“, „Arbeitsunwillige“, 
„Sozialschmarotzer“, „Asylmissbraucher“ oder „Parasiten“ sind Ausdrücke 
dieses Diskurses über den Leistungsmissbrauch (siehe für Details Knecht 
2010: 166f.). Die angebliche hohe Zahl an Bürger*innen, die Leistungen miss-
brauchen, wird als zentrales Problem beschrieben (Wogawa 2000; s.a. Knecht 
2010: 163f.). Im Folgenden werde ich exemplarisch die öffentlichen Diskurse 
zu zwei Themen analysieren, die beide im Zusammenhang mit benachteiligten 
Jugendlichen und der Beschäftigungsförderung stehen. Zum einen geht es um 
die Einführung der Ausbildungsverpflichtung, zum anderen um die Dispute im 
Vorfeld der Reform der Mindestsicherung, die 2018 zur Wiedereinführung des 
Begriffs Sozialhilfe geführt hat. 

Während in Österreich die Einführung der Ausbildungsgarantie 2008 we-
nig kontrovers diskutiert wurde, stellte die Einführung einer Ausbildungs-
pflicht 2017 in höherem Maße Anforderungen an die gesellschaftliche Legiti-
mation. Von Seiten der Ministerien, die die Einführung vorantrieben, wurden 
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in erster Linie sozialinvestive Argumente vorgebracht, die so auch von vielen 
Medien aufgegriffen wurden: Jugendliche, die ihren Schulbesuch oder ihre 
Ausbildung abbrechen und Hilfstätigkeiten annehmen würden, hätten einen 
„schlechten Start in das Berufsleben“; er ziehe „lebenslange schwerwiegende 
Folgen für die Betroffenen nach sich“ (BMAFJ 2016: 5). Diese Jugendlichen 
hätten „ein dreifaches Risiko von Arbeitslosigkeit, ein vierfaches Risiko Hilfs-
arbeiter*innen zu werden und ein siebenfaches Risiko von erwerbsfernen Po-
sitionen“ (ebd.). Die Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Verpflichtung 
entstehen, wurden dadurch legitimiert, dass Jugendliche, die eine weiter-
führende Bildung oder Ausbildung haben, ihr Arbeitslosigkeitsrisiko um zwei 
Drittel reduzieren und dass es „durch zukünftige nachhaltige, qualifizierte Be-
schäftigung [...] zu mehr Steuereinnahmen und weniger Ausgaben für Arbeits-
losengeld und andere Sozialleistungen“ (ebd.: 18) komme. Als die Aus-
bildungspflicht in der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, kam neben der eher 
bildungspolitischen und auf die Jugendlichen fokussierten Diskussion eine 
stärker wirtschaftspolitische Argumentation zum Tragen. Die Bundesre-
gierung strich heraus, dass die Ausbildungspflicht der Sicherung von Wachs-
tum und Beschäftigung dienen solle (BMASK 2015b; Bundeskanzleramt 
2013) und dass „wir uns keine ‚verlorene Generation‘ leisten können und wol-
len“ (BMASK, o.J., zit.n. Knecht/Atzmüller 2019: 221). Sie zeigte sich „über-
zeugt, mit dem Vorhaben [...] einen Meilenstein in der Verbesserung des Aus-
bildungsniveaus und der Arbeitsmarktchancen junger Menschen ebenso wie 
für die Deckung des zukünftigen Facharbeiter*innenbedarfs der österreichi-
schen Unternehmen zu setzen“ (BMASK 2015a). In Stellungnahmen des 
BMASK wurde nach Kritik an diesen Vorschlägen eine gewisse Ambivalenz 
gegenüber dem Pflicht-Charakter der Maßnahme sichtbar. Der verpflichtende 
Charakter wurde in öffentlichen Darstellungen durch die Umbenennung der 
anfänglich „Ausbildungspflicht“ genannten Maßnahme in „AusBildung bis 
18“ (vgl. auch Atzmüller/Knecht 2016a) relativiert bzw. geleugnet; in der Öf-
fentlichkeitsarbeit wurde das nun verpflichtende Angebot als neu angebotene 
Chance dargestellt.  

Insgesamt zeigte sich in dem Diskurs eine starke Anlehnung an den Sozial-
investitionsansatz (Knecht 2010; Atzmüller/Knecht 2017b). Die Maßnahmen 
wurden von den beiden damaligen Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP getragen, 
wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen. Im Rahmen des Sozialin-
vestitionsleitbildes wurden je nach Kontext und Adressat stärker die Vorteile 
für die Jugendlichen betont oder aber die Vorteile für das Wirtschaftssystem 
bzw. die Unternehmen, die mit dem Fachkräftemangel konfrontiert sind. Dass 
der verpflichtende und punitive Charakter der Ausbildungspflicht von Seiten 
der Regierung in öffentlichen Darstellungen in den Hintergrund gedrängt 
wurde, vermittelt das eigentlich überkommene Bild eines unterstützenden, dis-
tributiven Sozialstaates und verdeckt seinen fordernden Charakter (Knecht/ 
Atzmüller 2019: 221). 
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Ein zweites kontroverses Thema des öffentlichen Sozialstaatsdiskurses, 
das auch Jugendliche betrifft, stellt die Debatte zur Sozialhilfe dar. Im Unter-
suchungszeitraum wurde die Sozialhilfe in Österreich 2010 und 2019 refor-
miert. 2010 wurde die bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt. Sie 
sollte die Mängel des bis dato herrschenden dezentralen Systems, das durch 
niedrige Inanspruchnahme und ein hohes Maß an Ermessensspielraum der lo-
kalen Wohlfahrtsbürokratie gekennzeichnet war (Fink/Leibetseder 2019), be-
heben. In diesem Rahmen wurde die Sozialhilfe umbenannt in „bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung“. Die neue Reform von 2019 wurde in den Rahmen 
der Fluchtmigrations- und Asyldebatte gestellt. Besonders ab 2015 war die ge-
samte öffentliche Debatte zur (Sozial-)Politik stark von dieser Auseinander-
setzung geprägt. Nahezu jedes Thema wurde in diesen Kontext gestellt; es 
stellte einen „universal signifier“ (Laclau/Mouffe 1991) dar. Der hohe Anteil 
von anerkannten Geflüchteten oder Geflüchteten mit subsidiärem Schutz unter 
den Mindestsicherungsempfänger*innen (ca. 35%), der darauf zurückgeht, 
dass für diese Gruppe der Arbeitsmarkt erst mit Beendigung des Asylverfah-
rens geöffnet ist, wurde zu einem Problem stilisiert, das den Fortbestand des 
österreichischen Sozialstaates gefährde, obwohl die Ausgaben für die Min-
destsicherung weniger als 1,5% der gesamten Sozialausgaben in Österreich be-
trugen27 (siehe hierzu und zu der folgenden Argumentation Atzmüller/Knecht/ 
Bodenstein 2020). Bereits im Regierungsprogramm wurde die angekündigte 
Reform überwiegend als Maßnahme zur Abwehr der „Zuwanderung in die 
Sozialsysteme“ (Salzburger Nachrichten 2017; s.a. John 2017) gerechtfertigt, 
denn es könne „nicht sein, dass Österreicher, die ihr Leben lang ihren Beitrag 
geleistet haben, weniger oder das Gleiche vom Sozialstaat bekommen, wie Zu-
wanderer, die erst seit kurzer Zeit in Österreich leben“ (ÖVP/FPÖ 2017: 117). 
Die implizierte Behauptung, dass asylbeantragende Migrant*innen gleiche 
Leistungen erhalten würden, ist allerdings insofern falsch, als kürzlich 
Immigrierte keinen Zugang zu Sozialversicherungsleistungen haben und 
insbesondere Asylsuchende nur Zugang zur gegenüber der Mindestsicherung/ 
Sozialhilfe reduzierten Grundsicherung hatten und haben. Dennoch wurden in 
der Folge insbesondere die Leistungsansprüche von kinderreichen migrierten 
Familien von Politiker*innen (tatsächlich größten Teils von männlichen Poli-
tikern) der Koalition skandalisiert. Die hohe Geburtenrate von syrischen und 
afghanischen Frauen auf zwei Nachkommastellen genau definierend („3,91 
pro Frau“, siehe APA OTS 2018c), argumentierten die Fraktionsvorsitzenden 
der Koalitionsparteien in einer gemeinsamen Presseerklärung, dass die Reform 
der bedarfsorientierten Mindestsicherung „diesen Entwicklungen entgegen-

 
27  2019 betrugen die Sozialausgaben insgesamt 116,6 Mrd. Euro, die Ausgaben für 

Mindestsicherung/Sozialhilfe und Flüchtlingshilfe der Länder und Gemeinden nur 
1,6 Mrd. Euro (Statistik Austria 2021b).  
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wirken“ würde (ebd.). Ihre rassistisch unterlegte Argumentation28 spielte nicht 
nur auf eine angeblich mangelnde Arbeitsmoral der kürzlich zugewanderten 
Migrant*innen an. Sie bezog sich auch auf die Idee einer „Einwanderung in 
das Sozialsystem“ (ÖVP/FPÖ 2017: 117) und einer „Invasion“ von Migrant*-
innen und Asylbewerber*innen, die von hochrangigen Politikern der FPÖ ver-
breitet worden war (Kurier 2016b; Die Presse 2016). Dabei wurden Leistungs-
ansprüche von Migrant*innen und migrierten Familien als mehr oder weniger 
illegitim dargestellt. Integrationsunwillige Migrant*innen „plünderten“ (APA 
OTS 2018b) demnach die Sozialhilfe; „ausländische Großfamilien [...] nützen 
[...] unser Sozialsystem nach Strich und Faden aus“ (APA OTS 2018a) (s.a. 
Atzmüller/Knecht/Bodenstein 2020). 

Nach dem Antritt der Regierung im Dezember 2017 wurden allerdings die 
Angriffe gegen Asylsuchende mit Angriffen gegen österreichische Leistungs-
empfänger*innen verbunden. Angeblich würde eine große Anzahl von Emp-
fänger*innen beider Gruppen die Mindestsicherung missbrauchen (Knecht/ 
Atzmüller 2021). Dazu wurden vom damaligen Bundeskanzler Kurz zwei 
Kampagnen initiiert: Zum einen behauptete er, dass „immer weniger Men-
schen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur 
mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um in die Schule zu gehen“ (Bundes-
kanzler Sebastian Kurz, zit.n. Bauer 2021). Er schloss damit inhaltlich an Aus-
sagen des früheren Kanzlers Wolfgang Schüssel an, der am Beginn der ersten 
schwarz-blauen Koalition im Februar 2000 in seiner Regierungserklärung ver-
lautbaren ließ, dass „[d]er Missbrauch von staatlichen Transferleistungen [...] 
unsozial und unsolidarisch [ist]. Er muss konsequent abgestellt werden“ 
(Rosenberger/Schmid 2003: 96). Zum anderen äußerte Kanzler Kurz, dass es 
„nicht Aufgabe der Allgemeinheit sein [kann], die zu finanzieren, die sich mit 
Ausreden beim AMS durchschummeln“ (zit.n. Peternel/Bachner 2018). Diese 
Aussagen dienten der Begründung von Kürzungen und Vorbereitung strenge-
rer Regelungen (siehe oben). Das (!) österreichische Arbeitsmarktservice29 
(AMS), das der deutschen Arbeitsagentur entspricht, hatte die Sanktionen ge-
gen Arbeitslose zwischen 2016 und 2019 um etwa 45% erhöht (Kopf 2020, 
zit.n. Atzmüller/Knecht/Bodenstein 2020: 542). Bereits in ihrem Regierungs-
programm hatte sich die Koalition vorgenommen „die Wirksamkeit von Sank-
tionen“ zu „verbessern“ (ÖVP/FPÖ 2017: 143f.). Im Rahmen der Kampagne 
gegen „Durchschummler“ wurde auch – in einer Vermischung von Versicher-
ungsleistungen und Sozialtransfers – über weitergehende Kürzungen wie die 
Anrechnung des Vermögens in der Notstandshilfe diskutiert (Stelzer-Orthofer/ 
Tamesberger 2018: 25; für die Szenarien: Badelt et al. 2019). Anlässlich der 
Präsentation des ersten bundesweit geltenden Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes 
verband Kanzler Kurz dann die Diskussion um den fehlenden Integrations-

 
28  Siehe zu einem umfassenden Rassismusbegriff z.B. Kourabas/Mecheril 2022 oder 

Messerschmidt/Mecheril 2019 
29  Im Österreichischen wird „Service“ mit sächlichem Artikel verwendet. 
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willen von und den Missbrauch durch Asylsuchende direkt mit der Begrün-
dung zur Neuregelung der Mindestsicherung: „Wer sich ‚unwillig‘ zeige, die 
deutsche Sprache zu erlernen, nicht arbeiten könne oder wolle, werde weniger 
Geld erhalten“ (zit.n. Die Presse 2018d). 

Die Mindestsicherung wurde – im Anschluss an diese Aussagen – insges-
amt gesenkt, der Gestaltungsspielraum der Bundesländer für höhere Auszah-
lungen gestrichen, die Beträge nach Anzahl der Kinder stark gestaffelt und – 
nachdem eine Ungleichbehandlung von anerkannten Geflüchteten nach EU-
Recht nicht erlaubt ist – die Höhe abhängig gemacht von der Aufenthaltsdauer 
und den Sprachkenntnissen (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz; s.a. Atzmüller/ 
Knecht/Bodenstein 2020). Mit der Wiederaufnahme des früheren Begriffs die-
ser Leistung – „Sozialhilfe“ – stellten die Ziele des neuen Gesetzes eine be-
merkenswerte Abkehr von den Bestimmungen der Vereinbarung zwischen der 
Bundesebene und den Bundesländern dar, die im Jahr 2010 in Kraft getreten 
war (Österreichischer Nationalrat 2010) und die 2016 aufgelöst wurde. In der 
Vereinbarung von 2010 war festgehalten worden, dass es das Ziel von Bund 
und Ländern sei, „Armut und soziale Ausgrenzung zu vermeiden“, beides 
„verstärkt zu bekämpfen“ und Menschen durch eine nachhaltige Wiederein-
gliederung in Beschäftigung zu unterstützen (s.a. Atzmüller/Knecht/ 
Bodenstein 2020). Im Gegensatz dazu zielte das neue Gesetz (Österreichischer 
Nationalrat 2020a) darauf ab, lediglich den allgemeinen Lebensunterhalt und 
die Unterbringung der Leistungsempfäng*innen sowie deren Eingliederung in 
Arbeit zu unterstützen, ohne sich auf Armut zu beziehen. Tatsächlich wurde 
im Gesetzestext angeführt, dass die Leistungen der Sozialhilfe „integrations-
politische und fremdenpolizeiliche Ziele berücksichtigen“ sollen (Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz, §1). Durch diese gesetzliche Regelung wird die soziale Ver-
sorgung von Zugewanderten, aber auch der österreichischen Bevölkerung, mit 
einer vermeintlichen Sicherheitspolitik verknüpft (Atzmüller/Knecht/Boden-
stein 2020). In der Gesetzeskommentierung wird deutlich, dass das neue Ge-
setz darauf abzielt, die Zuwanderung zu reduzieren, indem der vermeintliche 
Pull-Faktor Sozialhilfe minimiert würde (Österreichischer Nationalrat 2019). 
Teile des Gesetzes wurden allerdings vom Verfassungsgericht als unzulässig 
erklärt (Verfassungsgerichtshof 2019). 

Während also im Diskurs über die Einführung der Ausbildungspflicht so-
zialinvestiv argumentiert wurde und der Zwangscharakter der Maßnahme eher 
verschleiert wurde, so zeigte sich in der Diskussion über die Reform der So-
zialhilfe, wie ein delegitimierender Diskurs der Vorbereitung von Kürzungen 
diente, die weitreichende Auswirkungen auf die finanziellen Ressourcen der 
Betroffenen hatten und haben. Die Unschärfe der diskreditierten und diskrimi-
nierten Gruppen wurde dabei strategisch genutzt um immer wieder verschie-
dene Bevölkerungsgruppen gegeneinander in Position zu bringen (Knecht 
2018). Durch die Kürzungen waren und sind de facto auch minderjährige Min-
destsicherungsempfänger*innen betroffen – ihre Leistungen wurden in be-
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sonderem Maße gekürzt. Die Höhe der Leistungen macht insbesondere min-
derjährige Leistungsempfänger*innen in jedem Fall zu Armutsbetroffenen 
bzw. Armutsgefährdeten im Sinne der EU-SILC-Statistik. Anderes als in 
Deutschland (Freier 2015: 100f; Karl/Schröder 2021) sind Jugendliche und 
junge Erwachsene als Mindestsicherungsempfänger*innen (in D: „U25“) in 
Österreich jedoch kaum Thema in der Öffentlichkeit. Dennoch wurde die (ge-
schürte) Stimmung gegen Bezieher*innen von Sozialleistungen dazu verwen-
det, finanzielle Leistungen im Rahmen der Mindestsicherung sowie weitere 
Leistungen von Jugendlichen zu kürzen – wie im Folgenden gezeigt werden 
wird (siehe dazu Kap. 4.3). 

3.3 Die Diskurse der Expert*innen und Fachkräfte und ihre 
politische Bedeutung  

Im Rahmen der Durchführung der Projekte, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, 
untersuchten wir neben öffentlichen Diskursen insbesondere auch die Diskurse 
von Expert*innen und Fachkräften, die – bottom-up – auf die politischen Pro-
zesse wirken. Für das SocIEtY-Projekt führten wir beispielsweise Interviews 
auf verschiedenen Ebenen der Erbringung sozialer Dienstleistungen durch. Da-
runter waren Interview-Partner*innen, die in sozialen Einrichtungen oder in 
der Verwaltung mit Jugendlichen arbeiten, aber auch leitende Mitarbei-
ter*innen von Ministerien (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014). Die Auswertung 
der Interviews wurde in verschiedenen Aufsätzen dargestellt und in unter-
schiedlichen Zusammenhängen diskutiert (Knecht/Atzmüller 2019; Atzmül-
ler/Knecht 2018; Knecht/Atzmüller 2017; Atzmüller/Knecht 2017a; Knecht 
2016; Atzmüller/Knecht 2016a; Knecht 2014). Die Untersuchung zeigt auf, 
dass auf den verschiedenen Ebenen der politischen Prozesse – neben gemein-
samen Überzeugungen – auch unterschiedliche Rationalitäten zu erkennen 
sind und wirken. In den folgenden Ausführungen liegt der Fokus auf den Un-
terschieden und Gemeinsamkeiten der Äußerungen folgender Gruppen: ers-
tens die Gruppe der Fachkräfte, die mit den Jugendlichen arbeiten, zweitens 
die Gruppe der Mitarbeiter*innen in den Ministerien und drittens die Arbeit-
gebervertreter*innen. 

Der Diskurs der Fachkräfte vor Ort ist wesentlich von dem Fachdiskurs 
ihrer Berufsdisziplinen geprägt. Trotzdem werden teilweise in den Äußerun-
gen stereotype Vorstellungen vorgebracht, wie sie auch im Rahmen der öffent-
lichen Diskurse über den Missbrauch von Sozialleistungen aufgegriffen wer-
den (siehe für Zitate z.B. Knecht 2016: 854 und Knecht/Atzmüller 2017: 247; 
siehe auch Ludwig-Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2009). In einer Ver-
mischung von Alltagsdiskursen und Fachdiskursen zeigen unsere Unter-
suchungen gleichzeitig eine häufige Thematisierung psychischer Probleme 
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und Krankheiten. Die Jugendlichen wurden als zunehmend defizitär, moti-
vationsschwach und aus dysfunktionalen Familien stammend gesehen, dis-
kriminiert und pathologisiert (Atzmüller/Knecht 2017a; s.a. Preite 2019; 
Dahmen/Bonvin/Beuret 2017). Dabei wurde von einem breiten Spektrum an 
psychischen Krankheiten gesprochen. Die diffusen „Diagnosen“ von Psycho-
pathologien blieben allerdings für sich stehen, psychologische oder medizini-
sche Hilfe wurden in dem Zusammenhang kaum thematisiert. Auf die Proble-
matik der psychischen Probleme angesprochen, erklärte sich eine*r der inter-
viewten Jugendcoaches für die Gruppe der erkrankten Jugendlichen auch gar 
nicht zuständig (obwohl die psychischen Probleme immer wieder als Anlass 
der Einführung des Jugendcoachings thematisiert wurden (z.B. Bacher et al. 
2014; Steiner/Pessl/Karaszek 2015) und sah hier die Aufgabe alleine in der 
Weitervermittlung in Einrichtungen des Gesundheitswesens (AG Jugend-
coaching 2018, S. 48). Im Gesundheitswesen fehlen jedoch Therapieplätze, so 
dass den Jugendlichen nicht (zeitnah) geholfen werden kann (siehe unten). 

Armut, Marginalisierung und Diskriminierung wurden weder von der Ex-
pert*innen in der Verwaltung und den Ministerien noch von den Fachkräften 
als die eigentlichen Probleme der Jugendlichen gesehen; ebenso wenig wurde 
einem System, das die Berufsfindung beschleunigen und stark kanalisieren 
möchte und den Jugendlichen dabei viel abverlangt, viel Beachtung geschenkt. 
Es ging auch nicht darum, ob die Angehörigen der Herkunftsfamilien jener 
Jugendlichen, die von Marginalisierung bedroht waren, selbst nur über einen 
niedrigen formalen Bildungsgrad verfügen. Problematisiert wurde vielmehr, 
inwiefern sich die Familien überhaupt um die Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
optionen der Jugendlichen sorgten und kümmerten (Knecht/Atzmüller 2017: 
245). Die Probleme von Jugendlichen erschienen daher weniger als Ergebnis 
schwieriger sozioökonomischer Bedingungen, sondern wurden mit einem mo-
ralisierenden Blick auf (Unterschicht-)Familien verwoben. Vor diesem Hinter-
grund wurden Maßnahmen zur Reintegration von Jugendlichen daher zur the-
rapeutischen bzw. therapieersetzenden „Kompensation“ fehlender Begleitung 
und Unterstützung durch die Eltern bei der Bewältigung des Übergangs von 
Schule zu Ausbildung und Beruf (ebd.). 

Diskriminierungen, denen u.a. Jugendliche wegen des Besuchs eines be-
stimmten Schultyps oder ihrer Migrationsgeschichte ausgesetzt waren, wurden 
zwar erwähnt, ihre Bedeutung für die Jugendlichen aber für gering gehalten 
(Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014; AG Jugendforschung 2018). Dasselbe galt 
auch für rassistische Beschimpfungen, von denen Jugendliche den Fachkräften 
erzählten und die dann unkommentiert gelassen oder teilweise heruntergespielt 
wurden (AG Jugendforschung 2018). In den Expert*innen-Interviews wurde 
am ehesten Mobbing unter Schüler*innen thematisiert, hingegen kaum Pro-
bleme mit Lehrer*innen, Kolleg*innen oder Vorgesetzen (Knecht/Atzmüller 
2019: 226). Tatsächlich haben benachteiligte Jugendliche des Öfteren Schwie-
rigkeiten in der Schule und auch bei der Lehrstellensuche, da Vorurteile be-
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stehen und sie diskriminiert werden (s.a. IDB 2016–2019; Reckinger 2010; s.a. 
Knecht/Bodenstein 2019: 218). Auch Jugendcoaches berichteten in Interviews 
von Diskriminierungen durch Betriebe, mit denen sie wegen der Vermittlung 
von Lehrstellen in Kontakt waren (AG Jugendforschung 2018). Die betrof-
fenen Jugendlichen werden wegen des geringen Bildungsstands ihrer Eltern, 
wegen ihres Migrationshintergrunds oder einer nicht-österreichischen Staats-
bürgerschaft in der Schule (IDB 2016–2019) und bei ihren ersten Schritten auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mit Diskriminierungen konfrontiert und 
„lernen“ gegebenenfalls, diese Erfahrungen „einzustecken“ bzw. „herunterzu-
schlucken“. Von den Fachkräften werden diese Diskriminierungen aber kaum 
dazu herangezogen, die Schwierigkeiten oder das Scheitern der Jugendlichen 
zum Beispiel auf dem Ausbildungsmarkt zu erklären, zu relativieren oder gar 
die Eltern stärker einzubinden. Insgesamt wurde eher die Haltung deutlich, die 
Jugendlichen „schonen“ zu wollen, anstatt mit ihnen ihre eigene gesellschaft-
liche Position und die Prozesse, durch die sie benachteiligt wurden bzw. wer-
den, zu thematisieren (Knecht 2014: 231). Im Rahmen der Interviews des 
SocIEtY-Projekts beschrieb und empfahl nur einmal eine Mitarbeiterin einer 
Einrichtung, die es sich explizit zur Aufgabe gemacht hat, sich für eine stark 
diskriminierte Minderheit einzusetzen, eine andere Vorgehensweise: Im Zu-
sammenhang mit einer Erzählung über die Diskriminierungen durch einen 
„rechtsextremen Lehrer“, gegen den sich die Schüler*innen alleine durch Aus-
lachen dieses Lehrers wehrten, plädierte sie für eine Aufklärung der Jugendli-
chen über ihre Rechte und Beschwerdemöglichkeiten (ebd.). 

Was die Begründung der Maßnahmen betrifft, zeigte sich im Rahmen un-
serer Interviews zwar, dass die meisten Expert*innen oberflächlich ein Ver-
ständnis für die Jugendlichen entwickelten und pädagogische Maßnahmen be-
fürworteten, die den angeblichen Mangel an psychischen Ressourcen, ihre psy-
chischen Probleme sowie ihre Defizite an formaler Bildung und Sekundär-
tugenden kompensieren sollen. Vielmehr sollten die Jugendlichen im Rahmen 
dieser Interventionen „das Wollen“ lernen. Die pathologisierenden Zuschrei-
bungen fungierten als Grundlage und Legitimationsstrategie für pädagogische 
und aktivierende Maßnahmen wie der Ausbildungspflicht (Atzmüller/Knecht 
2017a: 126), die der „Nachreifung“ der Jugendlichen dienen sollte, so eine 
häufig verwendete Metapher. Das Verhalten der Jugendlichen erschien vielen 
Fachkräften, wohl vor dem Hintergrund der Anforderungen des Arbeits-
marktes, als inadäquat und nicht altersgerecht, aber mit pädagogischen Mitteln 
als erreichbar. Die Jugendlichen sollten „vernünftig“ werden, wobei die Ver-
nunft in erster Linie als Akzeptanz der auf dem Arbeitsmarkt vorherrschenden 
Erfordernisse und Möglichkeiten definiert wurde (ebd.). In einer auf die Be-
schäftigungsfähigkeit verengten Sichtweise wurde die möglichst baldige An-
nahme einer Lehrstelle meist als wichtigstes Ziel gesehen (Knecht/Atzmüller 
2017: 246); im Rahmen des Jugendcoachings scheinen jedoch auch vermehrt 
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verlängerte schulische Laufbahnen als mögliche Lösungsstrategie in den Blick 
genommen zu werden. 

In den Äußerungen der Ministerien wurde der auf Arbeitsplatzvermittlung 
reduzierte Blick durch die verwendete Begrifflichkeit noch deutlicher. So wur-
den Begriffe gebraucht wie „in die Lehre kriegen“ oder „in ein Praktikum 
schleusen“ (zit.n. Atzmüller/Knecht 2016a: 123). Diese machen deutlich, dass 
die Einbeziehung der Jugendlichen und ihrer Bedürfnisse hier – gegenüber 
dem Ziel des „Unterbringens“ auf dem Arbeitsmarkt – nur als peripheres Inte-
resse bzw. unwichtiger Anspruch gesehen wurde. Dementsprechend wurden 
junge Frauen, die nach der Schule nicht in Ausbildung gehen, also z.B. Kinder 
bekommen, als Menschen bezeichnet, die „in keinem System drinnen“ sind, 
bzw. als „Mädchen, die verschwinden von der Bildfläche“ (zit.n. Knecht/Atz-
müller 2017: 244). Ein Ministerialbeamte schrieb der pädagogischen Beglei-
tung im Rahmen des Jugendcoachings die Funktion zu, „den Jugendlichen op-
timal zu organisieren“ (zit.n. Knecht 2014: 228).  

Die entmündigende und aktivierende Praxis beeinflusst auch das Verhält-
nis von Politik und Sozialer Arbeit (s.a. Kap. 6). Zwar wurde die Soziale Arbeit 
von der Politik und in den Ministerien als eigenständige Disziplin mit eigen-
ständigen Zielen wahrgenommen (ebd.; Knecht/Atzmüller 2017: 248), es gab 
aber von verschiedenen Seiten Versuche, vor allem die offene Jugendarbeit 
stärker dazu zu verpflichten, sich mit den Anforderungen des Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkes auseinanderzusetzen und die Jugendlichen auf den dortigen 
Eintritt vorzubereiten (Knecht 2014: 230). So forderte der damals zuständige 
Minister in einer Broschüre des Bundesweiten Netzwerkes Offene Jugendarbeit 
„den Präventionsbereich noch weiter auszubauen, indem Angebote [...] erwei-
tert werden [...]. Hier denke ich vor allem an gezielte Unterstützungsangebote 
beim Eintritt in den Arbeitsmarkt“ (Bundesminister Mitterlehner in BOJA 
2011, zit.n. ebd.: 229). Diese Orientierung am Arbeitsmarkt stellt aber für die 
parteiliche offene Jugendarbeit, die sich an der Seite der Jugendlichen sieht, 
und an deren Entfaltung und Stärkung arbeiten möchte, eine Irritation dar 
(Atzmüller/Knecht 2017a: 128; Oehme/Beran/Krisch 2007).  

In einigen Interviews mit Expert*innen, die stärker im Zentrum des poli-
tischen Prozesses standen, wurde die Notwendigkeit von mehr Maßnahmen 
und insbesondere von der Einführung einer Ausbildungspflicht (im Vorfeld 
ihrer Einführung 2017/2018) allerdings noch einmal anders begründet. Hier 
wurde argumentiert, dass nur eine Ausbildungspflicht langfristig dafür sorgen 
würde, dass im politischen Prozess überhaupt Angebote für Jugendliche zur 
Verfügung gestellt werden (s.a. Knecht 2014: 228). Unausgesprochen schien 
hier die Sorge, dass Maßnahmen rückgängig gemacht werden könnten, wenn 
einmal die Regierungsgeschäfte weitergegeben werden würden. Mit der Ein-
führung der Pflicht wurde die Hoffnung verbunden, dass dies durch die höhere 
Verbindlichkeit nicht so leicht möglich wäre. Bei dieser Art der Argumentation 
spielten die Lebenssituation und die Interessen der Jugendlichen selbst eine 
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untergeordnete Rolle, stattdessen standen die Mechanismen des Hilfesystems 
im Vordergrund. Das traf auch auf die von Jugendcoaches geäußerte Hoffnung 
zu, dass die Ausbildungspflicht dazu führen würde, dass die Schulen, über die 
sie Schüler*innen kontaktieren wollen, endlich besser kooperieren würden 
(Knecht/Atzmüller 2019: 227). Und tatsächlich schien sich für die Schulen ins-
besondere dadurch, dass sie nun eine Rolle im Meldesystem der Drop Outs 
hatten, eine neue Situation zu ergeben. Das Ministerium bescheinigte der Aus-
bildungspflicht letztendlich auch die Kooperationen im Bereich „Schule, Aus-
bildung, Jugendarbeit und Arbeitsmarkt“ entscheidend verbessert zu haben.30 

Von Seiten der Arbeitgebervertreter*innen gab es allerdings eine allge-
meine Skepsis gegenüber den Maßnahmen der Beschäftigungsförderungen Ju-
gendlicher, weil sie zu sehr an den Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichtet 
seien (Atzmüller/Knecht 2018). In diesem Kontext wurden Maßnahmen wie 
die überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) auch als verweichlichte „Kuschel-
pädagogik“ gesehen (ebd.: 8). So hielt ein für die Lehrausbildung zuständiger 
Mitarbeiter einer Arbeitsgeber-Organisation die überbetriebliche Lehre für 
leichter zu absolvieren (ebd.) und suggerierte, dass die Lehrlinge dort mehr 
„Ferien“ haben (richtigerweise müsste es „Urlaub“ heißen) (Interview des 
SocIEtY-Projekts, zit.n. Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014: 509). Solche Ein-
stellungen, die an den Diskurs des Missbrauchs von Sozialleistungen anschlie-
ßen, können dazu dienen, meritokratische Gerechtigkeitsvorstellungen (Atz-
müller/Knecht 2017a) durchzusetzen und Kürzungen oder die Abschaffung 
von Maßnahmen zu legitimieren, da vorgegeben wird, dass die Jugendlichen 
nur stärker aktiviert werden müssten, um zu Ausbildungsstellen, Ausbildungen 
und Arbeitsplätzen zu kommen. 

Insgesamt zeigt sich, dass pathologisierende Interpretationen und Ein-
schätzungen der Fachkräfte die Erfahrungen und Belastungen (Armutserfah-
rungen, Diskriminierungen) der Jugendlichen unterschätzen und – auch vor 
dem Hintergrund sozialinvestiver Argumentationen – zur Empfehlung von ent-
mündigenden und lenkenden Maßnahmen führen. In den Äußerungen der 
Fachkräfte, der Expert*innen in den Administrationen und von Arbeitgeber-
Vertreterinnen spielte – weder die explizite noch die implizite – Orientierung 
an Konzepten wie der Vergrößerung von Handlungsspielräumen im Sinne der 
Sen’schen Capabilities, noch Konzepte des Empowerments oder der größeren 
politischen Teilhabe eine Rolle. Man hielt sie (noch) nicht imstande Entschei-
dungsfreiräume sinnvoll zu nutzen – oder dieses Ansinnen wurde vor dem Hin-
tergrund des Ankämpfens gegen den Fachkräftemangel und der Forcierung der 

 
30  „Die AusBildung bis 18 hat entscheidend zur Verbesserung der Kooperation im 

Bereich Schule, Ausbildung, Jugendarbeit und Arbeitsmarkt beigetragen und bie-
tet durch die operative Umsetzung mit Gremien, an denen alle relevanten Stake-
holder mitwirken, idealtypische Voraussetzungen erfolgsfördernder Kooperatio-
nen“ BMSGPK 2019 und Sozialministeriumservice 2019 mit Bezug auf die Studie 
öibf/IHS 2019. 
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Kanalisierung der Jugendlichen in Bereiche, in denen ein Mangel entstehen 
könnte, gar nicht gesehen. 

3.4 Diskurse der in der Praxis tätigen Fachkräfte und 
Subjektivierung durch Jugendliche 

Fachdiskurse und öffentliche Diskurse wie die Legimitations- und Gerechtig-
keitsdiskurse spielen auch auf der Meso- und Mikroebene, beispielsweise bei 
der Erbringung persönlicher sozialer Dienstleistungen (wie z.B. Beratungen), 
eine wichtige Rolle. Das Ergebnis unserer Untersuchungen, dass sich nämlich 
auch Fachkräfte, die täglich mit Jugendlichen zu tun haben, teilweise auf 
simplifizierende und diskriminierende Diskurse (z.B. über Sozialhilfe-
Empfänger*innen und Menschen, die von Armut betroffen sind) beziehen, 
wird auch von Studien in verwandten Bereichen bestätigt (Wiezorek/Pardo-
Puhlmann 2013; Simon/Lochner/Prigge 2019; Kerle 2021). 

Dabei unterscheiden sich – wie bereits angesprochen – die Argumenta-
tionen der Fachkräfte vor Ort von jenen der Expert*innen in der Verwaltung. 
Bezüglich des Verhaltens der Jugendlichen problematisierten Expert*innen 
der Administration häufiger die Motivationslosigkeit von Jugendlichen – eine 
Perspektive, die sich teilweise auch in der Öffentlichkeit und den Massenme-
dien wiederfindet. Die Fachkräfte vor Ort, also Sozialpädagog*innen, Sozial-
arbeiter*innen, Jugendarbeiter*innen oder Jugendcoaches, die im Kontakt mit 
den Jugendlichen sind, sahen jedoch eher ein Problem darin, dass die Jugend-
lichen nicht gelernt hätten, sich als selbstwirksam wahrzunehmen (Knecht/ 
Atzmüller 2017: 244). Eine der interviewten Personen formulierte die Defizite 
auch im Rahmen einer Ressourcenperspektive: „Aber was darüber hinaus noch 
viel stärker zum Tragen kommt, ist einfach die Ressourcenarmut, also was jetzt 
nicht nur die materiellen Ressourcen betrifft, sondern auch die persönliche 
Ressourcenausstattung. [...] Das fängt an bei so Dingen wie Selbstbewusstsein 
oder auch Erfahrungen der Selbstwirksamkeit.“ (Interview des SocIEtY-
Projektes, zit.n. Atzmüller/Knecht 2017a: 131).  

Der Blick vieler Fachkräfte auf die Jugendlichen ist dennoch meist kein 
ressourcen-, sondern ein defizitorientierter (s.a. Böhnisch/Schröer/Thiersch 
2005: 235; Litschel/Löffler 2015: 53f.), der die Chancen der Jugendlichen be-
grenzt, statt Perspektiven zu öffnen. Dies kann ein Hindernis in der gemein-
samen Arbeit oder der Beratung darstellen (Knecht 2016). So erzählte in einem 
Interview des SocIEtY-Projekts (s.o., Fn. 7) eine Frau, die mittlerweile eine 
anerkannte Künstlerin geworden ist, wie ihr in der Schule nahegelegt worden 
war, nicht auf das Gymnasium zu wechseln. Äußern die Jugendlichen – entge-
gen den Vorurteilen, die gegen sie gehegt werden – zu ambitionierte Berufs-
wünsche, wird von Lehrer*innen in der Berufsberatung oder im Jugend-
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coaching teilweise versucht, ihre Aspirationen „abzukühlen“ (siehe für Öster-
reich: Rothmüller 2014; für Deutschland: z.B. Walther/Walter/Pohl 2007, s.a. 
Knecht 2010: 186; für die Schweiz: Preite 2021, 2022; siehe zum Konzept 
„cooling out“: Goffman 1952).31 

Die Reaktion der benachteiligten Jugendlichen auf die ihnen gegenüber 
geäußerten Vorbehalte besteht meistens in einer zumindest oberflächlichen 
Anpassung an die Anforderungen und in stillem Widerstand – und nur selten 
darin, dass sie lernen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und durchzusetzen oder 
zu rebellieren (Knecht/Atzmüller 2019; Atzmüller/Knecht 2017a). In einem 
Gruppeninterview befürworteten Jugendliche in einem Jugendzentrum mit Be-
zug auf möglichen Missbrauch von Sozialleistungen und Angeboten die Ein-
führung der Ausbildungspflicht (AG Jugendforschung 2018) – und grenzten 
sich damit von fiktiven Personen ab, die in einer ähnlichen Position sind, wie 
sie selbst, von denen sie allerdings befürchten, dass sie sich nicht für eine Aus-
bildung und ihre Zukunft engagieren wollen. Es sind diejenigen, die Unter-
stützung brauchen, die unter dem größten Rechtfertigungsdruck stehen – und 
daher teilweise auch abwertende Einstellungen gegenüber imaginierten An-
deren („othering“) einnehmen (s.a. Patrick 2016).  

3.5 Ergebnisse der Diskursanalyse 

Es wurde gezeigt, wie die pathologisierenden Diskurse über die angeblich 
defizitären Jugendlichen als Legitimationsstrategie für die Ausbildungspflicht 
(im Sinne einer aktivierenden Maßnahme) verwendet wurden, während mate-
rielle Armut, Marginalisierung und Diskriminierung der Jugendlichen in den 
Argumentationen kaum eine Rolle spielten. Das Ergreifen von Maßnahmen 
wird im Rahmen einer Sozialinvestitionsstrategie legitimiert, die zu mehr Aus-
gaben – „Investitionen“ – führen. Im Bereich der Sozialhilfe, wo das in öffent-
lichen Diskursen geschürte Misstrauen gegenüber Empfänger*innen sozialer 
Leistungen im Vordergrund steht, legitimieren die Diskurse zwar auch stärker 
aktivierende Maßnahmen (wie Sanktionen), diese gehen aber mit Leistungs-
kürzungen einher, weil der sozialinvestive Gedanke hier wenig präsent ist. 

 
31  In der emanzipatorischen Begrifflichkeit der Sozialpädagogik wurde dies von Sei-

ten eines Ministeriums in einer Broschüre der Kinder- und Jugendarbeit so for-
muliert: Die Kinder- und Jugendarbeit „orientiert sich [...] in erster Linie an deren 
Interessen und Bedürfnissen. Zugleich erhebt sie den Anspruch, diese jungen Men-
schen zur Selbstbestimmung zu befähigen und sie zur Mitgestaltung der Gesell-
schaft zu motivieren. Mit dem Entdecken der eigenen Fähigkeiten, aber auch der 
eigenen Grenzen haben sie die Chance, eigene Lebensperspektiven zu entwickeln“ 
(BMWFJ 2013, S. 6, zit.n. Knecht/Atzmüller 2017: 248). 
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In den differenzierteren Fachdiskursen wird vordergründig ein verständ-
nisvolleres Bild der Jugendlichen gezeichnet, das allerdings auch von einer pa-
ternalistischen Sichtweise geprägt ist: Fehlende Selbstwirksamkeit und Moti-
vation würden eine „Nachreifung“ (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014: 530) der 
Jugendlichen nötig machen. Dabei wird nicht versucht, emanzipatorische Pro-
zesse anzustoßen, sondern v.a. die Arbeitsmarktorientierung erhöht. Die Dis-
kurse dienen der Legitimation von Maßnahmen, wie z.B. der Einführung der 
Ausbildungspflicht, und haben so letzten Endes Auswirkungen auf die Art und 
Weise, wie die Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher organi-
siert ist und auf welche Weise Ressourcen zugeteilt werden. 

Auch Fachkräfte, die mit den Jugendlichen zu tun haben, replizieren teil-
weise die Diskurse über den Missbrauch von Sozialleistungen und defizitären 
Familien. So wenig, wie die pathologisierenden Diskurse zu mehr Psycho-
therapie für Jugendliche führen, so wenig führen die Argumentationen über die 
defizitären Familien zu mehr Elternarbeit; diese Argumentationen stabilisieren 
vielmehr die Legitimation und Anwendung aktivierender Maßnahmen. Im pro-
fessionellen Kontakt mit den Jugendlichen können die defizit-orientierten 
Sichtweisen allerdings deren Chancen begrenzen sowie ihrer Integration und 
ihrem Erfolg im Wege stehen.  

Die Diskurse geben zwar eine Richtung für die (Weiter-)Entwicklung von 
Maßnahmen vor, allerdings lassen sich die Maßnahmen nicht direkt aus ihnen 
ableiten. Legitimationsmuster wie z.B. der Diskurs über den Missbrauch von 
Sozialleistungen prägen den öffentlichen Diskurs, z.B. in Zeitungen, in Presse-
mitteilungen oder in den Medien. Dennoch gibt es Freiheitsgrade in der Um-
setzung, weshalb für ein komplexes Verständnis des Wandels des Sozialstaates 
auch die Gesetzgebung und die faktische Umsetzung von Maßnahmen im Rah-
men einer institutionellen Analyse in den Blick genommen werden müssen. 
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4 Wandel der Institutionen der 
Beschäftigungsförderung Jugendlicher 

Als sich in den 80er Jahren in Österreich die Situation von Jugendlichen auf 
dem Arbeitsmarkt verschlechterte, wurden diese zum ersten Mal in der Nach-
kriegszeit Thema der Arbeitsmarktpolitik (Melinz 1986; Knecht/Atzmüller 
2019). Damals versuchte man, das Angebot an Ausbildungsplätzen im Rahmen 
einer sogenannten „experimentellen Arbeitsmarktpolitik“ durch neue Projekte 
zu schaffen (Lassnigg 1999: 9). Zwischen 1986 und 1995 gab es in Österreich 
ein höheres Angebot an Lehrstellen als Lehrstellensuchende (ebd.: 11), jedoch 
spitzte sich Ende der 90er Jahre der Mangel an Lehrstellen erneut zu. Viele der 
heutigen Probleme zeichneten sich damals zum ersten Mal deutlicher ab (vgl. 
Lassnigg 2016: 38). 

Die Maßnahmen des Jahres 1998 können als Ausgangspunkt einer „beruf-
lichen Benachteiligtenförderung“ (Niedermair 2017) in Österreich gesehen 
werden. In deren Rahmen sind zwei Vorgehensweisen angewandt worden, die 
beide im Fortgang weiterentwickelt wurden: Im Rahmen des 1998 beschlos-
senen Jugendausbildungs-Sicherungsgesetzes (JASG, Republik Österreich 
1998) wurden für Jugendliche, die keine Lehrstelle fanden oder die Lehre ab-
gebrochen hatten, außerbetriebliche Angebote entwickelt (Knecht/Atzmüller 
2019). Im ersten Jahrgang hatten rund 4.200 Jugendliche sogenannte JASG-
Ausbildungsplätze inne; später (2006/07) waren es bereits 11.200 Personen 
(Schneeberger 2009: 65). Zusätzlich wurde 1998 ein steuerreduzierender 
„Lehrlingsfreibetrag“ (§ 124b Z 31 EstG) in Höhe von 20.000 Schilling (ca. 
1.450 €) pro Jahr für jeden Lehrling eines Unternehmens eingeführt (Öster-
reichischer Nationalrat 1998; Dornmayr/Löffler 2020). Dennoch sank und 
sinkt die Anzahl der Lehrstellen im langfristigen Trend (siehe Tabelle 1). 

Die folgenden Unterkapitel (4.1 bis 4.3) stellen die institutionelle Entwick-
lung der drei Regierungskoalitionen im Zeitraum 2000 bis 2020 dar, um den 
jeweiligen sozialpolitischen Impetus beschreiben zu können. Innerhalb dieses 
Zeitraums gab es zwei Koalitionen der christlich-konservativen ÖVP mit der 
rechts-populistischen FPÖ (2000–2007 und 2017–2020) und eine von 2007 bis 
2017 dauernde „Große Koalition“ der sozialdemokratischen SPÖ mit der ÖVP. 

4.1 Schwarz-Blau I (2000–2007): Der Ausbau der 
unternehmensorientierten Lehrstellenförderung 

Die erste Koalition der christlich-konservativen ÖVP mit der rechts-populisti-
schen FPÖ (2000–2007) wird gemeinhin als „Schwarz-Blau I“ tituliert (Leh-
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ner/Wodak 2020: 179). Ab der Wirtschaftskrise 2002 hatte die Koalition mit 
steigenden Arbeitslosenzahlen zu kämpfen. Aufgrund von innerparteilichen 
Spannungen, die aus der Regierungsbeteiligung resultierten, kam es zu einer 
durch Jörg Haider veranlassten Spaltung der Partei. Ab 2005 regierte die ÖVP 
mit der neuen Haider-Partei Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), die für sich 
die Farbe orange wählte, weshalb auch von „Schwarz-Blau/Orange“ gespro-
chen wird. Da es aber eine personelle Kontinuität gab, wird im Folgenden der 
Einfachheit halber von „Schwarz-Blau I“ gesprochen, obwohl die genannte 
Regierungsperiode zwei verschiedene Koalitionen umfasste. 

Gemäß dem Regierungsprogramm von 2000 sollte eine Weiterentwick-
lung der Lehrausbildung unter anderem durch eine Reform des Berufsaus-
bildungsrechts erreicht werden – beispielsweise durch die Entwicklung neuer 
und durch die Modernisierung bestehender Lehrberufe, durch „spezifische 
Ausbildungsangebote für Jugendliche mit Lerndefiziten“ (Bundesregierung 
2000: 79f.) und die Einführung von Ausbildungsverbänden (ebd.). Gleich-
zeitig sollte die Ausbildung „praxisgerecht und unbürokratisch“ gestaltet wer-
den, unter anderem durch die „Durchforstung von Schutzbestimmungen auf 
sachliche Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit“ (ebd.: 79), außerdem 
durch die Verlängerung der Probezeit auf drei Monate sowie durch die Ermög-
lichung der Tages-Ausbildungszeit bis 23 Uhr. Auch sollte das Verhältnis, wie 
viele Lehrlinge pro Fachkraft angestellt werden dürfen, gelockert werden 
(ebd.).  

Die wesentlichen Veränderungen bestanden allerdings in der Subventio-
nierung von ausbildenden Betrieben. Der zwischen 1998 und 2002 bestehende, 
steuerreduzierende „Lehrlingsfreibetrag“ wurde durch eine üppigere Lehr-
lingsausbildungsprämie (2002–2008, § 108f EStG) in Höhe von 1.000 € bis 
2.000 € pro Lehrling und Lehrjahr ersetzt, die aus Mitteln der Sozialversicher-
ungsbeiträge finanziert wurde (Dornmayr/Litschel/Löffler 2016: 16). Diese 
Leistung wurde durch den sogenannten Blum-Bonus (2005–2008) ergänzt. 
Dieser Bonus, der im ersten Lehrjahr 4.800 €, im zweiten Lehrjahr 2.400 € und 
während des dritten Lehrjahres 1.200 € betrug, wurde jenen Unternehmen 
gewährt, die neue Lehrstellen schafften und war damit die erste Förderung, die 
an eine Bedingung geknüpft war. Der Blum-Bonus wurde jedoch – wie später 
auch die Lehrstellenförderung insgesamt – wegen hoher Mitnahme-Effekte 
kritisiert (Wacker 2007; BMASK 2013a: 254f; vgl. auch Dornmayr/Nowak 
2019: 48; OECD 2019, Kap. 2): Die Förderung wurde auch von Unternehmen 
in Anspruch genommen, die in jedem Falle Lehrlinge ausgebildet hätten. Eine 
vom AMS in Auftrag gegebene Evaluierung preist diese Art der Subvention 
dennoch an, da sie „auch auf betrieblicher Seite kompensatorisch [wirkt], in-
dem tendenziell Betriebe mit schwächerer Ausbildungsorganisation und grö-
ßeren Ausbildungsschwierigkeiten [sic!] überproportional häufig gefördert 
werden“ (Dornmayr/Litschel/Löffler 2017: 2). Damit würden Betriebe geför-
dert, „welche selbst im Wettbewerb um die talentiertesten Jugendlichen be-
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nachteiligt sind und daher häufiger mit ‚leistungsschwächeren‘ Bewerber*in-
nen und/oder Lehrlingen in Kontakt kommen.“ (ebd.) Hier zeigt sich, wie sehr 
die Lehrstellenförderung im Sinne einer unternehmensfreundlichen Wirt-
schaftspolitik verstanden wurde – und nicht im Sinne einer Arbeitsmarktpolitik 
oder Politik für Jugendliche (s.a. FPÖ Bildungsinstitut o. J. [2011]: 197).  

Unternehmen, die Lehrlinge beschäftigen, wurden des Weiteren auch in 
anderer Hinsicht begünstigt, z.B. durch eine Absenkung des Dienstgeber-/Ar-
beitgeberanteils in der Krankenversicherung und bei der Entgeltfortzahlung 
(Obinger/Tálos 2006: 114; Schmid o.J.), außerdem durch eine Befreiung von 
allen Beiträgen zur Unfallversicherung32 (zu Lasten der Steuerzahler*innen) 
und durch weitere Regelungen des umfassenden Budgetbegleitgesetzes 2003 
(Republik Österreich 2003; s.a. Obinger/Tálos 2006: 114). Darüber hinaus ver-
längerte die neue Regierung in den ersten Wochen nach Angelobung die Er-
laubnis zur Nachtarbeit für Lehrlinge in der Gastronomie von 22 auf 23 Uhr 
(Bonvalot 2017: 49; Republik Österreich 2000: 811). Wie angekündigt, wurde 
zusätzlich die Probezeit bei Lehrlingen von zwei auf drei Monate verlängert 
(Obinger/Tálos 2006: 132) und die Auflösung von Lehrverträgen vereinfacht 
(§15 Berufsausbildungsgesetz, Schmid o.J.). In Zusammenarbeit von Wirt-
schaftskammer und Arbeitsmarktservice (AMS) wurden Jobvermittlungs-
projekte mit Branchenschwerpunkten gestartet (Obinger/Tálos 2006: 133). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Arbeitskraft von Lehrlingen durch die Ein-
schränkung von Arbeitnehmerrechten in der ersten blau-schwarzen Re-
gierungsperiode „flexibilisiert“ wurde. Viele der Maßnahmen weisen auf ihre 
Ursprungsidee hin: Zwar gebe es an sich genug Lehrstellen, diese würden von 
den Jugendlichen aber nicht „abgerufen“ bzw. sei es aufgrund der Kostenstruk-
tur für die Unternehmen nicht interessant, Lehrlinge einzustellen. Die allge-
meine Arbeitsmarktpolitik dieser Regierungsperiode nahm noch deutlicher 
eine aktivierende und an Unternehmensinteressen ausgerichtete Richtung ein. 
So wurden Kombilohn-Modelle eingesetzt, die es Arbeitgeber*innen ermög-
lichten, Mitarbeiter*innen unterhalb der üblichen Lohnkosten einzustellen 
(ebd.). Kombilohn-Modelle fußen – ähnlich der Subvention von Lehrstellen – 
auf der Argumentation, dass sich die Einstellung von Mitarbeiter*innen auf-
grund zu hoher Löhne bzw. zu hoher Lohnforderungen nicht rentieren würde 
und daher die Lohnkosten für die Unternehmensseite durch Subventionen ge-
senkt werden müssten (Knecht 2002). Solche Argumentationen negieren je-
doch beispielsweise das Entstehen der Lehrstellen-Lücke durch den Abbau von 
Lehrstellen aufgrund des Strukturwandels. 

Während Schwarz-Blau I wurden auch Bestimmungen des Asylrechts re-
formiert, die Jugendliche wie auch Erwachsene betrafen: Zum Wechsel des 
Jahrtausends besagte die geltende Rechtslage noch, dass Asyl(be)werber*in-
nen drei Monate nach dem Stellen des Asylantrags eine Beschäftigung aufneh-

 
32  Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, §51, Abs. 6, geändert durch das Budget-

begleitgesetz 2003 (Republik Österreich 2003). 
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men können (Langthaler 2019). 2004 wurde dieses Recht jedoch durch den 
sogenannten „Bartenstein-Erlass“ – benannt nach dem damaligen Minister für 
Wirtschaft und Arbeit Martin Bartenstein – eingeschränkt. Der Erlass be-
stimmte, dass Asylsuchende – solange ihr Verfahren nicht entschieden ist – 
nur zeitlich befristet für maximal sechs Monate im Jahr und nur in den Berei-
chen Landwirtschaft und Tourismus arbeiten dürfen. Jährlich wurden dafür pro 
Bundesland und Branche Kontingente festgelegt (§5 AuslBG). Nur im Rah-
men dieser Kontingente konnten Asyl(be)werber*innen eine Arbeitsbewilli-
gung bekommen. Es war jedoch problematisch, nach einer Tätigkeit wieder in 
die Grundsicherung für Asyl(be)werber*innen zurückzukommen, so dass hohe 
Hürden bestanden, diese Jobs anzunehmen. Erst im Falle einer Anerkennung 
waren Asylsuchende den Inländer*innen zumindest formal gleichgestellt, 
wiewohl sie auch dann mit Diskriminierung und Stigmatisierung konfrontiert 
wurden. Die Regelungen des Bartenstein-Erlasses wurden im Juli 2021 aufge-
hoben, da das Verfassungsgericht zu der Erkenntnis kam, dass der Erlass 
rechtswidrig war.33 Die lange Dauer, die der Erlass angewandt wurde, zeigt, 
welche weitreichenden Auswirkungen rechtswidrige Erlasse und Gesetze 
haben können.  

Mithin ist die Politik der Beschäftigungsförderung Jugendlicher eher als 
„Klientelpolitik“ zugunsten von Unternehmern zu verstehen, denn als reine 
neoliberale Marktpolitik. Dies zeigt sich an der hohen Bedeutung der Subven-
tionen („Förderungen“) im Bereich der Lehrlingsbeschäftigung. Auch die Aus-
grenzung asylsuchender Jugendlicher vom Arbeitsmarkt stellt eine Maßnahme 
dar, die nicht (neo-)liberalen Grundsätzen entspricht. In ihrer exkludierenden 
Art entspricht sie dem Charakter einer rassistisch legitimierten rechtpopulis-
tischen/extrem rechten Ausgrenzungspolitik (siehe unten). 

4.2 Rot-Schwarz (2007–2017): Von der Ausbildungsgarantie 
zur Ausbildungspflicht 

Auch der Beginn der Großen Koalition von SPÖ und ÖV P der Jahre 2007 bis 
2017 war geprägt von einer Finanz- und Wirtschaftskrise und ihren Folgen. 
Das betriebliche Lehrstellenangebot reduzierte sich in den letzten 20 Jahren 
fast kontinuierlich, beispielsweise in der Zeit von 2007 bis 2017 von 126.831 
auf 97.512, also um 23%. Die Anzahl an ausbildenden Betrieben ging von 
38.132 auf 27.792 zurück, also um 27% (Dornmayr/Nowak 2019: S. 12 u. 38). 

 
33  Szigetvari 2021; Verfassungsgerichtshof 2021. Die aktuelle Regierung beeilte sich 

dann mit der Aussage, in der Praxis alles beim Alten belassen zu wollen (Der 
Standard 2021; Graber/Widmann 2021). 
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Vor diesem Hintergrund kam es 2008 zur Einführung der Ausbildungs-
garantie, die Schulabgänger*innen und arbeitslosen Jugendlichen die Möglich-
keit garantiert(e), eine Lehre in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte zu ab-
solvieren, wenn keine Lehrstelle in einem Betrieb gefunden wird (Knecht/Atz-
müller 2019: 291f.). Diese Garantie hatte die SPÖ im Parlament schon 2002 
gefordert (Österreichischer Nationalrat 2002: 112). Diese überbetriebliche 
Lehrausbildung (ÜBA) findet teilweise in Lehrwerkstätten statt, teilweise ist 
sie in Form mehrerer Praktika organisiert. Sie führt formal zu einem regulären 
Lehrabschluss. Aus der ÜBA kann jederzeit in eine betriebliche Lehre gewech-
selt werden – eine Möglichkeit, die häufig wahrgenommen wird (Hofbauer/ 
Kugi-Mazza/Sinowatz 2014), jedoch ist die Entlohnung in der ÜBA geringer 
als in einer betrieblichen Lehre. In Österreich werden bereits 10% der Lehr-
stellen als überbetriebliche Lehren angeboten – es wird dabei sogar von einer 
neuen Säule der Berufsausbildung gesprochen (Schlögl et al. 2020). Im Rah-
men der Ausbildungsgarantie und zur Vorbereitung der Einführung der Aus-
bildungsverpflichtung wurde die fragmentierte Projektlandschaft seit 2012 zu 
einem Unterstützungssystem mit drei Säulen vereinheitlicht (s.a. Knecht/Preite 
2022: 130): 

 Deren erste Säule stellt die vorgestellte überbetriebliche Ausbildung dar. 
 Die zweite Säule, das Jugendcoaching, ist ein bundesweites Beratungs-

programm für Jugendliche, die knapp vor dem Pflichtschulabschluss ste-
hen und bezüglich der Berufswahl unsicher sind. Um zu verhindern, dass 
sie sich dem Hilfesystem entziehen, werden sie durch externe Jugend-
coaches beraten (Knecht 2016). 

 Unter dem Begriff AusbildungsFit – vormals bzw. zwischendurch Pro-
duktionsschulen genannt – wurden verschiedene Ausbildungsmaßnahmen 
für Jugendliche, die als nicht reif für eine Lehrausbildung eingestuft wer-
den, zusammengefasst (vgl. Atzmüller/Knecht 2016a). Bereits zuvor war 
– in sportlicher Metaphorik formuliert – AusbildungsFit für „schulmüde“ 
(BMAS 2013, zit.n. Knecht 2014: 226) Jugendliche zuständig. Das Ziel 
dieser Maßnahme sah das Ministerium „in der Stabilisierung, Motiva-
tionssteigerung, Vermittlung von fachlichen Kenntnissen und einer Basis-
qualifizierung“ (BMASK 2015b: 93; s.a. Fasching 2019).  

In diesem Rahmen lassen sich nicht nur die stark wachsenden Mittel für die 
Beschäftigungsförderung Jugendlicher trotz zurückhaltender Budgetpolitik 
verstehen – seit 2000 wurde dieser Bereich mit immer höheren Summen ge-
fördert und institutionell ausgebaut (2001: 168,8 Mio. €, 2008: 561,8 Mio. € 
2019: 925,9 Mio. €; siehe Tab. 3, Sp. 1) –, sondern es wird auch die Tendenz 
der Beschäftigungsförderung deutlich, die klassische offene Jugendarbeit zu 
instrumentalisieren bzw. zu kolonialisieren (Knecht 2014). Einrichtungen der 
offenen Jugendarbeit werden in vernetzter Zusammenarbeit als „Zulieferer“ 
verstanden oder sie werden aufgefordert, Bewerbungstrainings mit den Ju-
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gendlichen durchzuführen (s.a. Kap. 0). Sowohl in der ÜBA als auch in An-
geboten von Ausbildungsfit ist eine sozialpädagogische Betreuung Teil des 
Angebots; die Mitarbeiter*innen des Jugendcoachings gehören verschiedenen 
sozialen Berufen an. Zusätzlich wurden Koordinationsstellen auf Landes- und 
Bundesebene eingerichtet, die die Aufgabe haben, einen Überblick über die 
Angebote im Übergang zu schaffen und diese zu koordinieren (Knecht 2016: 
226). 

Die Lehrstellenförderung wurde 2008 in mehreren Schritten reformiert. 
Dabei wurde versucht, die Förderung stärker von qualitativen Kriterien abhän-
gig zu machen. So sollte die Qualität der Ausbildung erhöht und die Situation 
von benachteiligten Gruppen von Lehrlingen verbessert werden (Dornmayr/ 
Petanovitsch/Winkler 2016: 19f.): Beispielsweise wurde die Lehrausbildung 
für Erwachsene und die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen, die aus einer 
überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung kommen, gefördert, wie auch Ju-
gendliche, die am Arbeitsmarkt durch „Behinderungen“, „soziale Probleme“ 
oder „schulische Defizite“ benachteiligt waren sowie Mädchen in Lehrberufen 
mit geringem Frauenanteil (ebd.; siehe dazu auch unten, Kap. 6.3). 

Mit langem Vorlauf wurde die Ausbildungsgarantie in eine ab Herbst 2017 
wirksame Ausbildungsverpflichtung umgewandelt34, die – wie bereits oben er-
wähnt – unter dem euphemistischen Namen „AusBildung bis 18“ eingeführt 
wurde (Atzmüller/Knecht 2016a; s.a. Schlögl 2016) und die bestehende Aus-
bildungsgarantie ergänzt. Schulabgänger*innen bzw. -abbrecher*innen unter 
18 können seither nicht mehr in eine un- oder angelernte Beschäftigung wech-
seln, sondern müssen eine Ausbildung oder eine Maßnahme bei dem Arbeits-
marktservice (AMS) beginnen. (Das (!) österreichische Arbeitsmarktservice35 
entspricht der deutschen Arbeitsagentur). Beim Verstoß gegen die Regelungen 
der Ausbildungspflicht werden die Eltern mit Strafen zwischen 100 € und 
1.000 € belegt. Die Regierung begründete die Einführung der Ausbildungs-
pflicht damit, dass diese Maßnahme der Sicherung von Wachstum und Be-
schäftigung dienen würde, dass die Arbeitslosenquote von Ungelernten sehr 
hoch sei und dass „wir uns keine ‚verlorene Generation‘ leisten können und 
wollen“ (BMASK, o.J., zit.n. Knecht/Atzmüller 2019: 221).  

Im Rahmen der Ausbildungspflicht wurde das bereits bestehende Monito-
ringsystem des Jugendcoachings (Monitoring Berufliche Integration – MBI), 
welches bereits viele und teilweise auch sehr persönliche Daten36 der Jugend-
lichen erhoben hatte (Knecht 2014: 233), durch ein weiteres Monitoringsystem 
(Monitoring AusBildung bis 18 – MAB) ergänzt, um die Informationen aller 
meldepflichtigen Parteien (u.a. Schulen, Eltern und Lehrstellen) zusammen-
zuführen und um Jugendliche, die „aus dem System fallen“ (Gesslbauer et al.: 

 
34  Republik Österreich 2016; Ausbildungspflichtgesetz – APflG. 
35  Service wird im Österreichischen mit sächlichem Artikel verwendet. 
36  U.a. auch ein von der Schule festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf oder 

Mitteilungen über persönliche Probleme. 
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5) – so ein beliebter Ausdruck im Fachdiskurs37 – herauszufiltern. Für die 
Überwachung der Ausbildungspflicht wurden eigens Koordinierungsstellen 
eingeführt. Das bedeutet, dass in Wien nun neben der schon bestehenden Ko-
ordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung“, die der Vernetzung von 
Schulen, Einrichtungen der Jugendarbeit und der Arbeitsmarktpolitik dient 
und außerdem Übersichtlichkeit herstellen soll – eine neue Koordinierungs-
stelle des Sozialministeriumservice (Koordinierungsstelle AusBildung bis 18) 
existiert, die hoheitlicher Aufgaben der Ausbildungspflicht übernimmt (Bun-
desweite Koordinationsstelle 2017: 7). Die Existenz einer Koordinationsstelle 
neben einer ähnlich lautenden Koordinierungsstelle kann eventuell als Anzei-
chen einer gewissen neuen Unübersichtlichkeit oder Überbürokratisierung ge-
wertet werden. 

Mit den erhobenen Daten soll unter anderem die Effizienz von Maßnah-
men untersucht werden; ein „bildungsbezogenes Erwerbskarrierenmonitoring“ 
war bereits zuvor installiert worden (vgl. BMASK 2020: 17). Somit wird die 
Kontrolle und das Erfassen von Bildungs- und Ausbildungsverläufen vorange-
trieben, was der Weiterentwicklung des Übergangssystems dienen soll. Die 
zunehmende Überwachung, Kontrolle und Steuerung der Bildungs- und Kar-
riereverläufe spiegelt sowohl die Aufwertung der Ressource Bildung wider, 
wie auch die verengte Sicht auf Beschäftigungsfähigkeit (engl.: employability) 
und die Akzentuierung des Humankapital-Aspektes von Bildung. Untersu-
chungen, die die Subjektivität der Jugendlichen oder gar die subjektive Bedeu-
tung von Bildung in den Mittelpunkt stellen, sind dagegen rar (vgl. Sting/ 
Knecht 2022). 

Sowohl die 2008 eingeführte Ausbildungsgarantie als auch die 2017 ein-
geführte Ausbildungspflicht gelten nicht für jugendliche Asylsuchende, die 
sich im Asylverfahren befinden, obwohl dies im Gesetzgebungsprozess mehr-
fach gefordert wurde (siehe z.B. Dornmayr/Wieser 2010: 108 und Schatz/ 
Freundinnen/Freunde 2017). Auch wiederholten Anträgen, die die Aufhebung 
des auf Schwarz-Blau I zurückgehenden Quasi-Arbeitsverbotes für alle Asyl-
suchenden forderten, gab die rot-schwarze Regierung nicht statt (siehe z.B. 
Alev Korun, zit.n. Österreichischer Nationalrat 2013: 71), obwohl seit 2013 
eine verbindliche EU-Richtlinie existiert, die vorsieht, dass Asyl(be)wer-
ber*innen spätestens neun Monate nach Antragstellung Zugang zum Arbeits-
markt erhalten müssen, auch dann, wenn über den Asylantrag noch nicht ent-
schieden wurde.38 Für die jugendlichen Asylsuchenden bedeutet(e) dies, dass 
ihr Leben von sinnlosem Warten geprägt ist (Bodenstein/Knecht 2017; 
Sting/Knecht 2022). Dabei zogen (und ziehen) sich Asylverfahren oft lange 

 
37  Bissuti et al. 2013: 92, Gučanin 2013, BMASK 2013b: 29. 
38  EU-Reception Conditions Directive of 2013, Art. 15; Europäisches Parlament 

2013, s.a. Szigetvari 2020. 
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hin39 (s.a. Bodenstein/Knecht 2017). Dass seit 2016 das gewährte Asyl wäh-
rend der ersten drei Jahre befristet wurde („Asyl auf Zeit“; Österreichischer 
Nationalrat 2016), verschärft die Situation tendenziell (Kurier 2016a; Bona-
vida 2018).  

Jedoch wurde – in Abschwächung des Bartenstein-Erlasses (siehe oben) – 
für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 in zwei Schritten (in den Jahren 
2012 und 2015) die Möglichkeit geschaffen, noch während des Asylverfahrens 
eine Lehre in sogenannten Mangelberufen, also in Berufen, in denen Lehrstel-
len nicht regulär besetzt werden können, zu absolvieren (Knecht/Bodenstein 
2019: 218; Langthaler 2019). Unternehmen mussten dafür allerdings aufwän-
dig nachweisen, dass sie keine andere österreichische Bewerber*in oder Be-
werber*in aus einem EU-Land für die Lehrstelle finden konnten und das 
Arbeitsmarktservice musste dies bestätigen (Knecht/Bodenstein 2019; Lang-
thaler 2019). Gleichzeitig blieb den Jugendlichen bei der Stellensuche die Hilfe 
durch die Arbeitsverwaltung verwehrt (ebd.). Trotz der hohen Hürden war für 
jugendliche Asylsuchende eine Lehre in Mangelberufen attraktiv, da es für sie 
nach der Erfüllung der Schulpflicht – insbesondere wegen des Ausschlusses 
aus Ausbildungsgarantie und -pflicht – weder berufsbildende noch allgemein-
bildende Angebote gab (s.a. Knecht/Bodenstein 2019; Knecht/Tamesberger 
2019). 

Nach der Ankunft vieler Asyl(be)werber*innen im Jahr 2015 wurden 2017 
zwei weitere Gesetze erlassen, die die Integration vorantreiben sollten und 
auch Jugendliche betrafen. Das Integrationsgesetz richtete sich an Menschen, 
deren Verbleib in Österreich im Rahmen des Asylverfahrens geklärt wird. Es 
verbindet das Recht auf Integrationsmaßnahmen mit der Pflicht diese in An-
spruch zu nehmen. Die Maßnahmen bestanden unter anderem aus Deutsch-
kursen (bis zum Niveau A2), die mit Werte- und Orientierungskursen kombi-
niert waren. Allerdings zeigte sich, dass diese Kursmaßnahmen wenig Einfluss 
auf die Arbeitsmarktintegration haben (Hosner/Vana/Khun Jush 2017), wohin-
gegen ländervergleichende Studien zeigten, dass lange Arbeitsmarkt-Ab-
senzen ankommender Asyl(be)werber*innen ihre Arbeitsmarktchancen nach-
haltig verschlechtern (Marbach/Hainmueller/Hangartner 2018). Eine weitere 
Maßnahme, das Integrationsjahr, verpflichtet arbeitslose Asylberechtigte und 
subsidiär Schutzberechtigte zur Teilnahme und Mitwirkung an Maßnahmen 
der Arbeitsmarktförderung. Es dauert in der Regel ein Jahr und ist eine modu-
lar aufgebaute arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahme (ab Sprachniveau 
A1), die teilweise in Form gemeinnütziger Arbeit absolviert wird. Die Diskus-
sion über die Einführung der Gesetze war unter anderem geprägt von dem an-

 
39  „Asylverfahren dauerten im Jahr 2017 laut Informationen des Bundesamts für 

Fremdenwesen und Asyl (BFA) im Schnitt 16,5 Monate“ (Expertenrat für Integra-
tion 2018: 27). Ansonsten gibt es dazu kaum öffentliche Daten. Die offizielle Ma-
ximaldauer der Verfahren wurde 2016 von sechs auf 15 Monate erhöht; es gibt 
aber auch Verfahren, die einige Jahre dauern. 
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geblichen Unwillen der Asylbewerber*innen, zu arbeiten und sich sozial und 
kulturell zu integrieren40, weshalb in beide Maßnahmen sogenannte Werte- 
und Orientierungskurse integriert wurden. 

Insgesamt zeigt sich für die rot-schwarze Koalition, die zehn Jahre be-
stand, einerseits eine gute Versorgungslage für österreichische Jugendliche 
durch die Ausbildungsgarantie, andererseits jedoch auch eine zunehmende 
Verpflichtung durch die „Ausbildung bis 18“ im Rahmen eines sozialinvesti-
ven Leitbildes. Was Asylsuchende betrifft, wurde die ausgrenzenden Linie der 
vorherigen Koalition prinzipiell beibehalten (Bartenstein-Erlass), jedoch etwas 
mehr Perspektiven durch den Zugang zu Lehren in Mangelberufen eröffnet. 
Durch den fehlenden Einbezug in die Ausbildungs- und Schulpflicht wurde die 
Diskriminierung wiederum weiter verschärft. Ausgrenzend könnten auch die 
Werte- und Orientierungskurse gewirkt haben, die vor einem rassistischen 
Hintergrund etabliert wurden und die von den Teilnehmer*innen im Sinne des 
Othering subjektiviert worden sein könnten. Jedoch fand keine Diskussion 
über gestörte Anerkennungsprozesse statt (psychisches Erleben als geflüchtete 
Person, aber auch formale Anerkennung der bisherigen Arbeitsleistungen), ob-
wohl diese die Entwicklung psychischer Ressourcen beeinträchtigen können. 

4.3 Schwarz-Blau II (2017–2019): Aktivierung 
österreichischer Jugendlicher – Blockierung 
asylsuchender Jugendlicher  

Die ÖVP-FPÖ-Koalition mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler 
Heinz-Christian Strache (FPÖ) diskutierte schon bald nach ihrem Antritt im 
Dezember 2017 Einschnitte bei sozialen Leistungen – nach einem Wahlkampf 
zur Nationalratswahl 2017, der stark im Zeichen des sogenannten „langen 
Sommers der Migration“ (ab 2015) und seiner Folgen stand. Obwohl ja die 
ÖVP als nun stärkerer Koalitionspartner in der neuen Regierung weiterregier-
te, wurde ein starker neuer Einfluss durch die FPÖ auch in der Beschäftigungs-
politik für Jugendliche spürbar. Die Linie ihrer Lehrlingspolitik hatte die FPÖ 
bereits in ihrem „Handbuch“ (FPÖ Bildungsinstitut o. J. [2011]) skizziert. 
Folgende Probleme wurden dort gesehen: die „[m]angelnde Motivation der 
Jugendlichen, ein schlechtes Image der dualen Ausbildung ‚Lehre‘ und der im-
mer größer werdende Mangel an Lehrstellen“ (ebd.: 198). Diese Probleme 

 
40  Siehe zur Aktivierung z.B. Österreichischer Nationalrat 2017a: „Das verpflichten-

de Integrationsjahr basiert auf einem System des Förderns und des Forderns. [...] 
Die konkreten Integrationsangebote gehen mit der Verpflichtung zur Mitwirkung 
und der Möglichkeit einer Sanktionierung bei Nichtteilnahme an angebotenen 
Maßnahmen einher.“ 
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würden dazu führen, dass „im Gegenzug die Wirtschaft immer mehr Arbeits-
kräfte aus dem Ausland einfordert“ (ebd.). Die FPÖ wollte daher den finan-
ziellen Anreiz zur Einstellung von Lehrlingen erhöhen – eine Maßnahme, die 
sie auch als „effektive Form der Wirtschaftsförderung für unsere Klein- und 
Mittelbetriebe“ verstand (ebd.: 200). Gleichzeitig warb sie damit, dass dieses 
Modell „dem Trend entgegenwirkt, dass immer mehr Lehrlinge in wenig pro-
duktiven, geschützten Bereichen außerhalb der Betriebe zu Lasten ihrer Aus-
bildungsqualität ausgebildet werden“ (ebd.: 200) – ohne zu sehen, dass auch 
ihre Förderungen ja dazu beitragen könnten Unternehmen mit geringer Pro-
duktivität am Leben zu erhalten. Auch sollten „überzogene rechtliche Hürden 
für das Beenden der Probezeit [...] beseitigt werden“ (ebd., S. 200) mit dem 
Ziel Arbeitskräfte flexibler einsetzen zu können. 

Tatsächlich nahm die neue Koalition diverse Schritte in diese Richtung ins 
Regierungsprogramm (ÖVP/FPÖ 2017) auf – und die Umsetzung nach ihrem 
Antritt rasch in Angriff: Besonders betroffen war dabei die überbetriebliche 
Ausbildung (ÜBA), die als Alternativangebot zur regulären betrieblichen Leh-
re wahrgenommen wurde. Um mehr Druck auf Jugendliche aufzubauen, regu-
läre Lehrstellen anstelle von Plätzen in der überbetrieblichen Ausbildung anzu-
nehmen, wurden alle Lehrlinge der ÜBA dazu verpflichtet, sich permanent auf 
betriebliche Lehrstellen zu bewerben (Knecht/Bodenstein 2019: 218; Sziget-
vari 2018b). Gleichzeitig formulierte das AMS höhere Mobilitätsanforderun-
gen an Jugendliche, da es im Westen Österreichs (v.a. Tirol und Vorarlberg) 
mehr freie Ausbildungsplätze gab/gibt und im Osten (insbesondere in Wien) 
mehr Lehrstellensuchende. Darüber hinaus wurde die Ausbildungsbeihilfe der 
überbetrieblichen Ausbildung, also das Entgelt der Lehrlinge in der ÜBA, in 
den ersten beiden Lehrjahren von 753 € auf 325 € gesenkt (Knecht/Tamesber-
ger 2019).41 Neben der Kürzung der Entgelte der Jugendlichen wurde im Rah-
men von allgemeinen Kürzungen des AMS-Budgets auch das Budget für die 
ÜBA gekürzt. Einige der Träger mussten Einrichtungen schließen (vgl. ebd.). 
Durch diese Maßnahmen sollte Druck aufgebaut werden, damit Jugendliche 
eher betriebliche Stellen annehmen (ÖVP/FPÖ 2017: 145).  

Aus Sicht der Regierung sprachen verschiedene Gründe für diese Vor-
gehensweise: Zum einen könnte bei der Kritik an der ÜBA von Seiten extrem 
Rechter eine Rolle gespielt haben, dass es unter den Teilnehmer*innen einen 
höheren Anteil von Jugendlichen mit Migrationserfahrung gab und gibt42; zum 
anderen wurde die ÜBA kritisiert, weil sie im Verhältnis zu einer betrieblichen 
Lehre (für den Staat) teuer komme (Dornmayr/Nowak 2017: 112) und weil 
sich – trotz des allgemeinen Mangels an Lehrstellen – nicht für alle offenen 

 
41  In ähnlicher Weise wurde auch das Entgelt von ausbildungsvorbereitenden Maß-

nahmen wie Ausbildungsfit gekürzt. 
42  Zur Einstellung der FPÖ siehe z.B. FPÖ Bildungsinstitut o. J. [2011]: 197f.; zu den 

Jugendlichen: Dornmayr/Löffler 2020: 142; siehe auch (Atzmüller/Knecht/Boden-
stein 2020). 
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Stellen Bewerber*innen finden ließen. Insbesondere unattraktive Lehrstellen 
in der Gastronomie (Reisenzaun 2016) und im Tourismus lassen sich manch-
mal nicht besetzen (Knecht/Bodenstein 2019). Bedenken wurden auch dahin-
gehend geäußert, dass jugendliche Schulabgänger die angeblich bequeme Si-
tuation in den Einrichtungen der ÜBA, an denen es auch sozialpädagogische 
Aktivitäten gibt, den Beschäftigungsbedingungen in privaten Unternehmen 
vorziehen könnten (vgl. Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014: 509; Atzmüller/ 
Knecht 2018: 8). Diese Befürchtungen können insofern verwundern, als viele 
Jugendliche diese Art der Lehre ohnehin als „zweitklassig“ bewerten und die 
zuvor ausbezahlten Beträge schon unterhalb des regulären Lehrlingseinkom-
mens43 lagen (ebd.: 509; Atzmüller/Knecht 2017b: 124). Auch der Ablauf der 
ÜBA wurde verändert: Den Lehrlingen sollte durch eine verpflichtende Ein-
beziehung von Unternehmen in die Ausbildungsgestaltung und den Trainings-
alltag eine möglichst frühzeitige und nachhaltige Vermittlung ermöglicht wer-
den (Dornmayr/Löffler 2020: 4f.). Für Stelzer-Orthofer und Tamesberger 
(2018) entstand der Eindruck, „dass die Regierung die ÜBA als Konkurrenz 
zur betrieblichen Lehrausbildung wahrnimmt, dies betrifft sowohl die Jugend-
lichen als auch die finanziellen Mittel“. 

Um betriebliche Lehrstellen zu fördern, trieb die neue ÖVP-FPÖ-Koali-
tion – so wie schon die erste – die direkte Lehrstellenförderung voran (BMDW 
2018). Bereits im Regierungsprogramm war festgehalten, dass die Unter-
nehmensförderung weiter ausgebaut werden sollte (ÖVP/FPÖ 2017). Tatsäch-
lich wurde die „Beihilfe für die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen“ (§ 
19c Berufsausbildungsgesetz) von 162,8 Mio. € im Jahre 2017 (Förderbericht 
2017) auf 229,9 Mio. € im Jahr 2019 erhöht (Förderbericht 2019)44 (siehe Tab. 
3). Darüber hinaus unterlagen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch 
den Verschärfungen allgemeiner arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und ar-
beitsrechtlicher Regelungen: So waren volljährige Lehrlinge von der Ände-
rung der Arbeitszeitregelung im Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz betroffen, 
durch die es ermöglicht wurde, dass Arbeitnehmer*innen bis zu zwölf Stunden 
am Tag arbeiten (statt wie bisher zehn) und bis zu 60 Stunden pro Woche (statt 
wie bisher 48 Stunden) (§9 Abs 1 AZG; Republik Österreich 2018; AK Ober-
österreich 2018; s.a. Knecht/Tamesberger 2019). Bereits im Regierungspro-
gramm wurde neben einer Reform der Zumutbarkeitsbestimmungen bei der 
Arbeitssuche eine „Verbesserung der Wirksamkeit der Sanktionen“ gefordert 
(ÖVP/FPÖ 2017: 143f.), um insbesondere den Druck auf (Langzeit-)Arbeits-
lose zu erhöhen (s.a. Atzmüller/Knecht/Bodenstein 2020; Hammer 2018). 
Dementsprechend erhöhten sich die Sanktionen gegen Arbeitslose zwischen 
2016 und 2019 um etwa 45% (Kopf 2020, zit.n. Atzmüller/Knecht/Bodenstein 
2020: 542; s.a. Theurl 2022). 

 
43  Das Entgelt der Lehrlinge hieß bis 2019 in Österreich „Lehrlingsentschädigung“. 
44  Darunter fallen Internatskosten für Lehrlinge, die so nicht mehr von den Firmen 

oder Lehrlingen übernommen werden müssen. 
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Die neue Regierung nahm außerdem Anlauf, den Jugendvertrauensrat ab-
zuschaffen und stattdessen das Wahlalter bei Betriebsratswahlen auf 16 Jahre 
zu senken. Die Jugendvertrauensräte haben für minderjährige Angestellte in 
Österreich eine ähnliche Funktion wie der Betriebsrat für Erwachsene:45 Sie 
sollen sich um die Belange von Auszubildenden und jugendlichen Angestellten 
im Betrieb kümmern. Außerdem dient die Institution des Jugendvertrauens-
rates der Einübung von betrieblicher Mitbestimmung. Erst im Jahre 2010 wa-
ren auch in der überbetrieblichen Lehre Vertrauensräte installiert worden 
(AMS Österreich 2013: 9, BAG §30c). Diese Institution sollte nun abgeschafft 
werden. Das Drittel der Lehrlinge (so werden sie in Österreich noch so ge-
nannt), das jünger als 16 Jahre ist, hätte damit vollends die Möglichkeit der 
betrieblichen Mitbestimmung verloren. Ein Gesetzesvorhaben wurde in letzter 
Minute wegen gewerkschaftlicher Kampagnen und parlamentarischer Initiati-
ven fallengelassen (vgl. Zaunbauer 2019). 

Der verstärkte Druck und die zunehmende Verpflichtung zu Ausbildung 
und Arbeit, dem Jugendliche ausgesetzt sind, steht in einem paradoxen Gegen-
satz zu dem beschränkten Zugang zu Bildung und Arbeit von asylsuchenden 
Jugendlichen: So wurde im September 2018 die Möglichkeit von Asyl(be)wer-
ber*innen, eine Ausbildung in einem Mangelberuf zu machen, abgeschafft. 
Vor dieser Änderung entstand eine koalitionsinterne Diskussion darüber, ob es 
erwünscht ist, dass jugendliche Asylsuchende während des Asylverfahrens 
eine Ausbildung machen dürfen (Knecht/Bodenstein 2019). Die regionalen 
Wirtschaftskammern und selbst Teile der Regierungspartei ÖVP stellten sich 
in dieser Frage gegen die Regierung (Die Presse 2018b). Hier trafen die Leit-
bilder von verschiedenen Teilen der Regierung aufeinander und – ähnlich wie 
bei den Diskussionen zur Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages – wurde die 
Reibungsfläche zwischen einem teilweise wirtschaftsfreundlich-neoliberalen 
Kurs und der populistischen Ausgrenzungspolitik der FPÖ, die sich gerne als 
„soziale Heimatpartei“ darstellt (Knecht/Bodenstein 2019), ersichtlich, wobei 
sich die ausgrenzende Politik sogar gegen die Mehrheitsmeinung der Bevölke-
rung durchsetzte (Der Standard 2018a). Der Anteil von Asyl(be)werber*innen 
in der Lehre ist allerdings sehr gering: Nur 1.000 von 106.000 Lehrlingen sind 
asylsuchend. Es konnte also kaum darum gehen, Lehrstellen für österreichi-
sche Jugendliche gegenüber der asylsuchenden Konkurrenz zu schützen: Die 
Lehrstellen in Mangelberufen sind häufig nicht sonderlich attraktiv und kön-
nen daher nicht besetzt werden. Bei der Abschaffung der Lehre für asylsuchen-
de Jugendliche ging es wohl in erster Linie darum, sich durch eine symbolische 
Politik (Edelman 2005) der Ausgrenzung politisch zu positionieren (Knecht/ 
Bodenstein 2019). Integration wird so eher verhindert und eventuell auch der 

 
45  § 128ff. Arbeitsverfassungsgesetz:  Jugendvertrauensräte haben sich z.B. für The-

men wie die Übernahmen von Unterbringungs- und Fahrtkosten, wenn die Berufs-
schule weit weg ist, eingesetzt. 2014 gab es ca. 2.400 Jugendvertrauensräte in ös-
terreichischen Unternehmen (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014: 522). 
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Prozess des Abschiebens vereinfacht.46 Es entstand eine Diskussion darüber, 
ob die Lehrlinge sofort die Lehre abbrechen müssen oder bestehende Lehr-
verhältnisse noch regulär abgeschlossen werden dürfen. Die Regierung kon-
terte der Kritik, dass integrierte und fleißige asylsuchende Lehrlinge gegen die 
Interessen der Arbeitgeber abgeschoben werden, mit dem Vorschlag einer 
Erweiterung des Zugangs zum Lehrstellenmarkt für jugendliche Drittstaaten-
angehörige47 (Der Standard 2018b; Die Presse 2018c). Dies hätte bedeutet, 
dass die asylsuchenden Jugendlichen ersetzt würden durch Jugendliche aus 
Dritt-Staaten, die nicht um Asyl ansuchen – und aufgrund der Konstruktions-
weise der Rot-Weiß-Rot-Karte keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie 
Mindestsicherung/Sozialhilfe bzw. Arbeitslosengeld haben würden. 

Die Abschaffung der Möglichkeit, eine Lehre in einem Mangelberuf zu 
machen, war für asylsuchende Jugendliche deshalb bedeutend, weil – wie oben 
bereits angemerkt – diese Jugendlichen mit der Erfüllung der Schulpflicht, also 
ca. mit 15 Jahren, keinen Anspruch mehr darauf haben, in die Schule zu gehen 
oder ausgebildet zu werden: Asylsuchende Jugendliche sind, wie bereits er-
wähnt, von der Ausbildungsgarantie und der Ausbildungsverpflichtung ausge-
schlossen. Gleichzeitig hat die Regierung Integrations- und Bildungsprojekte, 
die sich an diese Altersgruppe richten, durch massive Kürzungen beim AMS 
reduziert (Knecht/Bodenstein 2019: 218). Unter dem Protest der Wohlfahrts-
verbände (z.B. Katholische Kirche Österreich 2018) wurden die AMS-Mittel 
für die Integration von Migrant*innen und Asylberechtigten massiv gekürzt 
(John 2018; Die Presse 2018d; Hagen 2018). Davon waren auch die Maßnah-
men im Rahmen des Integrationsjahrgesetzes wie Deutschkurse, Kompetenz-
checks und Berufsberatung betroffen – lauter Maßnahmen, die erst kurze Zeit 
vorher (teilweise unter dem Minister für Integration der rot-schwarzen Koali-
tion und späteren Kanzler der ÖVP-FPÖ-Koalition Sebastian Kurz) eingeführt 
worden waren, um die Integration und einen gelingenden Arbeitsmarkteinstieg 
zu ermöglichen (Knecht/Tamesberger 2019). Dies rief auch den Bundespräsi-
denten Alexander Van der Bellen auf den Plan, der Kritik an den Kürzungen 
äußerte: Man könne nicht „die Deutschkurse reduzieren, beim Geld dann aber 
auf die Deutschkenntnisse Bedacht nehmen. Das widerspricht sich ja eindeu-
tig“, und man solle Integration „in unserem eigenen Interesse“ (Die Presse 
2018a) ernst nehmen. 

Betrachtet man die Pläne und umgesetzten Maßnahmen der ÖVP-FPÖ-
Regierung (2017/2019) im Überblick, so lässt sich deren Politikstil als „wirt-
schaftsfreundlich“-paternalistisch beschreiben: Die Politik verfolgte scheinbar 
nur sehr partiell eine neoliberale Sparpolitik, die den Abbau von Sozialleistun-

 
46  Abschiebungen von Jugendlichen und Lehrlingen – teilweise direkt vom Arbeits-

platz weg – sorgten und sorgen immer wieder für Solidaritätsbekundungen und 
Widerstand in der Bevölkerung (siehe z.B. Die Presse 2020). 

47  Als Drittstaaten-Angehörige werden Menschen bezeichnet, die aus Ländern kom-
men, die nicht der EU angehören. 
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gen umfasste. Es fand eher ein Umbau als ein Abbau sozialstaatlicher Leistun-
gen statt (Atzmüller/Knecht/Bodenstein 2020; Atzmüller 2022). So wurden die 
Mittel für die ÜBA und für die in ihr tätigen Lehrlinge gekürzt. Dadurch wurde 
mehr Druck auf die Jugendlichen bei der Ausbildungsplatzsuche und während 
ihrer Lehre ausgeübt; diese wurden mitunter stärker in gegebenenfalls auch 
weniger attraktive und unpassende Ausbildungsplätze gedrängt. Das Festhal-
ten an und der Ausbau von teuren Subventionen für Unternehmen, die Lehr-
linge aufnehmen, stellt jedoch eine stark interventionistische Politik dar, die 
im Widerspruch zu einem neoliberalen Politikstil steht und eher typisch für 
konservative („etatistisch-korporative“) Wohlfahrtsstaaten ist. 

Die rechtspopulistische/extrem rechte Ausgrenzungspolitik gegen asyl-
suchende Jugendliche, die als „organisierte Desintegration“ (Täubig 2009), als 
„Exklusion in der Inklusion“ (Stichweh 1997) oder als „administration of ex-
clusion“ (Bommes/Scherr 2000) bezeichnet werden kann, behindert die Inte-
gration dieser Jugendlichen und führt zu prekären materiellen Lebenssituatio-
nen und stärkeren psychischen Belastungen (Knecht/Bodenstein 2019). Diese 
Ausgrenzungspolitik gegenüber asylsuchenden Jugendlichen (z.B. in Form der 
Abschaffung der Lehre in Mangelberufen und der Fernhaltung vom Arbeits-
markt) steht explizit neoliberalen Grundsätzen entgegen, die ein großes An-
gebot an Arbeitskräften schätzen und eine ausbleibende Nutzung von Human-
kapitalressourcen als ineffektiv brandmarken. Sie entspricht der Politik kon-
servativer Wohlfahrtsstaaten insofern, als diese tendenziell das Sozialgefüge 
aufrechterhält und soziale Mobilität verringert. 

Die Kombination der durchgesetzten Maßnahmen führt letztendlich zu der 
auf den ersten Blick widersprüchlichen Situation, dass auf Jugendliche aus 
Österreich und den EU-Ländern mehr Druck ausgeübt wird, eine Lehre anzu-
nehmen, sich weiterzubilden und zu arbeiten, während gleichzeitig asylsu-
chenden Jugendlichen genau dies vorenthalten bzw. verboten wird. Erklärbar 
wird dieser vermeintliche Widerspruch dadurch, dass das Interesse an aus-
gebildeten Arbeitskräften in Opposition zu einem Interesse an Ausgrenzung 
(von Asylsuchenden) steht. Anders als manchmal vordergründig in den Me-
dien dargestellt wird, geht es nicht alleine um den Zugang zu sozialstaatlichen 
Leistungen, sondern darum Integration über einen Ausschluss vom Arbeits-
markt zu verhindern.
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5 Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Zur 
Governance des Wohlfahrtsstaats 

Das Kapitel 5.1 fasst die Ergebnisse der Diskursanalyse und der institutionel-
len Analyse zusammen und zeigt die Beziehungen zu den unterschiedlichen 
Ressourcen und den sozialpolitischen Leitbildern auf. Während in Kapitel 5.2 
dann soziale Ungleichheiten und Spaltungstendenzen – auch im Rahmen von 
Erwägungen sozialer Gerechtigkeit – diskutiert werden, erörtert Kapitel 5.3 
(das Thema der sozialer Ungleichheit vertiefend), auf welche Weise die rechts-
populistische/extrem rechte Ausgrenzungspolitik die Verteilung bzw. Zutei-
lung von Chancen vornimmt. Kapitel 5.4 zeigt auf, wieso der Sozialstaat nicht 
nur als eine Institution verstanden werden darf, die Ressourcen „von oben nach 
unten“ verteilt – und dass es deshalb wichtig ist, in der Analyse auch die ent-
gegengesetzte Richtung „von unten nach oben“ zu betrachten.  

5.1 Ergebnisse von Diskursanalyse und institutioneller 
Analyse 

Fragt man mit Amartya Sens nach der Informationsbasis von Gerechtigkeits-
urteilen,48 so zeigt sich – bezüglich der Diskursanalyse – in den öffentlichen 
Diskursen und den Fachdiskursen über benachteiligte Jugendliche – die beson-
dere Bedeutung von Bildung im Allgemeinen und formalen Bildungsabschlüs-
sen im Besonderen. In der Diskussion waren Indikatoren wie „NEETs“ und 
„frühe Schulabgänger*innen“ („Early School Leavers“ = ESL) wichtige Grö-
ßen, deren Entwicklung nicht nur etwas über die Jugendlichen aussagt, sondern 
gleichermaßen von der Arbeitsmarktsituation und der Bildungspolitik beein-
flusst wird. Dass die Quote der ESL auch ohne Ausbildungspflicht rückläufig 
war, spielte bei dem Problemverständnis im Bereich der Beschäftigungsförde-
rung benachteiligter Jugendlicher keine Rolle. 

Von den Fachkräften wurden auch kaum Aussagen zu materieller Armut 
und sozialer Ungleichheit der Lebenslagen der Jugendlichen gemacht. Wie ge-
zeigt wurde, wurden stattdessen für die Interpretation der Situation der Jugend-
lichen Annahmen über defizitäre Elternhäuser und psychische Probleme her-
angezogen, deren klinisches Ausmaß allerdings kaum erhoben wurde und auf 
die auch nicht im Gesundheitssystem geantwortet wurde. Gezeigt hat sich ins-
besondere auch eine Skepsis gegenüber der Motivation und Selbstwirksamkeit 

 
48  „Informational Basis of the Judgement of Justice“ (IBJJ) gemäß Sen 1990); s.a. S. 

28 dieser Schrift; SOCIETY Consortium 2014; Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014: 
494f. und Atzmüller/Knecht 2017b. 
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der Jugendlichen. Motivation und Selbstwirksamkeit wie an anderen psychi-
schen Ressourcen wurden in erster Linie als fehlende Ressourcen im Rahmen 
der Defizite der Jugendlichen diskutiert. Motivation wurde dabei eher als ein 
stabiler Charakterzug verstanden und nicht als eine Ressource, die aus kom-
plexen Anerkennungsverhältnissen resultiert, sich aus persönlichen Kontakten 
ergeben kann, jedoch durch erlebte bzw. erlittene diskriminierende Zuschrei-
bungen auch eingeschränkt wird (Lehmkuhl/Schmidt/Schöler 2013; Wellgraf 
2014; s.a. Kap. 6.3). 

In der institutionellen Analyse zeigte sich, dass die Politiken der verschie-
denen Koalitionen auf unterschiedliche Ressourcen fokussieren und sich deut-
lich verschiedenen Leitbildern zuordnen lassen. Dabei stellt die Sozialinvesti-
tionspolitik vor allem auf die Ressource Bildung ab, thematisiert aber auch die 
psychischen Ressourcen. Eine neoliberale bzw. korporative Politik nimmt vor 
allem die Ressource Geld/Einkommen in den Blick und stellt auf die damit 
verbunden Anreizmechanismen ab. Die rechtspopulistische/extrem-rechte 
(Sozial-)Politik verwendet Diskurse, die spezifische Gruppen ausgrenzt und 
setzt damit Politiken durch, die die Nutzung sozialpolitischer wie auch vorhan-
dener eigener Ressourcen für diese Gruppen (weiter) blockiert. 

Betrachtet man die verschiedenen Regierungsperioden, so ist es vor allem 
die Politik der rot-schwarzen Regierung der Jahre 2008–2017, die dem Leit-
bild des Sozialinvestitionsstaats folgt, auch wenn dieser Begriff in der Öffent-
lichkeit keine Rolle spielt. In Jugendliche – und insbesondere benachteiligte 
Jugendliche – wird „investiert“: Wie erwähnt, sind die Ausgaben von 168,8 
Mio. € im Jahre 2001 auf 561,8 Mio. € im Jahr 2008 und auf 933,0 Mrd. € im 
Jahr 2018 gestiegen (Siehe Tab. 3, Sp. 1). Die Etablierung der überbetrieb-
lichen Ausbildung soll als Teil dieser Politik helfen, die Möglichkeiten des 
Bildungserwerbs (und auch die Generierung erster Einkommen) langfristig un-
abhängiger von den konjunkturellen Schwankungen des Angebots an Aus-
bildungsstellen bzw. deren generellem Rückgang zu gestalten. Die ÜBA wird 
als Beginn eines Systemwechsels bzw. als eigene Säule neben Lehr- und 
Schulausbildung diskutiert (Schlögl et al. 2020) und stellt eine sinnvolle Alter-
native zum Verweilen in vorbereitenden Qualifizierungsmaßnahmen dar, die 
nicht zu einem Ausbildungsabschluss führen (vgl. zu Deutschland: Enggruber/ 
Fehlau (2018), zu der Schweiz: Knecht/Preite (2022)). Dabei handelt es sich 
allerdings um eine (Berufs-)Bildungspolitik, die in erster Linie einem arbeits-
markt- und sozialpolitischen Zweck dient, zielen die Maßnahmen doch vor 
allem auf die Abwehr von Ausbildungslosigkeit und nachfolgender Arbeits-
losigkeit – sie folgen dabei einem auf „employability“/Beschäftigungsfähig-
keit reduzierten Bildungsbegriff. 

Während das große Ausmaß und die Zunahme an psychischen Belas-
tungen von Jugendlichen beobachtet wurden, führten diese Argumentationen 
nicht – wie es vielleicht erwartbar wäre – zu einer Ausweitung des Angebots 
an Psychotherapieplätzen oder anderweitiger Maßnahmen der pädagogischen 
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oder psychischen Unterstützung, Stärkung oder Resilienzförderung (Plener et 
al. 2021; Fliedl/Ecker/Karwautz 2020; Philipp et al. 2018; Kienbacher 2018, 
2017; Fuchs/Karwautz 2017; Fliedl 2013). Tatsächlich gab (und gibt) es einen 
erheblichen Versorgungsmangel, insbesondere im Bereich der Psychotherapie, 
aber auch im Bereich der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie.  

Wie auch in anderen Bereichen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, war 
diese Art der Sozialinvestitionspolitik – die stark von der Mitwirkung der Be-
troffenen abhängig ist – zunehmend verpflichtend und aktivierend: Das zeigte 
sich insbesondere am Übergang der Ausbildungsgarantie zur Ausbildungs-
verpflichtung. Der Zugang zu den Maßnahmen (als Bildungsressourcen) war 
quasi als (für die Jugendlichen verpflichtendes) Tauschgeschäft konzipiert: 
Die Jugendlichen sind dem Staat gegenüber zur Ausbildung verpflichtet, der 
Staat wiederum den Jugendlichen gegenüber zum Angebot irgendeiner Form 
der Ausbildung. Dass aktivierende Maßnahmen wie die Ausbildungsverpflich-
tung als zusätzliche Anforderungen auch eine kontraproduktive zusätzliche 
Belastung darstellen könnten, wird nicht diskutiert. In jedem Falle führen sol-
che verpflichtenden Maßnahmen in pädagogischen Kontexten zu Situationen, 
die durch das verpflichtende Zusammenkommen belastet sind und den Jugend-
lichen wenig Platz für ein an eigenen Interessen und Bedürfnissen orientiertes 
Handeln lassen (siehe unten).  

Der Sozialinvestitionsansatz spielte und spielt in Österreich (Leibetseder 
2016) nicht nur in der Beschäftigungsförderung Jugendlicher eine zunehmend 
wichtige Rolle (Atzmüller/Knecht 2016a, 2017a). Der parallel zur Beschäf-
tigungsförderung von Jugendlichen vorgenommene Ausbau der vorschuli-
schen Betreuung, die Einführung des verpflichtenden Kindergartenjahres so-
wie die Diskussion um eine zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und die 
zunehmende Dokumentierung der Fortschritte von Kindergartenkindern wei-
sen auf die zeitgleich wachsende Bedeutung des Sozialinvestitionsansatzes in 
der Früh-/Elementar-Pädagogik hin (Atzmüller/Décieux/Knecht 2019; Atz-
müller/ Knecht 2016b). Trotz der Dominanz des Sozialinvestitionsansatzes 
zeigten sich für die beiden schwarz-blauen Koalitionen in der Beschäftigungs-
förderung Jugendlicher jedoch andere Schwerpunkte. 

In beiden schwarz-blauen Regierungsperioden standen Maßnahmen im 
Vordergrund, die sich auf die Ressource Geld und die damit verbundenen An-
reizmechanismen sowie die Ressource Zeit bezogen. Als wichtigste Maß-
nahme der schwarz-blauen Koalitionen zur Verbesserung der Ausbildungs-
situation müssen die großzügigen Subventionen für Unternehmen gelten, die 
Lehrstellen anbieten („Lehrstellenförderung“; s.a. Tab. 3, Sp. 2 und 3). Diese 
wurden anfänglich nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet und kamen so 
allen Unternehmen, die ausbildeten, zugute. Zusätzliche Boni für die Unter-
nehmen bestanden zwischenzeitlich z.B. in der Befreiung von Krankenver-
sicherungsbeiträgen für Lehrlinge. Es wurde also v.a. mit positiven finanziel-
len Anreizen (mehr finanzielle Mittel) für Unternehmen gearbeitet. Negative 
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Anreize wie die Einführung eines Standards, dass Unternehmen Lehrlinge aus-
bilden müssen, gekoppelt mit Strafzahlungen bei Nicht-Erfüllung – z.B. in An-
lehnung an die österreichische Ausgleichstaxe (§9 BEinstG) bzw. an die deut-
schen Ausgleichsabgabe (§160 SGB IX) – gab es nicht. 

Bei Maßnahmen, die sich an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
richteten, legten beide Regierungen weniger Wert auf deren Unterstützung, 
sondern vor allem auf negative finanzielle Anreize: Beispielsweise wurde die 
Ausbildungsbeihilfe (und die Sozialhilfe) reduziert und so ein höherer finan-
zieller Druck erzeugt, die ÜBA-Plätze wurden limitiert und die Entlohnung der 
dort arbeitenden Lehrlinge gesenkt. Die Maßnahmen folgen also Großteils ei-
ner Idee der negativen finanziellen Anreize. (Eine Erhöhung des Lehrlings-
gehaltes, das ja auch zu einer besseren Deckung der Lehrstellen führen könnte, 
wurde nicht diskutiert. Solchen Ideen wird im Rahmen eines defizitorientierten 
Diskurses über die „Qualität“ der Jugendlichen entgegengehalten, dass dann 
kaum mehr Lehrstellen angeboten würden.) Gleichzeitig wurden in beiden 
schwarz-blauen Koalitionen die Weichen gestellt für üppigere Subventionen 
für Unternehmen, die ausbilden. Die negativen finanziellen Anreize, denen die 
Lehrlinge ausgesetzt wurden, stellen eine andere Weise der Aktivierung dar 
als die Ausbildungsverpflichtung: Es handelt sich dabei um kein strafbewehr-
tes Gebot, sondern um eine Form des impliziten Zwangs. Zu berücksichtigen 
ist allerdings, dass sich gerade die Verbindung aus Pflicht und finanziellem 
Druck als problematisch herausstellen kann: Gerade wenn die Verpflichtung, 
eine Lehrstelle anzunehmen, mit der Drohung fehlender finanzieller Mittel und 
ggf. einem zu geringen Angebot an ÜBA-Plätzen kombiniert wird, werden die 
Lehrstellensuchenden mit hohem Druck in unattraktive Lehrstellen gezwun-
gen. Damit wird dann auch die in Interviews geäußerte Hoffnung, dass die 
Ausbildungspflicht zu verbindlichen Angeboten führen würde, konterkariert. 

Über die Aktivierung durch finanziellen Druck und die besondere Weise 
der Lehrstellensubventionen hinaus zeigte sich der Umgang mit der Ressource 
Zeit als Besonderheit der schwarz-blauen Koalitionen: Einige der beschlos-
senen Maßnahmen, die die Jugendlichen betreffen, beziehen sich auf die Ver-
fügung über die Ressource Zeit. Unter Schwarz-Blau I und II wurden jeweils 
die Arbeitszeiten ausgedehnt und flexibilisiert. Auch die Regelung, dass Ju-
gendliche, die in der ÜBA sind, sich permanent bewerben müssen, ist einer-
seits mit einem zeitlichen Aufwand verbunden, verändert aber auch die sub-
jektive Bedeutung der Maßnahme und stigmatisiert sie eventuell (was zu unter-
suchen wäre). Die Auswirkungen von flexibilisierenden Zeitpolitiken sind in 
ihrer Bedeutung (und Verteilungswirkung) nicht einfach zu fassen, es können 
aber negative Einflüsse auf Lebensqualität und Wohlbefinden vermutet wer-
den (Mairhuber/Atzmüller 2009).  

Die Flexibilisierung und ihre Auswirkungen für die Jugendlichen ent-
sprechen gewissermaßen der Ideologie der Neoliberalen, dass der Markt den 
Rahmen der Gesellschaft darstellen soll. Dennoch sind diese Maßnahmen nicht 
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alleine als Teil einer neoliberalen Politik des Sozialstaats-Abbaus zu verstehen: 
Die Förderung bzw. Subventionierung von Unternehmen, die Lehrlinge aus-
bilden, wurden eingeführt, ohne dass geprüft wurde, ob die Lehrstellen über-
haupt unrentabel sind; sie stellen eine Politik dar, die in ihrer starken Mittel-
/Oberschichtsorientierung bzw. Mittelstandsorientierung den Politiken des 
konservativen Wohlfahrtsregimes entspricht.  

Betrachtet man die Diskursanalyse und die institutionelle Analyse im 
Überblick, so zeigt sich, dass bei der Diskursanalyse der Fokus auf fehlenden 
psychischen Ressourcen und fehlenden Bildungsressourcen liegt, die die Be-
troffenen erst entwickeln müssen. Diese Diskussion der fehlenden Ressourcen 
entspricht nicht der Ressourcenorientierung, die insbesondere bestehende Res-
sourcen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten betonen möchte. Wenn die Dis-
kussion fehlender Motivation auf einer persönlichen Ebene geführt wird und 
strukturelle Aspekte außer Acht gelassen werden, kann sie auch einen diskri-
minierenden Charakter annehmen. Fehlenden materiellen Ressourcen und Ar-
mut wird auch von Fachkräften nur eine nachgeordnete Bedeutung zuge-
sprochen, obwohl empirische Untersuchungen deren beschränkende Effekte 
nachgewiesen haben. Auf der institutionellen Ebene hat der von der SPÖ-
ÖVP-Koalition favorisierte Sozialinvestitionsansatz über die letzten 20 Jahre 
stark an Bedeutung gewonnen. Allerdings wird Bildung dabei auf formale Bil-
dungsabschlüsse reduziert und Hoffnung daraufgesetzt, dass mehr Bildung 
automatisch zu weniger Arbeitslosigkeit führen. Die ÖVP-FPÖ-Koalitionen 
setzten einerseits stark auf eine Flexibilisierung der Arbeitskraft, was sich auf 
den Alltag der jugendlichen Lehrlinge auswirkte. Gleichzeitig wurden Unter-
nehmenssubventionen eingeführt. Diese Maßnahmen wurden in ihrer Ambiva-
lenz kaum in der Öffentlichkeit diskutiert. 

5.2 Soziale Ungleichheiten und neue Spaltungen – Fragen 
sozialer Gerechtigkeit 

Jenseits der klaren Unterschiede in den Politiken der verschiedenen Regie-
rungskoalitionen zeigt sich zum einen, dass die Entwicklung der Maßnahmen 
von einem permanenten Gezerre um Detailregelungen geprägt ist, die kaum im 
öffentlichen Diskurs behandelt oder verstanden werden. Die jeweilige Regie-
rung sowie andere Interessensgruppen (z.B. die Sozialpartner) versuchen ihre 
Sichtweise von Gerechtigkeit in Diskursen zu lancieren und institutionell um-
zusetzen. Zum anderen zeigt sich, dass die Entwicklung der Maßnahmen ein-
her geht mit Grundsatzentscheidungen wie der Einführung der Ausbildungs-
garantie und Ausbildungspflicht, die einen Systemwechsel darstellen und nur 
schwer rückgängig gemacht, sondern höchstens modifiziert werden können. 
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Durch Änderung der Detailregelungen entstanden teilweise Pendel-
bewegungen, indem neue Regelungen in Form von neuen Gesetzen, Erlässen 
und Verordnungen beschlossen wurden und dann von der darauffolgenden Ko-
alition wieder rückgängig gemacht oder zumindest modifiziert wurden.49 
Wenn diese Regelungen auch auf den ersten Blick unwichtig erscheinen mö-
gen, so haben sie dennoch für die finanzielle Situation der betroffenen Jugend-
lichen, aber z.B. auch für die subventionierten ausbildenden Unternehmen, er-
hebliche Auswirkungen, so dass man für diesen Umstand den Begriff einer 
„Gerechtigkeit der Detailregelungen“ verwenden kann, der zwar in der Praxis 
besteht, jedoch theoretisch kaum ausformuliert ist. Liegen diskutierte Ände-
rungen oberhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle, müssen sie legiti-
miert werden. So verkündet das Sozialministerium pauschal, mit der Aus-
bildungspflicht Gerechtigkeit geschafft zu haben: Der vielfältige Nutzen der 
sogenannten AusBildung bis 18  

„reicht von einem Zuwachs an Gerechtigkeit bis zur beachtlichen Steigerung des 
BIP (110 Mio. € in 10 Jahren). Die AusBildung bis 18 zeichnet sich dadurch aus, 
dass anstelle eines ‚more of the same‘ auch Alternativen zur Erhöhung des 
Bildungsniveaus einbezogen sind. Ein weiterer Erfolg der AusBildung bis 18 liegt 
in einem Rückgang der NEET-Quote der 15- bis 19-Jährigen.“ (Sozialministeri-
umservice 2019)  

Die Sozialinvestitionslogik basiert gewöhnlich auf der Idee, dass Gerechtigkeit 
hergestellt werden könne, indem allen Mitgliedern gleiche Chancen – erst am 
Ausbildungsmarkt und dann am Arbeitsmarkt – geboten würden und Unter-
schiede der „Performance“ dann nur noch auf unterschiedliche individuelle 
Leistungsfähigkeit zurückgehen würden (Atzmüller/Knecht 2017a; s.a. Gid-
dens 2000; Lessenich 2004). Gleichzeitig setzten sich in der Praxis mehr und 
mehr meritokratische Logiken durch, da sich der Sozialinvestitionsansatz und 
die neoliberalen Politiken auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 
des Wirtschaftswachstums konzentrierten (Solga 2012, 2008; Müller 2015). 
Maßnahmen wie Ausbildungsgarantie und Ausbildungspflicht könnten zwar 
prinzipiell dazu führen, dass mehr Menschen gut ausgebildet sind, der Niedrig-
lohnsektor ausgedünnt wird und sich Einkommen angleichen. Tatsächlich ist 
dies jedoch über die letzten 20 Jahre in Österreich nur in sehr geringem Maße 
passiert (Geisberger 2021; Geisberger/Knittler 2010).50 Veränderungen wie 
die Zunahme prekärer Arbeit (Bohrn Mena 2020), insbesondere die Zunahme 

 
49  Dies zeigt sich z.B. bei der Ausweitung und dem Rückbau der Lehrlingsförderung, 

bei den Regelungen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten von asylsuchenden Ju-
gendlichen, bei der Abführung bzw. Befreiung von Krankenversicherungsbeiträ-
gen für Lehrlinge oder bei den (über-)betrieblichen Mitbestimmungsmöglichkeiten 
von Jugendlichen im Rahmen des Jugendvertrauensrats. 

50  Die Größe des Niedriglohnsektors, der übrigens unmittelbarer durch einen gesetz-
lichen Mindestlohn verkleinert werden könnte, ist zwischen 2009 und 2020 kaum 
geschrumpft. 
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von Teilzeitarbeit und Legalisierung von Zeit- und Leiharbeit konterkarieren 
die Idee, durch mehr Bildung mehr Einkommensgleichheit herzustellen. Das 
zeigt, dass der Versuch, Gerechtigkeit durch mehr Bildungschancen bzw. mehr 
Bildungsgleichheit – in Form einer Insellösung – herzustellen, bisher nicht 
funktioniert hat (s.a. Cantillon 2011). Für die Situation in Deutschland hat Sol-
ga im Rahmen empirischer Untersuchungen betont, dass „die Rolle von Bil-
dung sowie der Abbau von Bildungsungleichheiten als Mittel der Armutsbe-
kämpfung und Ungleichheitsreduzierung nicht überschätzt werden dürfen“ 
und dass „direkte Maßnahmen der sozialen Umverteilung weit wirkungsvoller 
sind als indirekte Maßnahmen, die das Bildungssystem betreffen“ (Solga 2012: 
480; s.a. Atzmüller/Knecht 2017a: 125; Butterwegge 2021). Eine staatliche 
Förderung, die höhere Bildungsabschlüsse zum Ziel hat, müsste demnach mit 
Armutsbekämpfung Hand in Hand gehen, um effektiv und langfristig Armut 
zu bekämpfen. 

Entgegen diesen Erkenntnissen weisen die oben diskutierten öffentlichen 
Diskurse darauf hin, dass sich die sozialpolitischen Verteilungsdiskurse 
und -mechanismen zum Ende des untersuchten 20-jährigen Zeitraumes noch 
einmal verschärft haben, was auch Auswirkungen auf die Menschen am unte-
ren Ende der Einkommensverteilung hat. Im Rahmen einer Politik, die sich 
diskursiv gegen Leistungen für Asyl(be)werber*innen gewandt hat und deren 
Kürzungen dann auch viele andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen er-
reicht hat, wurde ein Abbau sozialer Leistungen und Rechte vorangetrieben, 
der den Jugendbereich genauso getroffen hat wie die Bereiche Mindestsiche-
rung/Sozialhilfe, Arbeitszeitregelung (mit der Einführung der täglichen 
Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden) oder den zweiten Arbeitsmarkt (durch 
den Wegfall der Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose). Dagegen wurden neue 
Vorteile insbesondere für Unternehmen, Unternehmer*innen und Besserver-
dienende geschaffen (Knecht/Bodenstein 2019; Atzmüller/Knecht/Bodenstein 
2020). Es handelt sich dabei um eine Politik, die zuerst diskursiv eine Spaltung 
zwischen den angeblich existierenden und klar abtrennbaren Gruppen der Leis-
tungsträger*innen einerseits und den angeblich faulen, undisziplinierten Leis-
tungsempfänger*innen andererseits propagierte und vorantrieb (Atzmüller/ 
Knecht 2017a und Wodak 2020). Institutionell wurden v.a. die Leistungen der 
Sozialhilfe, aber auch der ÜBA, reduziert, was zu einer Verschlechterung der 
Lage der Betroffenen und damit tendenziell zu einer Spreizung des Einkom-
mensgefüges führte.  

Im gleichen Zeitraum konterkarierte die Einführung des Familienbonus 
Plus die Reform der Sozialhilfe, die unter anderem die Deckelung von Aus-
gaben kinderreicher Familien(!) vorsah (Tálos/Obinger 2019: 253). Der öster-
reichische Familienbonus Plus stellt einen hohen Steuerfreibetrag für Kinder 
dar, dessen Höhe sich – anders als bei der neuen Sozialhilfe – mit jedem Kind 
proportional erhöht und der hohe Steuerausfälle („Opportunitätskosten“) pro-
duziert. Er zielt auf einkommensstarke Familien und erreicht einkommensarme 
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Familien kaum (Fink/Rocha-Akis 2018, Budgetdienst des Parlaments der 
Republik Österreich 2018; s.a. Der Standard 2018c und Atzmüller/Knecht/ 
Bodenstein 2020). Tatsächlich sind die Steuerausfälle durch diesen Freibetrag 
größer als alle Sozialhilfetransfers (für Kinder und Erwachsene) zusammen 
(Baumgartner et al. 2018), was aufzeigt, dass die Kombination der Maßnah-
men nicht die Reichweite sozialstaatlicher Regelungen reduziert, sondern an-
dere, weniger bedürftige Bevölkerungsgruppen erreicht. 

Die Kombination dieser Maßnahmen weist auf eine Politik der Spaltung 
hin, durch die verschiedenen Bevölkerungs- und Statusgruppen unterschied-
liche Pflichten und Rechte zugeteilt werden, was in der sozialpolitischen Lite-
ratur als Dualisierung beschrieben wird (Emmenegger et al. 2012; Dallinger/ 
Fückel 2014; Atzmüller/Knecht 2017a: 125). Sie kann Teil eines Populismus 
sein, der vorgibt, eine Politik „für das Volk“ zu machen, tatsächlich aber als 
elitäres Projekt eine Umverteilung zugunsten von Wohlhabenden und Unter-
nehmer*innen organisiert (Biskamp 2019), und dabei die Position durch-
schnittlicher Arbeiter*innen und Angestellter eher schwächt als stärkt (s.a. 
Schenk 2015). 

5.3 Rechtspopulistische/extrem rechte Sozialpolitik als 
hierarchisierende und exkludierende 
Verhinderungspolitik 

Die FPÖ inszeniert sich als „soziale Heimatpartei“ (Lehner/Wodak 2020: 192) 
und betont gerne ihre vermeintlich existierende soziale Ader und dass sie sich 
um „den kleinen Mann“ (tatsächlich auch weniger um „die kleine Frau“51) 
kümmern würde (s. z. B. Ennser-Jedenastik 2018b). Gleichzeitig zeigt sich 
aber immer wieder, dass politische Entscheidungen, z.B. im Parlament, eher 
zugunsten privilegierter Bevölkerungsgruppen getroffen werden (siehe oben 
sowie Zandonella 2020; Bonvalot 2017; Schenk 2015; Schmid o.J.). Afonso 
(2015) geht davon aus, dass dies daraus resultiert, dass rechtspopulistische Par-
teien häufig mit konservativen Parteien koalieren müssen, um an die Macht zu 
kommen (s.a. Ennser-Jedenastik 2018b). Jedoch gibt es deutliche Anzeichen, 
dass diese Brüche zwischen Diskurs und Politik auf eine „doppelzüngige“ Po-
litik zurückgehen (vgl. auch Fischer 2020; Rosenberger/Schmid 2003: 

 
51  Die rechts-populistische Politik der FPÖ beschäftigt sich nur rudimentär mit 

Frauenpolitik und nur sehr selektiven mit Themen wie Familie (siehe z.B. Löffler 
2018; Schmid o.J.). Häufig sind diese Politiken anti-feministisch und sehen für die 
Frauen eine traditionelle (Familien-)Rolle vor; gleichzeitig wird ein Schwerpunkt 
auf Männerpolitik gelegt (siehe z.B. Mayrhofer 2006). 
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105f.52), die mit vereinfachenden, rassistischen Aussagen versucht, 
Mehrheiten zu organisieren, dabei allerdings Ziele verfolgen, die sich eventuell 
nicht an den Interessen dieser Wähler*innen orientieren53 und vielleicht auch 
gar nicht öffentlich benannt werden können bzw. sollen, da es sich um 
sogenannte „verbotene Ziele“ (s.a. Münch 2016: 50, 62; Yanow 1992) 
handelt.54  

Für den Fall Österreich weist Bonvalot (2017) darauf hin, dass Jörg Haider 
bereits in den 90er Jahren einen Sozialstaatsabbau gefordert hat (Haider 1994), 
sich jedoch trotz seiner neoliberalen Tendenz durch spezifische Erklärungs-
muster auszeichnete wie die Verhinderung von Zuwanderung, eine verspro-
chene Privilegierung der österreichischen Bevölkerung, eine pronatalistische 
Perspektive und insbesondere die Ausgrenzung verschiedener Bevölkerungs-
gruppen, angefangen bei Ausländer*innen, Asylsuchenden, aber auch von so 
bezeichneten „Sozialschmarotzern“ (Bonvalot 2017; s.a. Obinger/Tálos 2006; 
Tálos 2004; Rosenberger/Schmid 2003). Mit der ersten schwarz-blauen Regie-
rungskoalition wurden Arbeits(schutz)rechte eingeschränkt und Möglich-
keiten insbesondere ihrer gewerkschaftlichen Durchsetzung limitiert (Bonva-
lot 2017: 35). 

Bezüglich der Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher wur-
de oben (Kap. 5.2 und 5.3) bereits gezeigt, dass die Politik der schwarz-blauen 
Regierungen besonders die Interessen der Unternehmen fokussierte und be-

 
52  Rosenberger und Schmid schreiben über die Politik der ersten ÖVP-FPÖ-Regie-

rung: „Die Maßnahmen und die Diskurse über diese Maßnahmen fallen auseinan-
der“ (Rosenberger/Schmid 2003: 105) und „Die Ausrichtung der Armuts- und 
Ausgrenzungspolitik bringt das Auseinanderfallen von Maßnahmen und öffent-
lichem Diskurs sehr deutlich zum Ausdruck.“ (Rosenberger/Schmid 2003: 110). 

53  In Österreich ist diese Diskussion verbunden mit der Frage, ob der Ibiza-Skandal 
nur der sichtbare Eisberg einer Politik ist, die die Essenz der FPÖ ausmacht, ob 
genau das Gegenteil der Fall ist oder auf welche Weise beide Tendenzen miteinan-
der verschränkt sein könnten. Vergleichsweise wenig diskutiert wurde die Tat-
sache, dass es inkonsequent erscheinen könnte, dass ein dezidiert rassistisch und 
anti-elitär argumentierender, die Presse kritisierender, sich als „Saubermann“ dar-
stellender Vizekanzler mit einer russischen (!) Oligarchin (!) über die Übernahme 
eines Boulevard-Blattes (!) und offensichtlich illegale Spenden- und Tauschge-
schäfte verhandelt. Dazu gab es Stimmen, es könnte gewisse Wähler*innen geben, 
die sich gerade mit diesem Grenzen und Gesetze übertretenden Vorgehen identifi-
zieren könnten. Die nur kurze Zeit später publik gewordenen Enthüllungen über 
die Finanzierung seiner Wohnkosten durch von der Partei getragene Spesen schien 
in der Bevölkerung in höherem Maße als immoralisch gewertet zu werden. (Im 
Sinne des österreichischen Rechtes wird hier angefügt, dass die Unschuldsvermu-
tung gilt.) 

54  Unter anderem stellt sich bei der österreichischen Variante rechtspopulisti-
scher/extrem rechter Politik die Frage, ob die FPÖ nicht pragmatisch Unternehmen 
entgegengekommen ist, die sie als mögliche Finanzierungsquellen der eigenen Par-
tei im Blick hatte (siehe für solche Vorgänge in Ungarn und Polen: Becker 2023) 
bzw. hoffte, sich Vorteile im Rahmen von Privatisierungen (Schmidt 2018) bzw. 
durch Postenbesetzung in Großunternehmen zu sichern.  
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diente, dies jedoch öffentlich wenig diskutiert wurde. Dagegen wurde die 
Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik für asylsuchende Jugend-
liche in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, obwohl dies nur ca. 1.000 von 
ca. 100.000 Lehrlingen betraf (siehe Tab. 2). Wie bereits erwähnt, haben asyl-
suchende Jugendliche nach Absolvierung der Schulpflicht kaum Zugang zu 
Bildung und Weiterbildungsmöglichkeiten: Von der Ausbildungsgarantie und 
der Ausbildungsverpflichtung wurden sie ausgeschlossen. Der Zugang zu In-
tegrationsmaßnahmen wie Sprachkursen und Trainings, der unter Rot-Schwarz 
ausgebaut wurde, wurde 2018 wieder erschwert (Atzmüller/Knecht/Boden-
stein 2020). Durch die Abschaffung der Möglichkeit, eine Lehre in Mangel-
berufen zu absolvieren (siehe oben, Kap. 4.3), wurde die Ausgrenzungspolitik 
gegenüber jugendlichen Asylsuchenden 2018 verstärkt. Dieser Schritt folgte 
der Ankündigung im Regierungsprogramm: 

„Unserer Jugend sollen alle Chancen offenstehen. Unsere Kinder sollen zu 
mündigen, eigenverantwortlichen Bürgerinnen und Bürgern heranwach-
sen können. Ziel ist die Förderung ihrer Entwicklung als eigenständige 
Persönlichkeiten, um ein selbständiges Leben führen und ihre Potenziale 
und Talente optimal nutzen und entfalten zu können. Überaus wichtig ist, 
dass Jugendliche eine positive Zukunftsperspektive haben. Hier muss die 
Politik alles daransetzen, um dies zu gewährleisten.“ (ÖVP/FPÖ 2017: 
101) 

„Unserer Jugend“ und „Unsere Kinder“ kann hier als Ankündigung einer dis-
kriminierenden, ausgrenzenden Kinder- und Jugendpolitik gelesen werden: In 
diesem Fall wurde die Schere zwischen österreichischen Kindern und Jugend-
lichen, deren Privilegien ausgebaut wurden, und asylsuchenden Kindern und 
Jugendlichen, denen die genannten Chancen zunehmend vorenthalten werden, 
weiter geöffnet (vgl. Knecht/Bodenstein 2019). Die bewusste Marginali-
sierung übersteigt den „bloßen“ nativistischen Wohlfahrtschauvinismus, also 
eine Hintanstellung von Bevölkerungsgruppen anderer Nationen bei der Ver-
teilung von Wohlfahrtsleistungen (Atzmüller/Knecht/Bodenstein 2020; Atz-
müller 2022; Jørgensen/Thomsen 2016; s.a. Koning 2019; Keskinen 2016; 
Stubbs/Lendvai‐Bainton 2020), nicht nur auf diskursiver Ebene. Auch jenseits 
der Verteilung von (monetären) Leistungen wurden bewusst ausgrenzende 
Strategien eingesetzt. Führt die fehlende Integration zu Problemen, ist das im 
Zweifelsfall Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten (Sator 2018). 

Das Verbot, eine Lehre in einem Mangelberuf zu machen, wie auch die 
Pläne, gleichzeitig den Zugang von jugendlichen Drittstaatenangehörigen zu 
Lehrstellen in Mangelberufen durch die Erweiterung des Wirkungsbereichs 
der Rot-Weiß-Rot-Karte auf Lehrlinge auszudehnen (siehe ÖVP/FPÖ 2017; 
Szigetvari 2018a; Der Standard 2018c), kann als weiterer Aspekt einer klein-
teiligen Zuteilung von Rechten (und Pflichten) gelesen werden, die neue 
Unterschiede – hier zwischen Asylsuchenden und Angehörigen von Nicht-EU-
Ländern – und neue soziale Ungleichheit hervorbringt: Ein „Austausch“ der 
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asylsuchenden Lehrlinge auf Mangelberufs-Lehrstellen durch Drittstaatsange-
hörigen mit Rot-Weiß-Rot-Karte hätte zwar einen verbesserten Zugang der 
letzteren bedeutet, allerdings schließt der Aufenthalt in Österreich mit einer 
Rot-Weiß-Rot-Karte den Zugang zu Sozialleistungen wie der Mindestsiche-
rung kategorisch aus (s.a. Knecht/Bodenstein 2019). Auch durch solche Vor-
gänge werden weitere nach Rechten und Pflichten hierarchisierte Differenzie-
rungen zwischen verschiedenen Gruppierungen von Menschen produziert. 

Neben der Einschränkung der Möglichkeiten Bildungs- und Ausbildungs-
angebote zu nutzen, wurden auch andere Rechte der sozialen Grundsicherung 
gekürzt bzw. ausdifferenziert: Subsidiär schutzberechtigten Jugendlichen wie 
Erwachsenen wurden seit 2016 nur mehr Kernleistungen der Sozialhilfe ge-
währt, die das Niveau der Grundversorgung nicht übersteigen (Woltran 
2018).55 Menschen, die ein humanitäres Bleiberechts erhalten haben, bekamen 
den Status von Rot-Weiß-Rot-Karte-Besitzer*innen zugesprochen, mit der ein 
weitgehender Ausschluss von Sozialleistungen verbunden ist. Neben der ex-
pliziten Exklusion von asylsuchenden Jugendlichen aus dem Bildungs- und 
Ausbildungssystem wurde also ein System der vielstufigen, zeitlich befristeten 
bzw. vorläufigen Zuteilung von Rechten geschaffen, die Menschen in Schwebe 
und Unsicherheit hält. Die abgestufte Zuschreibung von Rechten kann als 
Hierarchisierung bezeichnet werden (siehe für Deutschland: Pichl 2017; s.a. 
Horvath 2014). Diese Hierarchisierung korrespondiert mit den gesellschaft-
lichen Ordnungs- und Hierarchievorstellungen extrem rechter Parteien. 

Aus ressourcentheoretischer Sicht stellt die Ausgrenzung aus dem Bil-
dungssystem wie auch die (damit einhergehende) Verwehrung von Anerken-
nung sowie von psychischen und sozialen Ressourcen (durch Ausschluss aus 
Schule, Betrieb etc.) einen gewichtigen Teil dieser Politiken dar. Es geht gar 
nicht nur um die Kürzung der Leistungen, sondern darum, zu verhindern, dass 
Menschen Ressourcen einsetzen und aufbauen können. Betrachtungen im Rah-
men der Ressourcentheorie verweisen somit auf einen spezifischen Zusam-
menhang zwischen Politiken der Zuteilung von Ressourcen und Politiken der 
Verwendung von Ressourcen. Dies wird besonders ersichtlich am Beispiel der 
gekürzten Mittel für Sprachkurse für Asylsuchende. Bezüglich der institutio-
nellen Umsetzung der Ausgrenzungspolitik zeigt sich allerdings auch, dass es 
nicht alleine um die Kategorie „Ausländer“ bzw. „Ausländerin“ geht, sondern 
dass viele Maßnahmen eher von einem Menschenverständnis gekennzeichnet 
sind, das rassistisch-ausgrenzende Motive mit einem nutzenorientierten Blick 
auf Menschen (z. B. Kourabas/Mecheril 2022: 15; Horvath 2014) verbindet: 
So wurde, wie bereits erwähnt, nicht nur diskutiert die Möglichkeit von asyl-
suchenden Jugendlichen eine Lehre in einem Mangelberufen zu absolvieren, 
abzuschaffen, sondern stattdessen in Betracht gezogen die Rot-Weiß-Rot-
Karte auf Jugendliche aus Drittstaaten zu erweitern. Die Anwesenheit von 

 
55  Einem Versuch, die Leistungen für diese befristeten Asylberechtigten zu kürzen, 

wurde vom EuGH widersprochen (Woltran 2018; Sußner 2018; EuGH 2018). 



86 

Menschen aus Drittstaaten gilt scheinbar als unproblematisch, soweit sie weit-
gehend entrechtet sind, denn Inhaber der Rot-Weiß-Rot-Karte müssen das 
Land am Ende der Beschäftigung wieder verlassen und haben so kaum Zugang 
zu Sozialleistungen. So wird also ein System gradueller Ausgrenzung instal-
liert, das im Sinne wirtschaftlicher Nutzenkalkulationen bzw. des Ausnützens 
von Menschen funktioniert. Im Rahmen dieses Kalküls wird auch die parallele 
Marginalisierung und Ausgrenzung bestimmter Gruppen von Inländer*innen, 
die weniger nützlich erscheinen, verständlich. 

5.4 Den Wohlfahrtsstaat „von unten“ denken 

Sozialpolitik wird oft verstanden als eine Instanz, die auf der Basis von Rech-
ten Interventionen zugunsten der (Grund-)Bedürfnisse der Bürger*innen 
durchführt. So hat Marshall (1992) die Entwicklung des Büger*innenstatus im 
(Wohlfahrts-)Staat als voranschreitende Ausweitung von bürgerlichen, politi-
schen und sozialen Rechten konzipiert. Und Kaufmann beschrieb Sozialpolitik 
als „staatlich induzierte Maßnahmen“ mit „bestimmbare[n] Wirkungen mit 
Bezug auf die ‚sozialen Verhältnisse‘“ (Kaufmann 2005, S. 86). Er unterschied 
vier Interventionsformen: erstens Maßnahmen zur Verbesserung des rechtli-
chen Status von Personen; zweitens Maßnahmen zur Verbesserung der Ein-
kommensverhältnisse, sogenannte ökonomische Interventionen; drittens Maß-
nahmen der Daseinsvorsorge, die die soziale Infrastruktur verbessern wie z.B. 
die Errichtung von Parks oder von sozialen Diensten, viertens pädagogische 
Maßnahmen, die die Handlungsfähigkeit und -bereitschaft von Personen ver-
bessern (Kaufmann 2005: Kap. 3.2).  

Der Umstand, dass Bildung und Bildungsmaßnahmen in der Sozialpolitik 
eine immer größere Rolle spielen, v.a. im Rahmen des Sozialinvestitions-
ansatzes, führt zu Verschiebungen: Die „Akkumulation von Humankapital“ 
erfordert die Mitwirkung der betroffenen Bürger*innen bzw. Klient*innen, sie 
kann nur in einem Akt der Ko-Produktion entstehen (z. B. Schwarze 2012: 
122f.). Sind die Politiker*innen in Bezug auf die Kooperation der Bürger*in-
nen misstrauisch, so versuchen sie, Mechanismen der Aktivierung, der Kon-
trolle oder des Zwangs einzuführen56 – und genau das geschah am Übergang 
der Ausbildungsgarantie zur Ausbildungsverpflichtung im Jahr 2017. Aber 
solche Maßnahmen könnten auch partizipativ gedacht werden und sich stärker 
an den Bedürfnissen und Interessen der Betroffenen orientieren.  

 
56  Dabei können verschiedene Modi unterschieden werden: erstens die Kopplungen 

von Leistungen an zusätzliche Vorbedingungen und „Bewährungsproben“ (Dörre 
et al. 2013), zweitens positive Anreizmechanismen (Zahlungen/Leistungen/Boni), 
drittens negative Anreizmechanismen (Abzüge), viertens Verbote ohne und mit 
Strafandrohung, fünftens mit Zwang durchgesetzte Vorschriften. 
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Die Perspektive „from below“ (Steinert/Pilgram 2003; Bareis/Wagner 
2015; Bareis 2020) kritisiert die Verdinglichung der Betroffenen durch die 
Verwaltung (und auch durch die Forschung) und fragt danach, wie kompetent 
die Betroffenen mit dieser Verdinglichung umgehen (Bareis/Cremer-Schäfer 
2013: 149), wie sehr sie Leistungen und Angebote für sich nutzbar machen und 
welche Hürden und Zumutungen es im Alltag dabei zu nehmen gilt (ebd.). 
Diese Perspektive fokussiert die Interaktionen von Betroffenen und staatlichen 
bzw. sozialen Einrichtungen und untersucht die Strategien und den Eigensinn 
der Betroffenen als Handelnde. Ressourcen, die der Alltagsbewältigung die-
nen, spielen in diesem Ansatz eine besondere Rolle. Soweit kann diese Per-
spektive an ressourcentheoretische Zugänge anschließen, die argumentieren, 
dass Ressourcen ihren Wert erst in Hinblick auf ihre Verwendung und die je 
verfolgten Ziele bekommen. Wenn einer Person der Einsatz von Ressourcen 
und ein Engagement vor dem Hintergrund eigener Ziele attraktiv erscheint, 
dann wird sie sich auch freiwillig dafür entscheiden. 

Es sind wiederum die Diskurse über den Missbrauch von Sozialleistungen 
und über die angeblich geringe Motivation der Jugendlichen, die der Idee, 
Maßnahmen in einem partizipativen Rahmen und auf freiwilliger Basis anzu-
bieten, gegenüber stehen, wie ein Interview des SocIEtY-Projekts mit einem 
leitenden Beamten aufzeigt: 

„Wie will man da zum Beispiel ein konkretes Projektdesign aufsetzen [...], ohne 
dass das Ganze aus dem Ruder läuft, dass man da die Beteiligung der Lehrlinge 
stärkt. Weil im Grunde genommen sind ja Verpflichtungen [also mit der Teilnahme 
an einer Qualifizierungsmaßnahme – Anmerkung: A.K.] verbunden, weil das ja 
kostet – und da gibt es eben diesen Widerspruch [mit der] Freiwilligkeit. [...] Wenn 
der eine Maßnahmenempfehlung kriegt, was man eh mit ihm abstimmt, und er sich 
weigert, dann kriegt er in der Regel beim AMS einen Zehner57, eine Bestrafung – 
Leistungsentzug! [...] Da kriegt der eine Leistungssperre. [...] Da kriegt er die DLU 
[= Hilfe zur Deckung des Lebensunterhalts] gesperrt, [...] wenn er sich weigert z.B. 
ein bestimmtes Beschäftigungsangebot [...] anzunehmen.“ (Interview des 
SocIEtY-Projekts, zit.n. Knecht/Atzmüller 2017: 251). 

Es scheint also so zu sein, dass ein größeres Vertrauen, seitens der Verwaltung, 
der Politik, der Fachkräfte und der Gesamtbevölkerung in „die Jugend“ nötig 
wäre, um stärker partizipative Projekte denkbar und möglich zu machen.  

Unabhängig davon, ob in der Praxis eher obrigkeitsstaatliche, aktivierende 
Maßnahmen oder partizipative, emanzipationsfördernde Maßnahmen umge-
setzt werden, führt der Wandel des Wohlfahrtsstaates dazu, dass eine Theorie 
der sozialstaatlichen Interventionen das Verhalten, Handeln und die Agency 
der Bevölkerung stärker in den Blick nehmen muss und eine Theorie der Bür-
ger*innen-Staat-Interaktionen im Rahmen einer Perspektive des „Wohlfahrts-

 
57  Gemeint ist §10 des österreichischen Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
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staats ‚von unten‘“ bzw. der Nutzer*innenorientierung weiterentwickelt wer-
den sollte.
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6 Auswirkungen des Wandels auf die Soziale Arbeit 
und die Jugendlichen  

Dieses Kapitel thematisiert die Auswirkungen des sozialpolitischen Wandels 
auf die Soziale Arbeit im Bereich der Beschäftigungsförderung benachteiligter 
Jugendlicher und auf die Jugendlichen selbst. Während Kapitel 6.1 Verände-
rungen im Rahmen einer sozialinvestiven Arbeitsmarktpolitik diskutiert, the-
matisiert Kapitel 6.2 die Auswirkungen rechts-populistischer Politik. Kapitel 
6.3 vertieft die Analyse der Auswirkungen auf die Jugendlichen und Kapitel 
6.4 fokussiert in diesem Rahmen auf (fehlende) Partizipationsmöglichkeiten 
im Bereich der Beschäftigungsförderung Jugendlicher. 

6.1 Veränderte Sozialpädagogik des Übergangs durch 
sozialinvestive Arbeitsmarktpolitik  

Die Einführung der Ausbildungsgarantie im Jahr 2007 brachte einen stetigen 
Ausbau der Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher mit sich. 
Dies führte zu einer Vielzahl von berufsfördernden Angeboten, statistisch be-
trachtet zu einer „guten ‚Versorgungslage‘ der Jugendlichen“ (Knecht 2014: 
228) und ist ein Faktor für die vergleichsweise niedrige Zahl an arbeitslosen 
Jugendlichen, frühen Schulabgänger*innen und NEETs. Dabei führten der 
Ausbau der überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) wie auch der Ausbau der 
Produktionsschulen bzw. des Programms Ausbildungsfit und des Jugend-
coachings zu einem relativen Bedeutungsgewinn der Beschäftigungsmaßnah-
men im Rahmen jugendpolitischer Interventionen. Im Vergleich zu der offenen 
Jugendarbeit – also der Jugendarbeit in Jugendzentren und Jugendtreffs und 
der aufsuchenden Jugendarbeit im öffentlichen Raum – sowie im Vergleich 
zur Schulsozialarbeit, wuchs der Bereich der Beschäftigungsförderung über-
proportional stark (ebd.; vgl. auch Tab. 3, Sp. 1). Angebote wie das Jugend-
coaching nehmen zwar für sich in Anspruch, eine umfassende persönliche Hil-
fe anzubieten, behandeln persönliche Probleme jedoch immer im Rahmen der 
Arbeitsmarktförderung und ihrer Zielsetzung (s.a. Sanduvac 2018). Angesichts 
der sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Ausrichtung der dargestell-
ten Maßnahmen zeigte sich, dass die Grenzen zwischen Jugendarbeit und Be-
schäftigungsförderung durch neu entwickelte Konzepte zunehmend ver-
schwammen und beide Bereiche enger miteinander verzahnt wurden (Knecht 
2014). Der Druck auf die offene Jugendarbeit – die zunehmend mit Jugend-
arbeitslosigkeit und der Verunsicherung des Übergangs von Schule in Beschäf-
tigung konfrontiert wurde (Krisch 2011: 507) –, arbeitsmarktbezogene The-
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men wie das Verfassen von Bewerbungsschreiben mit abzudecken, nahm zu 
(für Österreich: Knecht 2014; Knecht/Atzmüller 2017: S. 243; für Europa: 
Europäische Kommission 2015). Sozialpädagogische (Freizeit-) Angebote 
wurden quasi aktiviert, um die Jugendlichen dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt zuzuführen. Für die offene Jugendarbeit, die sich „parteilich“ an der Sei-
te der Jugendlichen sieht und an der Entfaltung und Stärkung der Jugendlichen 
arbeitet, stellt diese neue Rolle (Krisch 2011) und Orientierung jedoch eine 
Irritation dar (ebd.; Oehme/Beran/Krisch 2007).58 Hier könnte von einer Kolo-
nialisierung der Jugendarbeit gesprochen werden. Positiv berichtet wurde 
allerdings auch von einem verbesserten Austausch zwischen der offenen Ju-
gendarbeit und Institutionen der Arbeitsmarktförderung durch den die Sicht-
weisen und das Verständnis der offenen Jugendarbeit in die Arbeitsverwaltung 
vermittelt werden konnten (Knecht 2014: 227).  

Für die Jugendlichen stellt der Zugang zu den Maßnahmen eine Bildungs-
ressource dar, die gewissermaßen an ein „Gegengeschäft“ gekoppelt ist. Den 
Jugendlichen wird die Integration in die Gesellschaft über den Erfolg auf den 
Arbeitsmärkten versprochen – sofern sie bestimmte Verhaltensweisen und 
Orientierungen annehmen (u.a. die Erfüllung der Ausbildungspflicht), die als 
rational, reif und erwachsen verstanden werden (Atzmüller/Knecht 2017a). 
Dabei umfasst die Ausbildungspflicht aktivierende und punitive Anteile. Es 
haben sich die Zwangskontexte (s.a. Kähler/Zobrist 2013; Gehrmann/Müller 
2010) verstärkt, wobei die Ausbildungspflicht für die Schüler*innen der höhe-
ren Schulen wenig Auswirkungen hat, benachteiligte Jugendliche jedoch in be-
sonderem Maße trifft („Dualisierung“) (s.a. Sting/Knecht 2022). Die Anrufun-
gen (Althusser 1977) und Maßnahmen folgen nicht dem Prinzip des „unter-
nehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007), das Selbstoptimierung und Selbst-
disziplinierung voraussetzt und dem sich eher Absolvent*innen höherer Schu-
len ausgesetzt sehen (ebd.; Knecht/Atzmüller 2017: 247), wo die Förderung 
ihrer „Talente“ (vgl. Peter 2018) im Vordergrund steht, sondern sie ent-

 
58  Es sind allerdings auch die Fachkräfte, die in Kontakt mit den Jugendlichen sind, 

die Gegenstimmen äußern und z.B. den Sinn von zunehmender Verpflichtung und 
Aktivierung – aber auch des Übergangsmanagements überhaupt – hinterfragen: 
„Das ist ja auch ein bisschen meine Kritik [...] an diesem Übergangsmanagement. 
Das man eigentlich nicht mehr fragt, was ist jetzt das eigentlich, was Jugendliche 
wollen: Wollen die das? Wollen sie so eine Form der Ausbildung haben? Ist es 
nicht auch ein Zeichen, dass [...] die Anzahl derer, die die Lehre im ersten Lehrjahr 
abbrechen, ja total hoch ist. [...] Das macht weder Spaß noch kriegst du Anerken-
nung. [...] Und von daher könnte man [...] ketzerisch schon sagen, dass dieses 
Übergangsmanagement sehr stark versucht, mit sozialpädagogischen Mitteln und 
Griffen Jugendliche dazu zu bringen, Ausbildungen anzustreben und selbst zu sa-
gen: ‚Ja, ich strebe diese Ausbildung selbst an.‘ Aber ob es das ist, was Jugendliche 
anspricht, das kann man bezweifeln.“ (Interview des Society-Projekts, zit.n. 
Knecht 2016: 854) 
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sprechen einer aktivierenden Logik des Forderns und Förderns und stellen so-
mit eine Form von Aktivierungspolitik dar.  

Anhand des Beispiels des Jugendcoachings, das offiziell als freiwilliges 
Angebot gilt (Sozialministeriumservice 2021), aber im Rahmen der Aus-
bildungspflicht für Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in 
Ausbildung sein können, als Nachweis des Bemüht- und Aktiv-Seins dient, 
kann gezeigt werden, wie auch freiwillige Beratungsangebote Teil eines Akti-
vierungs- und Bestrafungssystems werden können. Die Leitlinie, dass Be-
ratung freiwillig, ergebnisoffen und verschwiegen sein soll (Schubert/Rohr/ 
Zwicker-Pelzer 2019: 15, 209f.), wird dabei nicht mehr erfüllt. Allerdings fin-
den die punitiven Mechanismen zum größeren Teil nicht in der konkreten Zu-
sammenarbeit der Fachkräfte und der Jugendlichen statt, sondern sind ausge-
lagert. So wird die Ausbildungspflicht von eigenen regionalen „Koordi-
nierungsstellen Ausbildung bis 18“ administriert. Wenn diese Stellen Jugend-
liche identifiziert haben, die nicht in Ausbildung oder Betreuung sind, beauf-
tragen sie zwar die Organisationen, die das Jugendcoaching durchführen, mit 
der Kontaktaufnahme und der Betreuung. Die bei vermutetem fehlenden 
Kooperationswillen verhängten Strafen, werden jedoch über die Koordi-
nierungsstellen und die Verwaltung vermittelt. Dies entlastet zumindest das 
Verhältnis der Jugendcoaches zu ihren Klient*innen und gibt ihnen die 
Chance, zu versuchen, das Paradox einer scheinbaren Handlungsfreiheit inner-
halb eines Zwangskontextes herzustellen. Dennoch finden diese Beratungen 
immer unter dem Damoklesschwert der Bestrafung statt. Daher kann der zu-
nehmend aktivierende, punitive und kontrollierende Charakter der sozialstaat-
lichen Interventionen (wie auch die diskriminierenden Diskurse, die die 
Grundlage ihrer Einführung darstellen) eine vertrauensvolle, anerkennende 
Zusammenarbeit behindern. Maier (2013) zeigt anhand einer deutschen Unter-
suchung, welche große Bedeutung die zumindest partielle Freiwilligkeit für die 
Jugendlichen hat, die oft schwierige Erfahrungen mit dem Zwangssystem 
Schule gemacht haben (s.a. Knecht 2014: 224f.). 

Im Endeffekt ist es für die Situation der Jugendlichen unerheblich, welche 
Problembeschreibungen bei den Argumentationen zur Einführung der Aus-
bildungspflicht eine zentrale Rolle spielten – psychische Probleme, Fachkräf-
temangel oder langfristige Sicherung des Hilfeangebots –, für sie sind die 
ressourcenzuteilenden Angebote mit verschiedenen Verpflichtungen und einer 
Strafandrohung verknüpft. Anstatt die Adoleszenz im Sinne des jugendlichen 
Moratoriums als Phase des Experimentierens, des Selbstausdrucks und des 
Protests zu betrachten, wird sie als Übergangsphase konstruiert, in der die Ent-
wicklung marktfähiger Fähigkeiten und die reibungslose Integration in die 
Arbeitswelt im Vordergrund stehen und das Verständnis dieser Lebensphase 
als Phase der Latenz, des Experimentierens und der Nonkonformität unter-
laufen (siehe Sting/Knecht 2022; Knecht/Atzmüller 2019). Die Ausrichtung 
der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Aktivitäten auf zukünftige 
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Beschäftigungsfähigkeit und Humankapitalbildung durch eine Verschiebung 
hin zu Aktivierungspolitik und Berufsbildung führte dazu, dass staatliche und 
parastaatliche Institutionen einen breiteren Zugriff auf die Kinder und Jugend-
lichen und deren Subjektivität haben (s.a. Atzmüller/Décieux/Knecht 2019). 
Neben den Jugendlichen betrifft dies bereits die Kinder in Krippe und Kinder-
garten. 

Die beruflichen Trainingsmaßnahmen wurden dabei so konzipiert, dass sie 
offiziell die berufsbezogenen und insbesondere handwerklichen Fertigkeiten 
trainieren sollen, dass sie jedoch einem „heimlichen Lehrplan“ (Hoff/Lappe/ 
Lempert 1982: 530) folgen, in dem es darum geht, bestimmte Frustrationen 
auszuhalten, ohne die Lehrstelle aufzugeben (siehe z.B. Zitat des SocIEtY-
Projekts in Knecht/Atzmüller 2017: 247). Letztendlich geht es (auch) darum, 
zu lernen, die Anforderungen auf flexibilisierten und prekarisierten Arbeits-
märkten in untergeordneter Position zu bewältigen. 

Aus Sicht von Ressourcenorientierung und -theorie zeigt sich, dass im 
Rahmen des Umbaus eines versorgenden zu einem sozialinvestiven und akti-
vierenden Sozialstaates die Betrachtung des ressourcenzuteilenden Staates er-
gänzt werden muss durch eine Analyse der an die Inanspruchnahme von Leis-
tungen und Diensten geknüpften Vorbedingungen, also der Konditionalisie-
rung. Sozialstaatliche Leistungen werden zu einem „Geschäft“ sehr ungleicher 
Partner*innen, denn im Verhältnis Staat – Bürger*in ist es der Staat, der die 
Bedingungen festlegt. Abgeschlossene „Vereinbarungen“ und „Verträge“, die 
insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktintegration immer üblicher werden 
(z.B. die deutsche „Eingliederungsvereinbarung“ oder die österreichische „Be-
treuungsvereinbarung“ oder „Integrationsvereinbarung“), täuschen bereits be-
grifflich über das Machtungleichgewicht dieser Beziehungen hinweg, da sie 
keinesfalls einer üblichen Kund*innen-Beziehung entsprechen.  

6.2 Die Quasi-Pädagogik des Marktes und rechts-
populistische Ausgrenzungspolitik  

Während die rot-schwarze Koalition auf die Unterstützung der Jugendlichen 
und die Kanalisierung ihrer Lebensläufe setzte, kann die Politik der schwarz-
blauen Koalitionäre als Versuch gesehen werden, die Jugendlichen stärker dem 
Markt auszusetzen, der dann – in Form erhöhter Zwänge – eine quasi-pädago-
gische Funktion übernehmen soll. Der Betrieb wird dabei zum primären Lern-
ort (Dehnbostel 2020; Gonon 2002). 

Bereits während der ersten Koalition wurde eine Politik der Lehrstellen-
subvention, der Vergünstigungen und der Flexibilisierung der Lohnarbeit in 
größerem Umfang etabliert (Kap. 4.1). Nach 2017 ging die Politik der Subven-
tionierung der Lehrstellen einher mit einer Kürzung der Bezahlung in der 
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überbetrieblichen Ausbildung, außerdem mit dem Zwang, sich permanent auf 
betriebliche Lehrstellen zu bewerben, mit Sanktionierung durch Streichung der 
„Deckung des Lebensunterhaltes“ oder des Arbeitslosengeldes sowie mit einer 
Reduktion der Mittel für die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Diese Poli-
tik der Zurückdrängung und des Verweisens auf die nicht ausreichenden Lehr-
stellen drängt die Jugendlichen durch erhöhten Druck in eventuell auch unge-
eignete oder unattraktive Lehrstellen. Höherer Druck ersetzt dann gewisser-
maßen pädagogische Interventionen. „Markt“ und Betrieb werden, in Kombi-
nation mit dem Druck angedrohter Sanktionen, selbst zu quasi-pädagogischen 
Institutionen. Dies schließt eng an die Ideen der neoliberalen (Vor-)Denker an, 
die die Marktwirtschaft als Rahmen einer Gesellschaft sehen, in der der Staat 
nicht verschwindet, sondern – auf andere Art und Weise – präsent bleibt: „Der 
Staat entwickelt sich dabei keineswegs zu einem ‚schwachen Minimalstaat‘, 
sondern bleibt ein ‚starker Staat‘.“ (Hammerschmidt 2014: 329f; Götsch/Kessl 
2017: 183; vgl. Foucault 2004). Der Markt soll dabei bestimmte geforderte 
Verhaltensweisen in der Bevölkerung induzieren. Die Vorgehenswiese der 
blau-schwarzen Koalition entspricht damit auch den Sichtweisen der 
Analytiker*innen und Kritiker*innen des Neoliberalismus, die sein Wesen im 
Rahmen neo-sozialer Gouvernementalität als Veränderung der Herrschafts-
form beschreiben (Kessl/Otto 2002; 2003; Lessenich 2009: 166, 2008: 14, 84f; 
Lutz 2010; Ziegler 2009). 

Anders wirkt die Politik auf asylsuchende Jugendliche. Hier versucht die 
Politik gerade keine Integration über den Markt herzustellen. Die Jugendlichen 
unterliegen zwar auch Vorgaben, wie den Pflichten des Integrationsgesetzes 
und des Integrationsjahrgesetzes (z.B. Erlernen der Sprache, „kulturelle An-
passung“), der Reduktion der Sozialhilfe bei mangelnden Deutschkenntnissen, 
den Anreizen durch ehrenamtliche, gering entlohnte Arbeit, um die Aussichten 
im Asylverfahren zu verbessern. Bei abgelehntem Antrag können sie der Re-
sidenzpflicht, der Androhung von Beugehaft oder der Abschiebung ausgesetzt 
sein (Österreichischer Nationalrat 2017b). Diese Maßnahmen dienen aber 
offensichtlich nicht der Integration, sondern in erster Linie der Gängelung und 
Abschreckung – auch von anderen potentiellen Asylsuchenden (siehe z.B. 
Borrelli/Bochsler 2020; Lindberg 2020). Dass diese Art der Politik gar nicht 
an Integration interessiert ist, wurde auch durch die Kürzung der Mittel für die 
Maßnahmen des Integrationsgesetzes ab 2018 sichtbar. 

Dementsprechend stellt die Soziale Arbeit mit jugendlichen Asylsuchen-
den eine Extremform einer „exklusions-verwaltenden Sozialarbeit“ dar (zum 
Begriff: Bommes/Scherr 1996; zur Situation in Österreich: Stemberger/Katsi-
velaris/Zirkowitsch 2014; zur Situation in Deutschland: Muy 2018): Sozial-
arbeiter*innen dieses Bereichs arbeiten in einem Umfeld, in dem die Integra-
tion und Inklusion ihrer Klient*innen behindert statt gefördert wird. Die Tages-
sätze in der Unterbringung von unbegleiteten asylsuchenden Jugendlichen 
(UMF) sind in Österreich rechtswidrig niedriger als für österreichische Kinder 
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(Österreichischer Nationalrat 2020b). Bereits vor 2015 fragten Stemberger und 
Kollegen, wie die Soziale Arbeit in diesem Kontext überhaupt die „Teilhabe-
möglichkeiten an der Gesellschaft und ihre persönlichen Entfaltungsmöglich-
keiten nachhaltig erweitern“ (Stemberger/Katsivelaris/Zirkowitsch 2014: 37) 
kann. Unter den gegebenen Bedingungen erscheine „die praktische Umsetzung 
dieses Ziels als ein Idealzustand, an dem man sich zwar orientiert, der aber 
nicht zu erreichen ist. Die geringen Mittel, die von der Grundversorgung zur 
Verfügung gestellt werden, reichen nicht aus, um einem berufsethisch geleite-
ten Auftrag nachzukommen“ (ebd.). Weitere Berichte (Wagner 2020; Schmid-
hofer 2013) und Skandale (Der Standard 2022) weisen – neben dem Problem 
des eingeschränkten Arbeitsmarktzugangs – auf anhaltende nicht-kindgerechte 
und nicht-jugendgerechte Verhältnisse im Rahmen des Asylverfahrens sowie 
in Lagern hin, die auch Kinderrechten widersprechen (Kindeswohl-Kommis-
sion 2021; Drljic/Holzer 2017; Freller 2022). 

Während also die Jugendlichen durch die Einflüsse einer aktivierenden 
Sozialinvestitionspolitik eher in einem arbeitsmarktpolitischen Setting betreut 
und beraten werden, stärkte die Politik der ÖVP-FPÖ-Koalition Markt und Be-
trieb als quasi-pädagogischen Rahmen. Die Politik für asylsuchende Jugend-
liche, die in erster Linie der Abschreckung dienen soll, führt dagegen zu einer 
finanziell unterausgestatteten Mangel-Verwaltung. Für die asylsuchenden Ju-
gendlichen, die vom Arbeitsmarkt fern gehalten werden, führt diese Art der 
„verwahrenden Sozialpädagogik und Sozialarbeit“ zu einer generellen Per-
spektivlosigkeit, in der eine berufliche Orientierung und berufliches Lernen 
kaum möglich sind und der Alltag aus Warten besteht (Bodenstein/Knecht 
2017; Knecht/Bodenstein 2019). 

Für die Fachkräfte ist pädagogisches Arbeiten im Rahmen einer finanziell 
unterausgestatteten Mangel-Verwaltung kaum mehr möglich (Stemberger/ 
Katsivelaris/Zirkowitsch 2014). Damit kann auch kaum mehr Ressourcen-
orientierung als Haltung und Methode gelebt werden, die gleichermaßen von 
einem fachlichen Vorgehen im Kontakt mit Jugendlichen und Kindern abhän-
gig ist wie auch von einem angemessenen organisatorischen Umfeld, das selbst 
ausreichend Ressourcen benötigt.  

6.3 Diskriminierung und fehlende Anerkennung als Problem 
der Jugendlichen und Thema der Sozialen Arbeit 

Im dritten Kapitel wurde gezeigt, dass sich die pathologisierende Defizit-
orientierung der Fachkräfte teilweise mit den Bildern von unmotivierten Ju-
gendlichen und defizitären Eltern des öffentlichen Diskurses überschneidet. 
Während diese Vorstellungen über die Jugendlichen sehr präsent sind, wird in 
der Öffentlichkeit – und auch in der Fachöffentlichkeit – kaum diskutiert, dass 



 

  95 

verschiedene Gruppen von benachteiligten Jugendlichen Diskriminierungs-
erfahrungen ausgesetzt sind, die einen großen Einfluss auf die Jugendlichen 
selbst sowie auf ihre Motivation und Selbstwirksamkeitswahrnehmung haben 
können. 

Solche Diskriminierungserfahrungen machen die Jugendlichen in der 
Schule (Bauer/Kainz 2007; IDB 2016–2019; Wellgraf 2018)59, in Beratungs-
settings (AG Jugendforschung 2018), auf dem Ausbildungsmarkt (Knecht 
2014: 231; AG Jugendforschung 2018)60 und in der Öffentlichkeit (ZARA 
2000–2010). Vor allem Schüler*innen mit Migrationshintergrund berichten 
von individuellen Diskriminierungserfahrungen wie Beleidigungen. Be-
schwerden bleiben jedoch meist ohne Konsequenzen (ORF 2021). Erst seit 
kurzem gibt es für den Bereich Schule einen regelmäßig erscheinenden Dis-
kriminierungsbericht (IDB 2016–2019). Auch auf dem Ausbildungsmarkt 
werden Jugendliche diskriminiert: So berichten Jugendcoaches von Firmen, 
die prinzipiell keine ausländischen Lehrstellenbewerber*innen einstellen wür-
den (AG Jugendforschung 2018; s.a. Biffl/Skrivanek 2014; Kapeller/Stiftinger 
2014). Dennoch werden die Probleme der Jugendlichen bei der Lehrstellen-
suche dann eher beim individuellen Versagen der Jugendlichen verortet (s.a. 
Stajić/Gächter 2012). 

Für die Jugendlichen kommt erschwerend hinzu, dass auch wohlwollende 
Fachkräfte teilweise dazu neigen, die von Jugendlichen berichteten Erlebnisse 
hinsichtlich ihren Konsequenzen für die Betroffenen nicht ernst (genug) zu 
nehmen (s.a. Kourabas/Mecheril 2022: 17). Dass manche Fachkräfte ihr eige-
nes Verhalten bezüglich Diskriminierung und Stigmatisierung nur wenig re-
flektieren, zeigt sich auch an Aussagen von Jugendcoaches: In den Interviews 
führten sie aus, dass sie die Inanspruchnahme des Jugendcoachings für nicht 
stigmatisierend hielten, doch auf Nachfrage erklärten sie, dass sie die Jugend-
lichen zu deren Schutz vor Reaktionen von Mitschüler*innen nicht aus dem 
Unterricht holen bzw. Termine lieber am Nachmittag ausmachen würden (AG 
Jugendforschung 2018).  

Eine besondere Form der institutionellen Diskriminierung stellt die Förde-
rung von Mädchen in Lehrberufen mit geringem Frauenanteil dar. Unterneh-
men bekommen 400 € pro Monat, wenn sie Mädchen in Lehrberufen mit gerin-
gem Frauenanteil anstellen. Dies stellt eine affirmative action bzw. „positive 
Diskriminierung“ dar, die eine Benachteiligung ausgleichen soll. Ein Argu-
ment für diese Ausgestaltung könnte die (diskriminierend?) Vermutung sein, 
dass Mädchen in diesen Berufen weniger effektiv sein würden. Die Maßnahme 
könnte aber auch mit der Absicht eingeführt worden sein, proaktiv dis-
kriminierenden Vorstellungen von Lehrstellenanbieter*innen entgegenzu-

 
59  Siehe zu Deutschland: Lehmkuhl/Schmidt/Schöler 2013 oder Wellgraf 2014, 2018; 

zur Schweiz: Haenni Hoti 2015 
60  Siehe zu Migrant*innen in Deutschland: Scherr/Janz/Müller 2015; zu Migrant*in-

nen in der Schweiz: Imdorf 2010, 2017. 
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steuern. (Ihre Vorurteile würden dadurch also belohnt.) Denkbar ist auch, dass 
Lehrstellenanbieter*innen interessierte Mädchen dazu überreden, eine solche 
Stelle anzunehmen, in der Hoffnung, die Förderungen lukrieren zu können. 
Die Wirtschaftskammer Österreich sieht die Aufgabe dieser Förderung tat-
sächlich darin, „bestimmte[n] benachteiligte[n] Personengruppen ein Lehr-
verhältnis zu ermöglichen“ (WKO 2022b). „Damit soll die [sic!] geschlechts-
spezifischen Teilung des Lehrstellenmarktes entgegen gewirkt [sic!] werden.“ 
(WKO 2022a) Letztendlich könnte diese Art der Förderung auch den Effekt 
haben, dass die Lehrstellenanbieter*innen durch die Existenz dieser Förderung 
in ihren Vorurteilen bestätigt werden. Es ist auch zu fragen, ob nicht der ge-
wünschte Lenkungseffekt größer wäre, wenn die weiblichen Lehrlinge 400 € 
pro Monat erhalten würden, wenn sie eine Lehrstelle in einem Beruf wählen, 
der als typisch männlich eingestuft wird, oder wenn Fördermaßnahmen finan-
ziert würden, um Vorurteile abzubauen. 

Jugendliche, die z.B. aufgrund ihres Bildungs- oder Migrationshintergrun-
des diskriminiert werden, sind permanent gefordert, sich gegenüber diesen An-
rufungen bezüglich ihrer angeblich geringen Fähigkeiten zu verhalten (s.a. 
Wellgraf 2014). Jürgen Link hat den Begriff disponierte Subjektivität einge-
führt, um solche spezifischen Subjektivierungen zu beschreiben (Link 2007: 
224). Damit wird die Entstehung der Identität eines Menschen bezeichnet, über 
den von außen bestimmt wird (s.a. Knecht 2010: 185 und Bührmann/Schneider 
2008: 68f.). Untersuchungen zu Hauptschüler*innen und Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund zeigen die Funktionsweise von zum Teil sehr subtilen 
Ausschlussmechanismen wie z.B. versagte Anerkennung, das Vorenthalten 
von Unterstützung und Aufmunterung, vorenthaltene soziale Zugehörigkeiten 
und Beschämungen (Herwartz-Emden et al. 2008: 34; Juhasz/Mey 2003; 
Wellgraf 2014). Der Blick der Jugendlichen auf sich selbst ist abhängig davon, 
wie sie von der Gesellschaft gesehen werden bzw. welche Vermutungen sie 
darüber haben (s.a. Fanon 1985; Hall 1996): Wellgraf zeigt in seinen Studien 
zu Hauptschüler*innen an Brennpunktschulen in Deutschland, wie die Darstel-
lung dieser Schüler*innen dieser Schulen in den Medien auf diese zurückwirkt. 
Sie werden dadurch vor eine besondere Aufgabe der Identitätsbewältigung ge-
stellt – nämlich Schüler*in einer in den Medien stehen Brennpunktschule zu 
sein (Wellgraf 2014; 2018). Vor diesem Hintergrund wird klar, dass auch in 
Österreich die problematischen Zuschreibungen von pädagogischen Fach-
kräften in Schulen, in den Angeboten der Beschäftigungsförderung sowie in 
den Medien, die Jugendlichen nachhaltig beeinflussen können, auch wenn da-
zu in Österreich wenig empirische Studien existieren (Schönherr et al. 2019). 

In seiner Person anerkannt zu werden, stellt ein grundlegendes Bedürfnis 
des Menschen dar (Honneth 1992; Pregel 2013: 30; s.a. Knecht 2016: 850). 
Gerade für Jugendliche, bei denen das Selbstbild noch nicht so gefestigt ist wie 
bei Erwachsenen, stellt Anerkennung ihrer Person und ihrer Wünsche (z.B. 
Berufswünsche) durch Lehrer*innen und andere Bezugspersonen eine wich-
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tige Dimension für ihre persönliche Entwicklung dar (vgl. Andresen 2010: 
508; Preite 2019). Die Anerkennung der Person wie auch die Berücksichtigung 
ihrer individuellen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse stellen auch aus Sicht 
der Jugendlichen eine Bedingung für hilfreiche Interventionen dar. So arbeitet 
Gaupp (2013) heraus, dass die Unterstützung von den Jugendlichen nur unter 
diesen Bedingungen als hilfreich empfunden werden kann (s.a. Knecht 2016: 
851). 

Im Rahmen der Ressourcenperspektive stellt Anerkennung keine indivi-
duelle Ressource dar, sondern einen interpersonellen bzw. relationalen Aspekt 
der Entstehung psychischer Ressourcen (Schubert/Knecht 2012, 15) wie z.B. 
der Entwicklung von Motivation und Selbstwirksamkeit. Knecht (2016) zeigt 
die Bedeutung der Selbstwirksamkeit während des Einstiegs in eine Aus-
bildung auf und weist darauf hin, dass Motivation in mehr oder weniger bestä-
tigenden Lebensumständen entsteht und volatil ist. (Geringe) Motivation sollte 
daher auch nicht als Eigenschaft einer Person verstanden werden, sondern als 
Ressource, die sich aus persönlichen Kontakten ergibt wie auch aus Zuschrei-
bungen, z.B. Mitglied einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe zu sein 
(Lehmkuhl/Schmidt/Schöler 2013; Wellgraf 2014). Solche Ressourcen wer-
den zu verschiedenen Zeitpunkten bzw. Lebensphasen unterschiedlich ent-
wickelt und stehen in unterschiedlichem Maße zur Verfügung.  

Wenn manche Ansätze der Ressourcenaktivierung davon auszugehen 
scheinen, dass notwendige Ressourcen vorhanden sind, jedoch nicht (ausrei-
chend) genutzt werden und nur aktiviert werden müssten, so sollte sich res-
sourcentheoretisches und (methodisches) ressourcenorientiertes Handeln dar-
über bewusst sein, dass fehlende Ressourcen wie Motivation oder Selbstwirk-
samkeit auch aus einer gesellschaftlichen Blockierung externer Ressourcen 
entstehen können: durch fehlende Anerkennung von Arbeitsabschlüssen, 
fehlende Arbeitserlaubnisse, fehlende Zugängen über etablierte Netzwerke 
oder Ausschluss bei der Vergabe von Stellen. Bezüglich einer Weiterentwick-
lung der Ressourcentheorie muss dementsprechend – auch in Anschluss an 
Finis Siegler (2018) – die Ebene der Interaktion stärker berücksichtigt werden, 
die für die Kommunikation zwischen und Ko-Produktion von Sozialarbei-
ter*in/Sozialpädagog*in und Klient*in steht (siehe auch Abb. 1, S. 28). Hier 
finden – im Rahmen der street-level bureaucracy – Interaktionen statt, die eher 
obrigkeitsstaatlich-paternalistisch oder eher „auf Augenhöhe“ stattfinden 
können, die frustrierend oder stärkend sein können, mehr oder weniger Wider-
stand hervorrufen und/oder positive Entwicklungen fördern können. Im Rah-
men von konkreter Unterstützung in der Praxis wäre Hilfe vonnöten, die die 
empowernden Perspektiven der Antidiskriminierungspädagogik oder von so-
cial-justice trainings einbringt, z.B. indem Diskriminierung, Stigmatisierung 
und ggf. auch Themen wie Solidarität diskutiert werden.61 

 
61  S.a. die österreichische Themen-Website: Am Rand 2022 
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6.4 Mangelnde Partizipationsmöglichkeiten und die Idee 
einer politischen Berufsbildung 

Zur Diskussion der Rahmenbedingungen von sozialpädagogischer und sozial-
arbeiterischer Tätigkeit gehört auch die Frage, welche Partizipations- bzw. 
Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche vorgesehen werden, unter an-
derem weil solche Möglichkeiten häufig im Rahmen sozialer Projekte geschaf-
fen werden. Dabei zeigt sich, dass sich das Ausmaß der gewährten Partizi-
pationsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Sozialpädagogik und 
der Sozialen Arbeit unterscheidet: In den im Rahmen des SocIEtY-Projektes 
durchgeführten Befragungen (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014) wurde von 
Seiten der offenen Jugendarbeit angeführt, dass Jugendliche bei verschiedenen 
Aktivitäten der Jugendzentren selbst mitbestimmen bzw. diese mitgestalten 
können und dass sie an Entscheidungen von Bezirken oder Gemeinden durch 
sogenannte Jugendparlamente oder Jugendräte teilhaben können (Knecht 
2014: 232; s.a. Hellein/Sturm/Hochreiter 2014). Solche Projekte wurden bei-
spielsweise in Wien von den Jugendzentren organisiert und in anderen Ge-
meinden von Jugendmoderator*innen begleitet (z.B. Verein Wiener Jugend-
zentren 2008; s.a. Heimgartner 2009: 70ff.) Jugendlichen sollte und soll durch 
solche Projekte die Chance gegeben werden, sich auf gemeinsame relevante 
Themen zu einigen, sich eine Meinung zu bilden und zu lernen diese zu ver-
treten (Knecht/Kuchler/Atzmüller 2014). Mit derartigen Projekten setzen die 
jeweils zuständigen Ministerien die EU-Jugendstrategie (2010–2018 und 
2019–2027) um (Bundeskanzleramt 2021), die die Teilhabe und Teilnahme 
von Jugendlichen fördern sollen. In den öffentlichen Medien werden Jugend-
liche ja häufig als politikmüde und uninteressiert dargestellt, obwohl Unter-
suchungen zeigen, dass das zwar teilweise für das Interesse und die Teilnahme 
an offiziellen Wahlen gilt, aber nicht als allgemeines fehlendes politisches In-
teresse verstanden werden darf (Zimmermann 2010: 195). Insbesondere Pro-
jekte, in denen Jugendliche erleben, dass Engagement Sinn macht und ernst 
genommen wird, motivieren sie, sich weiter zu engagieren (ebd.). 

Anders als in den geschilderten Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen 
der (offenen) Jugendarbeit erweisen sich die Mitbestimmungs- und Kontroll-
möglichkeiten für Jugendliche im Arbeitsmarktkontext als sehr begrenzt:62 Mit 
der Nähe zu dem Bereich Ausbildung und Arbeit schwinden die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten (für Österreich: Knecht 2014; für Deutschland: Walther 
2006). Zwar dient die österreichische Institution der Jugendvertrauensräte 
(siehe oben) der Mitbestimmung in den Betrieben und – parallel geführt – in 
der überbetrieblichen Ausbildung. Und tatsächlich zeigt sich, dass die Zufrie-
denheit in Betrieben höher ist, in denen ein Jugendvertrauensrat etabliert wurde 

 
62  Siehe zu einem deutschen Beispiel: Enggruber/Fehlau 2021 
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(Lachmayr/Mayerl 2019: 10). Dennoch müssen die Partizipationsmöglichkei-
ten von Jugendlichen im arbeitsmarktnahen Bereich eher als gering eingestuft 
werden. Das zeigt sich unter anderem darin, dass die Jugendlichen in keiner 
Weise mitbestimmen können, in welchen Berufen in der überbetrieblichen 
Ausbildung ausgebildet wird; dies wird von den Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretungen als Sozialpartner bestimmt. Die österreichische Bundes-
jugendvertretung wird dabei nicht einbezogen, obwohl sie formal den Status 
eines Sozialpartners hat (Zimmermann 2010: 194). Auch gibt es in den Quali-
fikationsmaßnahmen, die von jenen Jugendlichen in Anspruch genommen 
werden, die Schwierigkeiten haben, eine Lehrstelle zu finden und keine wei-
terführende Schule besuchen, meist nicht einmal Mitbestimmungsstrukturen in 
Form von Klassen-/Kurssprecher*innen oder ähnlichem. Einzig beim AMS 
gibt es eine Beschwerdestelle, die jedoch Jugendliche kaum kennen (Knecht 
2014: 232). In einem Interview wies ein*e Angehörige*r des AMS auf 
Evaluationen im Rahmen eines „Client Monitoring Systems“ hin, die teilweise 
durch externe Marktforschungsinstitute durchgeführt wurden. Sie führte auch 
an, dass in Wien Fokusgruppen angedacht worden waren. Solche Gruppen 
bedeuten jedoch nur, dass anstelle von Mitgestaltungsmöglichkeiten typische 
Feedbackmechanismen der Qualitätssicherung implementiert werden (ebd.). 
Bei Evaluationen von Maßnahmen mittels Fokusgruppen oder Fragebögen 
können zwar Meinungen geäußert und negative Erfahrungen gemeldet werden 
– im Unterschied zu originären Mitbestimmungsmöglichkeiten besteht bei 
solchen Erhebungen jedoch weder die Möglichkeiten der Beeinflussung oder 
Kritik der laufenden Programme noch die Möglichkeit der Einflussnahme auf 
die eigenen Lebensverhältnisse. Die erhobenen Informationen dienen alleine 
den Expert*innen in der Verwaltung, die dann gegebenenfalls zukünftige 
Maßnahmen anders gestalten (ebd.). Befragungen werden allerdings als Anlass 
genommen, zu behaupten, dass Informationen in einem partizipativen Prozess 
zustande gekommen wären (vgl. Wagner 2014). 

Die geringen Beteiligungsmöglichkeiten werden von den Fachkräften und 
Expert*innen im Bereich der Arbeitsmarktförderung größtenteils unreflektiert 
mitgetragen. In unseren Befragungen äußerten sich viele von ihnen prinzipiell 
kritisch gegenüber Mitbestimmungsmöglichkeiten in Maßnahmen für Jugend-
liche, insbesondere deswegen, weil sie sich diese Maßnahmen als Vorberei-
tung auf ein Arbeitsleben vorstellen, in dem Mitsprache keinen Stellenwert hat 
und Frustrationstoleranz eine notwendige Sekundärtugend ist: 

„So, was nützt es denn, wenn ich da sage, der kann mitbestimmen, und wenn es 
nicht so gut geht, kann er aussteigen, dümdümdüm – in der Firma spielt es das 
nicht. Also, das ist [...] so ein Spannungsfeld, in dem wir alle uns bewegen und wo 
man sich wahrscheinlich immer bewegt.“ (Interview des SocIEtY-Projekts, zit.n. 
Knecht 2014: 224) 
„...Das heißt, ich muss aushalten, dass jeden Tag irgendein Trainer oder irgendein 
Werkstättenleiter an mir herumkeppelt oder an mir herumkeift, gerade einmal 
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schlecht, aber ist halt so im Leben. Muss auch meine Chefin aushalten, wenn sie 
keift und keppelt, nicht. Aber ja, kann nicht sagen, Depperter, habe mich gerne und 
jetzt gehe ich für zwei Stunden heim.“ (Interview des SocIEtY-Projekts, zit.n. 
Atzmüller/Knecht 2016a: 126) 

Die Tatsache, dass viele berufliche Tätigkeiten und Erfahrungen der Jugend-
lichen oft wenig Raum für Selbstverwirklichung lassen, verstärkt teilweise – 
zum Beispiel im Rahmen der offenen Jugendarbeit – den Widerspruch zwi-
schen einem professionellen Anspruch, mit Jugendlichen stärkend, emanzipa-
torisch und selbstwirksamkeits-förderlich zu arbeiten, und der Aufgabe, sie auf 
die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten (Knecht 2014: 229).  

Das etablierte System verhindert die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, 
wie auch ein*e leitender Expert*in der Verwaltung im Interview andeutet:  

„Also, wir erheben derzeit die Teilnehmerzufriedenheit [...], aber immer im Nach-
hinein, das ist ein Qualitätssicherungsding. [...] Das müsste man diskutieren, diese 
Feedbackkultur – was ja auch wieder ein Lernprozess für die Jugendlichen ist, so 
eine Feedbackkultur zu entwickeln“ (Interview des SocIEtY-Projekts, zit.n. 
Knecht 2016: 856). 

So werden Erfahrungen der Selbstermächtigung, Mitbestimmung und Solidari-
tät sowie Möglichkeiten der Formulierung alternativer Gerechtigkeitsvorstel-
lungen systematisch verhindert und die Jugendlichen auf individuelle Anpas-
sungsstrategien zurückgeworfen (s.a. Knecht/Atzmüller 2019; s.a. Otto et al. 
2017). Hier zeigt sich auch die Problematik, dass die Erfahrungen bzw. 
Probleme bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz und einem Beruf im 
Rahmen von Beratungsangeboten wie dem Jugendcoaching individualisiert 
werden und an keiner Stelle als politisches Thema diskutiert werden. 

Die fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten sind insofern erstaunlich, 
als in der einschlägigen Literatur (siehe z.B. Walther 2006: 217, 2019; vgl. a. 
Enggruber/Fehlau 2021) Strukturen und Mitsprache bezüglich Inhalt und Um-
setzungsregelungen bei der Erstellung und Durchführung von Maßnahmen als 
geeigneter Weg zur Steigerung der Motivation gelten (vgl. auch Knecht 2014, 
2016) und auch verschiedene Möglichkeiten der Einbeziehung vorgeschlagen 
werden (z.B. in Form von Klassensprecher*innen, Kurssprecher*innen, Om-
budsleuten oder Qualitätszirkeln aller Beteiligten, in Anhörungsverfahren im 
obrigkeitsstaatlichen Verwaltungshandeln, in Arbeitslosenräten oder in selbst- 
oder kooperativ organisierten Angeboten (siehe ebd. und Schwarze 2012: 158).  

Anstelle einer Fortentwicklung der Programme im Rahmen partizipativer 
und demokratischer Strukturen wird in den Programmen der Ausbildungs-
pflicht und -garantie die Datenerhebung und -auswertungen von im Rahmen 
der Fallarbeit erhobenen Daten verstärkt. Die Lebenswelt der Jugendlichen 
wird immer stärker quantifizierend durchdrungen. Gleichzeitig gibt es wenig 
Forschung zum subjektiven Verständnis der betroffenen Jugendlichen; auch 
bleiben die Ausgaben für eine Berufsbildungsforschung, die über Evaluationen 
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hinausgeht und in die Berufsbildungsforschung integriert ist, gering (s.a. Hesse 
et al. 2019; Gruber 2008). 

Die Orientierung an einem weitergehenden Bildungsverständnis, das Ju-
gendlichen die Möglichkeit bieten würde, ihre Lebenswelt nicht nur als öko-
nomischen, sondern auch als sozialen und politischen Raum zu erfahren, der 
eine Vielzahl von Lebensentwürfen und individuellen Lebensmöglichkeiten 
eröffnet, könnte den Jugendlichen Gelegenheit zum Einüben demokratischer 
Mitbestimmung bieten (Knecht/Atzmüller 2019: 228). Die in den ausbildungs-
politischen Aktivitäten angesprochene Reduzierung auf eine notwendige 
„Nachreifung“ schränkt demgegenüber den Raum der Reflexion der eigenen 
Lebensbedingungen auf employability und Marktfähigkeit ein, statt individu-
elle und gesellschaftliche Emanzipation und Autonomie (Betzelt 2019; Bet-
zelt/Bothfeld 2014; Knecht/Schenk 2023) als Ziele anzuerkennen. 
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7 Fazit – Auswege – Ausblicke 

Diese Arbeit geht der Frage nach, wie sich in Österreich in den Jahren 2000 
bis 2020 die Beschäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher als Teil der 
Sozialpolitik gewandelt hat und welche Auswirkungen dieser Wandel auf die 
Rahmenbedingungen der in diesem Bereich tätigen Sozialpädagog*innen, So-
zialarbeiter*innen und weiteren Fachkräfte sowie für die Jugendlichen hatte. 
Dazu wurden der Wandel relevanter Diskurse (in Kap. 3) wie auch die institu-
tionellen Veränderungen untersucht (in Kap. 4). Im theoretischen Rahmen der 
Ressourcentheorie diente also eine Verquickung der Analyse von Diskursen, 
Leitbildern und institutionellen Veränderungen dazu, den Wandel der Be-
schäftigungsförderung benachteiligter Jugendlicher zu beschreiben. In Kapitel 
5 wurde dann nach der Bedeutung des Wandels für den Wohlfahrtsstaat ge-
fragt, in Kapitel 6 nach den Auswirkungen auf die Soziale Arbeit und die 
Betroffenen. 

Im Hinblick auf die Methode konnte gezeigt werden, dass die Analyse des 
Verhältnisses von Politik und Sozialpädagogik/Sozialarbeit mit der gewählten 
Vorgangsweise ergänzt und vorangebracht werden kann. Der ressourcentheo-
retische Ansatz erlaubt durch die Betrachtung des Ressourcenspektrums eine 
breite Analyse von sozialer Ungleichheit wie auch der gewählten Maßnahmen. 
Die getrennte, aber verquickte Betrachtung von Diskursen und Institutionen 
offenbarte z.B. die Betonung auf fehlende psychische Ressourcen der Jugend-
lichen bei der Legitimation von Maßnahmen sowie die Beobachtung, dass die 
implementierten Maßnahmen nicht direkt an diesen Defiziten ansetzen, son-
dern nur arbeitsmarktbezogen vorgenommen werden. Die leitbildgeleitete 
Analyse ermöglichte es, den sozialpolitischen Wandel in größeren Zusammen-
hängen verstehbar zu machen. Diskursive Elemente, wie z.B. der auf Be-
schäftigungsfähigkeit reduzierte Blick des Sozialinvestitionsansatzes oder die 
Betonung von monetären Anreizmechanismen des neoliberalen Leitbildes 
prägen die durchgesetzten Policies. In Erweiterung der Idee der Distribution 
von Ressourcen hat sich einerseits die Bedeutung von Maßnahmen gezeigt, die 
in ausgrenzender Absicht die Nutzung vorhandener Ressourcen verhindern 
will, andererseits hat sich gezeigt, dass Sozialpolitik auch „von unten nach 
oben“ gedacht werden kann und sollte – und zwar auf mehrfache Weise: Ko-
Produktion und Partizipation weisen auf veränderte Vorgehensweisen und 
Sichtweise in der Sozialpolitik hin, durch die Betroffene stärker eingebunden 
werden. Im Rahmen des sozialpolitischen Wandels der letzten Jahre zeigt sich 
allerdings, dass die Einbindung durch Aktivierung und Strafandrohung die 
Mitwirkungsmöglichkeiten prominenter bestimmen. Die Methoden und Er-
gebnisse ergänzen bestehende Analysen, die häufig an dem Konzept der Wohl-
fahrtsregime orientiert sind und ländervergleichend vorgehen (Walther 2012, 
2015). und deren Grundlage – unterschiedliche Entstehungskontexte der Ent-
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stehung des Sozialstaats – vor dem Hintergrund europaweiter Diskurse in ihrer 
Erklärungskraft nachlässt.  

Im Hinblick auf die Inhalte konnte gezeigt werden, auf welche Weise die 
öffentlichen Diskurse und die Fachdiskurse über die Beschäftigungsförderung 
benachteiligter Jugendlicher mit Bezug auf Vorstellungen von defizitären Ju-
gendlichen und Eltern rechtssetzende Interventionen und Maßnahmen legiti-
mierten. In Verbindung damit konnte die institutionelle Analyse den Politik-
wandel und die Veränderungen im Bereich der Beschäftigungsförderung de-
tailliert und kleinteilig beschreiben. Es zeigte sich, dass sich die Veränderun-
gen im Bereich der Beschäftigungsförderung nach und nach in vielen kleinen 
Schritten vollziehen – in Richtung stärker aktivierender und punitiver Poli-
tiken. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede in den von den verschiedenen 
Regierungskoalitionen verfolgten Politiken: Während der Koalition von SPÖ 
und ÖVP wurde eine besonders von sozialdemokratischen Positionen beein-
flusste Politik der Sozialinvestitionen verfolgt, die zur Einführung von Aus-
bildungsgarantie und Ausbildungspflicht sowie zu den für ihre Durchführung 
etablierten Maßnahmen führte. Diese Interventionen fokussieren stärker auf 
die Jugendlichen, aktivieren vor allem im Rahmen solcher (pädagogischer) 
Maßnahmen und kanalisieren ihre Lebensläufe. Während der beiden ÖVP/ 
FPÖ-Koalitionen wurde eine stark an den Interessen der Unternehmen aus-
gerichtete Politik verfolgt, in der vor allem finanzielle Vergütungen für das 
„Angebot“ an Lehrstellen – also die Besetzung von Lehrstellen – verteilt wur-
den. Im Rahmen dieser Politik wurde nicht nur die betriebliche Ausbildung 
gegenüber anderen Maßnahmen favorisiert und der Betrieb als quasi-pädago-
gischer Lernort in den Vordergrund gerückt, sondern auch die Arbeitskraft der 
Lehrlinge flexibilisiert. 

Der sozialpolitische Wandel der Beschäftigungsförderung benachteiligter 
Jugendlicher veränderte auch die Rahmenbedingungen der in diesem Bereich 
beschäftigten Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen und weiterer Fach-
kräfte. Diese haben die stärker aktivierungs-orientierten Maßnahmen zu voll-
ziehen; ihre Arbeit findet vermehrt in Zwangskontexten statt.  

Im fachlichen Diskurs über das Verhältnis von Sozialpolitik und Sozialer 
Arbeit (z.B. Böhnisch et al. 2012; Bettinger 2012; Kessl/Otto 2009; Anhorn/ 
Bettinger/Stehr 2008; Kaufmann 1973) wird aus theoretischer Sicht die Auto-
nomie des sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns immer wie-
der bestätigt bzw. gefordert, z.B. im Rückgriff auf den Ethikkodex der Inter-
national Federation of Social Workers. Während damit korrespondierend auf 
theoretischer Ebene der Capability Approach, der die bedingungslose Erweite-
rung von Handlungsspielräumen und die Orientierung an selbstgesetzten 
Zielen propagiert, als Leitbild und als theoretische Untermauerung von eman-
zipatorischen Ansätzen der Sozialen Arbeit immer stärkere Verbreitung fin-
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det,63 entwickelte sich die Soziale Arbeit im Feld der Beschäftigungsförderung 
Jugendlicher im Rahmen sozialinvestiver, neoliberaler, konservativer und 
rechts-populistischer/extremer rechter Sozialpolitiken im betrachteten Zeit-
raum diametral dazu weiter. Zu diesen Politiken sind in der Praxis der Be-
schäftigungsförderung und der Sozialen Arbeit wie auch seitens der Berufs-
verbände nur wenig Gegenstimmen zu hören. Sozialpädagog*innen und So-
zialarbeiter*innen „kämpfen“ nur wenig sichtbar um die Umsetzung ihrer 
professionellen Ansprüche. Die zum großen Teil entpolitisierte Haltung der in 
diesem Bereich tätigen Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen (Bene-
dikt/Huber 2022) ist insofern beachtenswert, als die Reflexion der (sozial-)po-
litischen Verhältnisse und Regierungstätigkeit wie auch konkreter Interventio-
nen der Sozialen Arbeit – z.B. im Rahmen von Policy Practice (Burzlaff/Eifler 
2018) – mittlerweile zum festen Bestandteil des professionellen Selbstver-
ständnisses Sozialer Arbeit gehört (Staub-Bernasconi 2018; Rieger 2016; s.a. 
Knecht/ Schubert 2020: 318). Im Bereich der Beschäftigungsförderung Ju-
gendlicher kann das allerdings auch mit einem Betätigungsfeld zu tun haben, 
in dem die unterschiedlichsten Berufsgruppen zusammenarbeiten (und sich da-
bei teilwiese ergänzen oder auch ersetzen). Wie es in Österreich auch in ver-
gleichbaren Arbeitsfeldern üblich ist (vgl. Sting 2015), steht z.B. das Betäti-
gungsfeld der Jugendcoaches vielen Berufsgruppen offen. Die Mitarbei-
ter*innen werden dann in speziellen Lehrgängen nachholend ausgebildet oder 
absolvieren solche Lehrgänge vor ihrer Anstellung – was einer sozialpäda-
gogischen/-arbeiterischen Professionalisierung eher im Wege steht. Eine fach-
öffentliche Diskussion zu Berufsbild und Berufsidentität ist im Gange wie 
auch die Einforderung eines Berufsgesetzes durch die Berufsverbände. Vor 
dem Hintergrund, dass Sozialpädagogik und Sozialarbeit bzw. die Soziale Ar-
beit in Österreich in dem Bereich der Beschäftigungsförderung Jugendlicher 
nicht den Weg zu einem eigenständigen politischen Gewicht und einer Gestal-
tungsmacht der Praxis findet, lässt sich fragen, welche Auswirkungen der so-
zialpolitische Wandel für die Jugendlichen selbst bedeutet. 

Eine verstärkte Orientierung der Sozial- und Bildungspolitik am Sozial-
investitionsansatz, an neoliberalen Politiken sowie an rechts-populistischen 
Politiken hat auch die Situation für die jüngeren Kohorten von Jugendlichen 
verändert (vgl. a. Sting 2012). Die Jahre zwischen 2000 und 2020 sind durch 
einen Trend zu Ausbildungsverläufen mit höheren Bildungsabschlüssen ge-
kennzeichnet. Die Anzahl der frühen Schulabgänger*innen ist langfristig rück-
läufig. Im Kontext des „Bildungs-Fahrstuhls“ (vgl. Beck 1986) stellt die Lehr-
ausbildung weiterhin für viele Jugendliche ein attraktives Ziel dar. Vor dem 
Hintergrund eines anhaltenden Rückgangs an Lehrstellen stellte die 2007 ein-

 
63  Hierbei kommt dem Capability-Approach von Amartya Sen und Martha Nuss-

baum Aufmerksamkeit zu. Siehe: Otto/Schrödter 2007; Röh 2013; Otto et al. 2017; 
Leßmann/Otto/Ziegler 2011; Ziegler 2011. 
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geführte Ausbildungsgarantie für die Jugendlichen ein Mehr an Sicherheit in 
der beruflichen Ausbildung dar. 

Mit der Einführung der Ausbildungsverpflichtung wurde ein stärker ver-
pflichtender, aktivierender und punitiver Weg gegangen. Während die Aufnah-
me von Hilfstätigkeiten im Anschluss an die Pflichtschule verunmöglicht wur-
de mit der Konsequenz besserer formaler Bildungschancen, wird gleichzeitig 
die Jugendzeit stärker kanalisiert und die Lebensläufe bzw. Lebensverläufe 
stärker reguliert. Intrinsisch motiviertes Handeln wird durch extrinsisch moti-
viertes Handeln ersetzt (Knecht 2016; Sandel 2012). Dieser Wandel ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass gerade benachteiligten Jugendlichen implizit 
oder explizit die Fähigkeit abgesprochen wird, Ziele für sich selbst wählen und 
verfolgen zu können – stattdessen wird auf „Fremdsteuerung“ gesetzt wird 
(vgl. Sting/Knecht 2022). Neben diesen Veränderungen, die Ergebnis der 
sozialinvestiven Politik der SPÖ-ÖVP-Koalition sind, wirken auch die den 
Arbeitsmarkt flexibilisierenden Veränderungen der ÖVP-FPÖ-Koalitionen auf 
die Jugendlichen. Während die verschiedenen Koalitionen jeweils für sich in 
Anspruch genommen haben, die Lehrstellensituation für die Jugendlichen 
verbessert zu haben, besteht durch den gestiegenen Druck auf diese die Gefahr, 
dass sie beliebige Arbeits- bzw. Ausbildungsstellen annehmen müssen und so 
in Ausbildungsverhältnisse gedrängt werden, die nicht ihren eigentlichen bzw. 
ihren langfristigen Bedürfnissen und Interessen entsprechen (Knecht/ 
Atzmüller 2019, vgl. für die allgemeine Arbeitsmarktpolitik auch: Scherschel/ 
Streckeisen/Krenn 2012; Pelizzari 2009). Hier zeigt sich – wie oben diskutiert 
wurde – ein Widerspruch zum Anspruch der FPÖ, etwas für „die kleinen 
Leute“ zu machen, der durch die getrennte Analyse von Diskursen und Institu-
tionen in besonderer Weise sichtbar wird. Die Analyse der Situation und Re-
gelungen bezüglich asylsuchender Jugendlicher (Ausschluss aus Ausbildungs-
garantie und -pflicht sowie Ein- bzw. Ausschluss vom Lehrstellenmarkt) weist 
darüber hinaus auf eine Exklusionspolitik hin, die auch von der SPÖ-ÖVP-
Koalition mitverfolgt wurde, aber in noch stärkerem Maße von den ÖVP-FPÖ-
Koalitionen durchgesetzt wurde. Für Fachkräfte, die im Bereich der Betreuung 
und Beratung asylsuchender Jugendlicher arbeiten, bedeutet das, dass ihre Ar-
beit von Mangelverwaltung geprägt ist und nur begrenzt lebensgestaltend wir-
ken kann (s.o.).  

Jenseits des Themas der Ausgrenzung von asylsuchenden Jugendlichen 
stehen die stärker aktivierenden Politiken in der Beschäftigungsförderung auch 
partizipativen Maßnahmen bzw. partizipativen Verfahren in Maßnahmen ent-
gegen. Die Umsetzung eines sozialinvestiven Ansatzes führt zu einer Ver-
engung des Bildungsverständnisses auf eine Optimierung der Beschäftigungs-
fähigkeit (s.o.). 

Sozialpädagogische Arbeit findet relativ häufiger in arbeitsmarktpoliti-
schen Settings statt. Auch die Koalitionen der rechten Parteien, die insbeson-
dere die Subventionierung von Unternehmen im Blick hatten, verfolgten keine 
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Stärkung der Mitbestimmung von Jugendlichen. Dies entspricht auch Analy-
sen rechtspopulistischer/extrem rechter Politik anderer Politikbereiche und 
Länder, die bei Rechtspopulisten bzw. extrem Rechten die Favorisierung eines 
autoritären Stils sehen (siehe z.B. Mudde/Rovira Kaltwasser 2019; Szelewa/ 
Polakowski 2020), der in besonderem Kontrast zur Partizipation von Jugend-
lichen und zur Berücksichtigung der Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen 
benachteiligter Jugendlicher steht. 

Fragt man nach alternativen Wegen, so könnte zur Unterstützung der Ent-
wicklung von Jugendlichen ein breiteres Spektrum von Ressourcen in den 
Blick genommen werden (inkl. psychischer und monetärer Ressourcen), Bil-
dungsangebote könnten zugänglicher und weniger segregiert ausgestaltet wer-
den und Ausbildungen (inkl. beruflicher Aus- und Weiterbildungen) unabhän-
gig vom Alter angeboten werden. Ein weiter Begriff von Bildung muss das 
menschliche Entwicklungspotential gegenüber der Beschäftigungsfähigkeit in 
den Vordergrund rücken und damit ihre Freiwilligkeit postulieren (siehe für 
einen weiten Bildungsbegriff z.B.: Sting 2018, 2022) 

Würde das Recht auf Bildung universalisiert, könnten Lebensläufe besser 
auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtet werden sowie dirigistische Lenkung 
und ökonomischer Druck minimiert werden. Bildung könnte darüber hinaus 
auch stärker als wichtiger Teil von Demokratiepolitik gesehen werden. In die-
sem Zusammenhang könnte es für Jugendliche spannend sein, die Bedeutung 
von Politik gerade auch anhand des sie in diesem Alter akut betreffenden Pro-
blems der Berufsfindung inkl. (Lehr-)Stellensuche zu diskutieren. Eine poli-
tische Berufsbildung könnte über Themen wie Mitbestimmung und Mitwirk-
ungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt sowie über die gesellschaftliche Be-
dingtheit und Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit aufklären, anstatt 
sich – wie von der Jugendstrategie der EU vorgeschlagen – alleine mit umstrit-
tenen Konzepten von Talenten zu beschäftigten und Jugendliche zum Unter-
nehmertum hinzuführen. Die vorgenommenen Analysen zeigen jedoch, dass 
verschiedene aktuelle Trends die Umsetzung solcher Alternativen zunehmend 
unwahrscheinlich machen.  
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